
Rhein-Kreis Neuss 
  

 
 

Neuss/Grevenbroich, 05.05.2020   
 

An die   
Mitglieder des Kreisausschusses 
 
nachrichtlich: 
An die  

stv. Mitglieder des Kreisausschusses  
und die Kreistagsabgeordneten,  

die nicht dem Kreisausschuss angehören 

 
An den Landrat und die Dezernenten 

 

Aktualisierte Einladung 
zur 60. Sitzung 

des Kreisausschusses 
(XVI. Wahlperiode) 

am Mittwoch, dem 06.05.2020, um 15:00 Uhr 

Kreissitzungssaal GV 
Auf der Schanze 4 

41515 Grevenbroich 

TAGESORDNUNG:  
 

Öffentlicher Teil: 
 

 1.   Feststellung der ordnungsgemäß erfolgten Einladung und der 
Beschlussfähigkeit 

 

   
 2.   Bestätigung von Beschlüssen der Ausschüsse  
   
 2.1.   Naturschutzbeirat am 14.11.2019  
   
 2.2.   Naturschutzbeirat am 11.02.2020  
   
 2.3.   Sozial- und Gesundheitsausschuss am 13.02.2020  
   
 2.4.   Finanzausschuss am 11.03.2020  
   
 3.   Kenntnisnahme von Niederschriften  
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 4.   Strukturwandel, Braunkohlenplanung und Energiewirtschaft 
Stand: März/April 2020 
Vorlage: 61/3870/XVI/2020 

 

   
 5.   Regionalarbeit 

Stand: März/April 2020 
Vorlage: 61/3871/XVI/2020 

 

   
 6.   Wirtschaft-und Beschäftigungsförderung (Stand März 2020) 

Vorlage: ZS5/3872/XVI/2020 
 

   
 6.1.   Tischvorlage: Aktuelle Arbeitslosenzahlen  
   
 7.   Entwicklung der Kosten der Unterkunft und der 

Bedarfsgemeinschaften 
Vorlage: 50/3874/XVI/2020 

 

   
 8.   COVID-19  
   
 8.1.   COVID-19: Tischvorlage Aktuelle Situation im Rhein-Kreis 

Neuss 
Vorlage: 013/3887/XVI/2020 

 

   
 8.2.   COVID-19: Unterrichtung des Kreisausschusses über die 

Haushaltsentwicklung im Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie + Tischvorlage: Aktuelle Zahlen 
Vorlage: III/3876/XVI/2020 

 

   
 8.3.   Tischvorlage Außerplanmäßige Bereitstellung von weiteren 

Finanzmitteln für Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Bewältigung der Corona-Krise 

 

   
 9.   Handlungsoptionen für Fraktionssitzungen: Präsenzsitzungen, 

Sitzungsgeld 
Vorlage: 010/3880/XVI/2020 

 

   
 10.   Bestätigung von Dringlichkeitsbeschlüssen  
   
 10.1.   Bestätigung von Dringlichkeitsbeschlüssen: Beschlüsse des 

Kreisausschusses 
Vorlage: 010/3878/XVI/2020 

 

   
 10.2.   Kenntnisnahme von Dringlichkeitsbeschlüssen, die im 

nächsten Kreistag bestätigt werden 
Vorlage: 010/3879/XVI/2020 

 

   
 11.   Anträge  
   
 11.1.   Antrag der Kreistagsfraktion UWG-Freie Wähler/Die Aktive 

vom 19.02.2020: Aktuelle Nitratgehalte im Grundwasser aller 
bekannten Messstellen" 
Vorlage: 68/3843/XVI/2020 
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 11.2.   Antrag der Kreistagsfraktionen CDU und FDP vom 08.03.2020 
zum Thema "Verstärkte Zusammenarbeit bei Bürgerportalen 
in der Kreisgemeinschaft" 
Vorlage: 010/3867/XVI/2020 

 

   
 11.3.   Antrag der Fraktion UWG/die Aktive/Freie Wähler vom 

21.04.2020 zum Thema "Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 
(MNS) in bestimmten Bereichen der Öffentlichkeit 
verpflichtend 
Vorlage: 010/3881/XVI/2020 

 

   
 11.4.   Antrag der Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 

22.04.2020 zum Thema "Einrichtung eines Notfallfonds" 
Vorlage: 010/3886/XVI/2020 

 

   
 11.5.   Antrag der Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 

23.04.2020 zum Thema "Elternbeiträge weiter aussetzen" 
Vorlage: 010/3883/XVI/2020 

 

   
 11.6.   Tischvorlage: Resolution der SPD Kreistagsfraktion vom 

04.05.2020 zum Thema: „Kommunale Handlungs-fähigkeit 
erhalten – Kommunen und kommunale Unternehmen unter 
den Rettungsschirm“ 
Vorlage: 010/3898/XVI/2020 

 

   
 12.   Mitteilungen  
   
 12.1.   Planfeststellungsverfahren für den geplanten Neubau der 

Anschlussstelle  Dormagen-Delrath an der A 57 einschließlich 
Verbindungsstr. K 33 n 
Vorlage: IV/3875/XVI/2020 

 

   
 12.2.   Beeinflussung der Abfallentsorgung im Rhein-Kreis Neuss 

durch die Corona-Pandemie (Stand: 21.04.2020) 
Vorlage: IV/3884/XVI/2020 

 

   
 13.   Anfragen  
   
 13.1.   Anfrage der Kreistagsgruppe Die Linke vom 10.03.2020 zum 

Thema "Hilfsfristen im Rettungsdienst" 
Vorlage: 010/3854/XVI/2020 

 

   
 13.2.   Anfrage der SPD-Kreistagsfraktion vom 12.03.2020 zum 

Thema "Kreiswohnungsgesellschaft / Service- und 
Koordinierungsgesellschaft" 
Vorlage: 010/3858/XVI/2020 

 

   
 13.3.   Anfrage der Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 

22.04.2020 zum "Ersatz von abgeholzten Bäumen an 
Kreisstraßen" 
Vorlage: 010/3885/XVI/2020 
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 13.4.   Tischvorlage: Anfrage der Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die 
Grünen vom 29.04.2020 zum Thema "Grundwasserschutz bei 
Gülleausbringung“ 
Vorlage: 010/3905/XVI/2020 

 

   
 13.5.   Tischvorlage: Anfrage der Kreistagsfraktion SPD vom 

05.05.2020 zum Thema "Wöchnerinnen im Rhein-Kreis 
Neuss“ 

 

   
 13.6.   Tischvorlage: Anfrage der Kreistagsfraktion SPD vom 

05.05.2020 zum Thema "Konzepte des Rhein-Kreises Neuss 
in der Corona-Krise“ 

 

   

Nichtöffentlicher Teil: 
 

 1.   Bestätigungen von Beschlüssen der Ausschüsse  
   
 2.   Kenntnisnahme von Niederschriften  
   
 3.   Änderung des Gesellschaftsvertrages der IRR-

Innovationsregion Rheinisches Revier GmbH (heute: ZRR-
Zukunftsagentur Rheinisches GmbH) 
Vorlage: 61/3893/XVI/2020 

 

   
 4.   Stand Fusion Rheinland Klinikum Neuss GmbH  
   
 4.1.   Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 09.04.2020 

zur Thema "Aktuelle Situation der Rheinland Klinikum GmbH" 
Vorlage: 010/3873/XVI/2020 

 

   
 5.   Genehmigung von Dringlichkeitsbeschlüssen  
   
 5.1.   Bestätigung eines Dringlichkeitsbeschlusses: Auftragsvergabe 

Metallbauarbeiten vom 24.04.2020 
Vorlage: 010/3894/XVI/2020 

 

   
 5.2.   Dringlichkeitsbeschluss vom 23.03.2020; Förderung 

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel II, Norbert 
Gymnasium Knechtsteden, Metallbauarbeiten (Teilaustausch 
Fenster, Notausgangstüren und Sonnenschutz) 
Vorlage: 65/3869/XVI/2020 

 

   
 6.   Auftragsvergaben  
   
 7.   Anträge  
   
 8.   Mitteilungen  
   
 9.   Anfragen  
   

 

 



Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  30.04.2020 

ZS 5 - Wirtschaftsförderung / Europa 

 

Tischvorlage 
Sitzungsvorlage-Nr. ZS 5/3897/XVI/2020 

 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Kreisausschuss 06.05.2020 öffentlich 

 
Tagesordnungspunkt:   
 

Wirtschaft-und Beschäftigungsförderung (Stand März 2020) 
 

Sachverhalt: 

Arbeitsmarkt 
Der Arbeitsmarkt ist durch die Corona-Pandemie bundesweit stark unter Druck geraten. Die 
Arbeitslosenquote ist im Rhein-Kreis Neuss im April im Vergleich zum Vormonat um 0,7 
Prozentpunkte gestiegen. Auch im Bund und im Land Nordrhein-Westfalen liegt die 
Arbeitslosigkeit um jeweils 0,7 Prozentpunkte höher.  
Der Rhein-Kreis Neuss liegt dabei weiterhin unter dem Bundeswert und deutlich unter dem 
Landeswert für Nordrhein-Westfalen.  
Im Vergleich zum relevanteren Vorjahresmonat steigt die Arbeitslosenquote im Rhein-Kreis 
Neuss (+ 0,7 %) dagegen weniger stark wie im Bund und im Land NRW (jeweils + 0,9 %) 
an.  

Der Rhein-Kreis Neuss weist darüber hinaus im Vergleich zu Bund und Land einen geringeren 
Rückgang an freien gemeldeten Arbeitsstellen auf. Zudem sind nicht nur Zugänge in die 
Arbeitslosigkeit, sondern auch Abgänge im April zu verzeichnen. 
 

Der Arbeitsmarkt im Rhein-Kreis Neuss im Detail 

  Rhein-Kreis Neuss Bund NRW 

Arbeitslose 

April 2020 13.876 2.643.744 718.033 

Veränderung 
gegenüber April 
2019 

1.816 414.868 90.703 

15,06% 18,6% 14,5% 

Veränderung 
gegenüber März 
2020 

1.651 308.377 69.846 

13,5% 13,2% 10,8% 

Arbeitslosenquote 

Apr 2020 5,7% 5,8% 7,4% 

Apr 2019 5,0% 4,9% 6,5% 
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März 2020 5,0% 5,1% 6,7% 

Arbeitslose im Rechtskreis SGB II 

April 2020 8.158 1.551.167 476.232 

Veränderung 
gegenüber April 
2019 

747 117.072 34.766 

10,1% 8,2% 7,9% 

Veränderung 
gegenüber März 
2020 

777 140.678 35.251 

10,5% 9,9% 7,9% 

Bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldete freie Arbeitsstellen 

April 2020 2.503 626.417 131.134 

Veränderung 
gegenüber April 
2019 

-566 -169.134 -35.265 

-18,4% -21,3% -21,2% 

Veränderung 
gegenüber März 
2020 

-168 -64.720 -12.069 

-6,3% -9,4% -8,4% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für weitere Details wird auf den 
beiliegenden Arbeitsmarktreport 
verwiesen. 
 
 
 
 
 

Anlagen: 

Tischvorlage_Arbeitsmarktreport_RKN_April 2020 
 

Arbeitslosenquoten aus der Region  
(Stand: April 2020) 
 

Rhein-Kreis Neuss 5,7% 

Duisburg 11,7% 

Düsseldorf 7,4% 

Essen 10,9% 

Köln 8,9% 

Krefeld 10,9% 

Kreis Düren 6,8% 

Kreis Heinsberg 5,7% 

Kreis Kleve 5,4% 

Kreis Mettmann 6,6% 

Kreis Viersen 5,8% 

Kreis Wesel 6,5% 

Mönchengladbach 9,9% 

Rhein-Erft-Kreis 6,9% 

Städteregion Aachen 8,0% 

NRW 7,4% 

Bund 5,8% 



Arbeitsmarktreport

Eckwerte des Arbeitsmarktes

Rhein-Kreis Neuss

April 2020

Veränderung gegenüber 

Vorjahresmonat
1)

Apr 2019 Mrz 2019 Feb 2019

absolut in % absolut in % in % in %

Bestand an Arbeitsuchenden

 Insgesamt 24.480 22.683 22.645 1.797 7,9 1.524 6,6 -0,9 -1,1

Bestand an Arbeitslosen

 Insgesamt 13.876 12.225 12.543 1.651 13,5 1.816 15,1 - 1,6

 54,6%    Männer 7.573 6.744 6.943 829 12,3 977 14,8 0,1 2,1

 45,4%    Frauen 6.303 5.481 5.600 822 15,0 839 15,4 -0,1 0,9

 7,2%    15 bis unter 25 Jahre 1.004 827 882 177 21,4 177 21,4 -1,7 2,8

 1,0%    dar. 15 bis unter 20 Jahre 143 127 128 16 12,6 -3 -2,1 -14,8 0,8

 32,4%    50 Jahre und älter 4.500 4.049 4.115 451 11,1 330 7,9 -4,5 -3,4

 20,1%    dar. 55 Jahre und älter 2.790 2.548 2.604 242 9,5 114 4,3 -6,4 -4,2

 31,8%    Langzeitarbeitslose 4.409 4.155 4.247 254 6,1 -60 -1,3 -7,5 -6,0

 7,4%    Schwerbehinderte Menschen 1.027 939 952 88 9,4 24 2,4 -6,1 -3,6

 32,7%    Ausländer 4.539 3.987 4.072 552 13,8 951 26,5 10,6 10,9

Zugang an Arbeitslosen

 Insgesamt 3.225 2.633 2.901 592 22,5 502 18,4 -5,8 -6,5

 dar. aus Erwerbstätigkeit 1.575 983 1.011 592 60,2 579 58,1 -0,9 -9,9

        aus Ausbildung/sonst. Maßnahme 768 788 964 -20 -2,5 -19 -2,4 -2,2 1,8

 seit Jahresbeginn 11.981 8.756 6.123 x x 494 4,3 -0,1 2,6

Abgang an Arbeitslosen

 Insgesamt 1.558 2.957 2.938 -1.399 -47,3 -1.332 -46,1 1,4 -2,5

 dar. in Erwerbstätigkeit 584 893 863 -309 -34,6 -316 -35,1 2,4 4,6

        in Ausbildung/sonst. Maßnahme 359 890 861 -531 -59,7 -442 -55,2 6,1 -0,3

 seit Jahresbeginn 9.889 8.331 5.374 x x -1.228 -11,0 1,3 1,2

Arbeitslosenquoten bezogen auf

 alle zivilen Erwerbspersonen 5,7 5,0 5,2 x x x 5,0 5,1 5,1

 dar. Männer 5,9 5,3 5,4 x x x 5,2 5,3 5,3

        Frauen 5,5 4,8 4,9 x x x 4,8 4,8 4,9

        15 bis unter 25 Jahre 4,4 3,7 3,9 x x x 3,7 3,8 3,8

        15 bis unter 20 Jahre 2,3 2,1 2,1 x x x 2,4 2,5 2,1

        50 bis unter 65 Jahre 5,2 4,7 4,7 x x x 4,9 5,0 5,0

        55 bis unter 65 Jahre 5,5 5,0 5,1 x x x 5,5 5,6 5,6

        Ausländer 16,0 14,0 14,3 x x x 13,4 13,4 13,7

 abhängige zivile Erwerbspersonen 6,3 5,5 5,7 x x x 5,5 5,6 5,6

Unterbeschäftigung
2)

 Arbeitslosigkeit im weiteren Sinne 15.807 14.323 14.540 1.484 10,4 1.675 11,9 0,2 1,4

 Unterbeschäftigung im engeren Sinne 17.814 16.783 16.998 1.031 6,1 1.228 7,4 0,5 1,5

 Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) 17.923 16.891 17.103 1.032 6,1 1.212 7,3 0,4 1,4

 Unterbeschäftigungsquote 7,3 6,8 6,9 x x x 6,8 6,9 6,9

Leistungsberechtigte
2)

 Arbeitslosengeld bei Arbeitslosigkeit 4.814 4.376 4.453 438 10,0 712 17,4 4,1 4,6

 Erwerbsfähige Leistungsberechtigte 20.838 20.538 20.338 300 1,5 -174 -0,8 -2,7 -3,4

 Nicht Erwerbsfähige Leistungsberechtigte 9.031 8.988 8.945 43 0,5 -192 -2,1 -2,9 -3,2

 Bedarfsgemeinschaften 14.825 14.664 14.559 160 1,1 -257 -1,7 -3,2 -4,0

Gemeldete Arbeitsstellen

 Zugang 224 558 830 -334 -59,9 -373 -62,5 -25,7 -16,8

 Zugang seit Jahresbeginn 2.139 1.915 1.357 x x -841 -28,2 -19,6 -16,9

 Bestand 2.503 2.671 2.709 -168 -6,3 -566 -18,4 -16,5 -14,8

1) Bei Quoten werden die Vorjahreswerte ausgewiesen. © Statistik der Bundesagentur für Arbeit

2) Vorläufige, hochgerechnete Werte beim Arbeitslosengeld für die letzten zwei und bei Unterbeschäftigungs- und SGB II-Daten für die letzten drei Monate.

Merkmale Apr 2020 Mrz 2020 Feb 2020 Vormonat

zurück zum Inhalt
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Arbeitsmarktreport

Eckwerte des Arbeitsmarktes im Rechtskreis SGB III

Rhein-Kreis Neuss

April 2020

Veränderung gegenüber 

Vorjahresmonat
1)

Apr 2019 Mrz 2019 Feb 2019

absolut in % absolut in % in % in %

Bestand an Arbeitsuchenden

 Insgesamt 9.094 8.053 8.010 1.041 12,9 1.305 16,8 3,3 3,8

Bestand an Arbeitslosen

 Insgesamt 5.718 4.844 4.963 874 18,0 1.069 23,0 0,8 2,5

 56,9%    Männer 3.254 2.830 2.879 424 15,0 610 23,1 1,8 3,4

 43,1%    Frauen 2.464 2.014 2.084 450 22,3 459 22,9 -0,6 1,2

 9,4%    15 bis unter 25 Jahre 537 424 455 113 26,7 147 37,7 0,5 5,8

 0,8%    dar. 15 bis unter 20 Jahre 46 46 40 - - 1 2,2 -9,8 -2,4

 40,7%    50 Jahre und älter 2.330 2.098 2.109 232 11,1 302 14,9 -0,2 0,5

 29,0%    dar. 55 Jahre und älter 1.661 1.538 1.558 123 8,0 125 8,1 -2,8 -1,5

 10,3%    Langzeitarbeitslose 587 580 579 7 1,2 -18 -3,0 -8,5 -7,7

 7,8%    Schwerbehinderte Menschen 444 415 415 29 7,0 18 4,2 -3,5 -1,9

 22,9%    Ausländer 1.309 1.104 1.138 205 18,6 339 34,9 10,6 13,7

Zugang an Arbeitslosen

 Insgesamt 1.795 1.398 1.514 397 28,4 426 31,1 -2,4 -3,4

 dar. aus Erwerbstätigkeit 1.288 793 804 495 62,4 491 61,6 -1,0 -7,5

        aus Ausbildung/sonst. Maßnahme 235 320 408 -85 -26,6 -58 -19,8 -2,4 1,5

 seit Jahresbeginn 6.510 4.715 3.317 x x 457 7,5 0,7 2,0

Abgang an Arbeitslosen

 Insgesamt 845 1.460 1.452 -615 -42,1 -629 -42,7 4,9 0,4

 dar. in Erwerbstätigkeit 450 658 653 -208 -31,6 -207 -31,5 8,8 8,8

        in Ausbildung/sonst. Maßnahme 99 307 305 -208 -67,8 -211 -68,1 5,5 -7,6

 seit Jahresbeginn 5.021 4.176 2.716 x x -488 -8,9 3,5 2,8

Arbeitslosenquoten bezogen auf

 alle zivilen Erwerbspersonen 2,4 2,0 2,0 x x x 1,9 2,0 2,0

 dar. Männer 2,5 2,2 2,2 x x x 2,1 2,2 2,2

        Frauen 2,2 1,8 1,8 x x x 1,8 1,8 1,8

        15 bis unter 25 Jahre 2,4 1,9 2,0 x x x 1,7 1,9 1,9

        15 bis unter 20 Jahre 0,7 0,7 0,7 x x x 0,7 0,8 0,7

        50 bis unter 65 Jahre 2,6 2,4 2,4 x x x 2,4 2,5 2,5

        55 bis unter 65 Jahre 3,2 3,0 3,0 x x x 3,1 3,2 3,2

        Ausländer 4,6 3,9 4,0 x x x 3,6 3,7 3,7

 abhängige zivile Erwerbspersonen 2,6 2,2 2,2 x x x 2,1 2,2 2,2

Unterbeschäftigung
2)

 Arbeitslosigkeit im weiteren Sinne 5.744 4.918 5.024 826 16,8 1.006 21,2 0,4 1,7

 Unterbeschäftigung im engeren Sinne 6.316 5.625 5.713 691 12,3 974 18,2 2,9 3,6

 Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) 6.425 5.732 5.818 693 12,1 958 17,5 2,4 3,2

 Unterbeschäftigungsquote 2,6 2,3 2,4 x x x 2,2 2,3 2,3

Leistungsberechtigte

 Arbeitslosengeld bei Arbeitslosigkeit
2)

4.814 4.376 4.453 438 10,0 712 17,4 4,1 4,6

1) Bei Quoten werden die Vorjahreswerte ausgewiesen. © Statistik der Bundesagentur für Arbeit

    Die Differenzierung nach Rechtskreisen basiert auf anteiligen Quoten der Arbeitslosen in den beiden Rechtskreisen,

    d.h. die Basis ist jeweils gleich und in der Summe ergibt sich die Arbeitslosenquote insgesamt. Abweichungen in der Summe sind rundungsbedingt.

2) Vorläufige, hochgerechnete Werte beim Arbeitslosengeld für die letzten zwei und bei Unterbeschäftigungsdaten für die letzten drei Monate.

Merkmale Apr 2020 Mrz 2020 Feb 2020 Vormonat

zurück zum Inhalt
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Arbeitsmarktreport

Eckwerte des Arbeitsmarktes im Rechtskreis SGB II

Rhein-Kreis Neuss

April 2020

Veränderung gegenüber 

Vorjahresmonat
1)

Apr 2019 Mrz 2019 Feb 2019

absolut in % absolut in % in % in %

Bestand an Arbeitsuchenden

 Insgesamt 15.386 14.630 14.635 756 5,2 219 1,4 -3,1 -3,6

Bestand an Arbeitslosen

 Insgesamt 8.158 7.381 7.580 777 10,5 747 10,1 -0,5 1,0

 52,9%    Männer 4.319 3.914 4.064 405 10,3 367 9,3 -1,1 1,2

 47,1%    Frauen 3.839 3.467 3.516 372 10,7 380 11,0 0,2 0,8

 5,7%    15 bis unter 25 Jahre 467 403 427 64 15,9 30 6,9 -3,8 -0,2

 1,2%    dar. 15 bis unter 20 Jahre 97 81 88 16 19,8 -4 -4,0 -17,3 2,3

 26,6%    50 Jahre und älter 2.170 1.951 2.006 219 11,2 28 1,3 -8,7 -7,3

 13,8%    dar. 55 Jahre und älter 1.129 1.010 1.046 119 11,8 -11 -1,0 -11,5 -7,9

 46,8%    Langzeitarbeitslose 3.822 3.575 3.668 247 6,9 -42 -1,1 -7,4 -5,8

 7,1%    Schwerbehinderte Menschen 583 524 537 59 11,3 6 1,0 -8,1 -5,0

 39,6%    Ausländer 3.230 2.883 2.934 347 12,0 612 23,4 10,6 9,9

Zugang an Arbeitslosen

 Insgesamt 1.430 1.235 1.387 195 15,8 76 5,6 -9,5 -9,6

 dar. aus Erwerbstätigkeit 287 190 207 97 51,1 88 44,2 -0,5 -18,2

        aus Ausbildung/sonst. Maßnahme 533 468 556 65 13,9 39 7,9 -2,1 2,0

 seit Jahresbeginn 5.471 4.041 2.806 x x 37 0,7 -1,0 3,3

Abgang an Arbeitslosen

 Insgesamt 713 1.497 1.486 -784 -52,4 -703 -49,6 -1,7 -5,2

 dar. in Erwerbstätigkeit 134 235 210 -101 -43,0 -109 -44,9 -12,0 -6,7

        in Ausbildung/sonst. Maßnahme 260 583 556 -323 -55,4 -231 -47,0 6,4 4,1

 seit Jahresbeginn 4.868 4.155 2.658 x x -740 -13,2 -0,9 -0,4

Arbeitslosenquoten bezogen auf

 alle zivilen Erwerbspersonen 3,4 3,0 3,1 x x x 3,1 3,1 3,1

 dar. Männer 3,4 3,1 3,2 x x x 3,1 3,1 3,2

        Frauen 3,4 3,0 3,1 x x x 3,0 3,0 3,1

        15 bis unter 25 Jahre 2,1 1,8 1,9 x x x 2,0 1,9 1,9

        15 bis unter 20 Jahre 1,6 1,3 1,4 x x x 1,7 1,6 1,4

        50 bis unter 65 Jahre 2,5 2,3 2,3 x x x 2,5 2,5 2,6

        55 bis unter 65 Jahre 2,3 2,0 2,1 x x x 2,3 2,4 2,3

        Ausländer 11,4 10,1 10,3 x x x 9,7 9,7 9,9

 abhängige zivile Erwerbspersonen 3,7 3,3 3,4 x x x 3,4 3,4 3,4

Unterbeschäftigung
2)

 Arbeitslosigkeit im weiteren Sinne 10.063 9.405 9.517 658 7,0 669 7,1 0,2 1,3

 Unterbeschäftigung im engeren Sinne 11.498 11.158 11.286 340 3,0 254 2,3 -0,6 0,5

 Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) 11.498 11.158 11.286 340 3,0 254 2,3 -0,6 0,5

 Unterbeschäftigungsquote 4,7 4,5 4,6 x x x 4,6 4,6 4,6

Leistungsberechtigte
2)

 Erwerbsfähige Leistungsberechtigte 20.838 20.538 20.338 300 1,5 -174 -0,8 -2,7 -3,4

 Nicht Erwerbsfähige Leistungsberechtigte 9.031 8.988 8.945 43 0,5 -192 -2,1 -2,9 -3,2

 Bedarfsgemeinschaften 14.825 14.664 14.559 160 1,1 -257 -1,7 -3,2 -4,0

1) Bei Quoten werden die Vorjahreswerte ausgewiesen. © Statistik der Bundesagentur für Arbeit

    Die Differenzierung nach Rechtskreisen basiert auf anteiligen Quoten der Arbeitslosen in den beiden Rechtskreisen,

    d.h. die Basis ist jeweils gleich und in der Summe ergibt sich die Arbeitslosenquote insgesamt. Abweichungen in der Summe sind rundungsbedingt.

2) Vorläufige, hochgerechnete Werte für Februar 2020 bis April 2020.

Merkmale Apr 2020 Mrz 2020 Feb 2020 Vormonat

zurück zum Inhalt
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Situation der Kurzarbeit infolge der Corona Pandemie 

Infolge der Corona Pandemie und deren Auswirkungen auf die Wirtschaft und den 
Arbeitsmarkt hat sich die Zahl der Anzeigen für Kurzarbeit in den Monaten März und 
April in besonderer Weise erhöht.  

Insgesamt wurden 151.810 Anzeigen in Nordrhein-Westfalen gezählt, dies entspricht 
rund 616.000 betroffene Personen im März und rund 1.500.000 im April.  
Gemessen an der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten waren dies 
30,9%, somit ist jeder dritte sozialversicherungspflichtig Beschäftigte von Kurzarbeit 
bedroht.  

Bei der Zahl der Anzeigen auf Kurzarbeit nach Branchen ist der Gastronomiesektor 
am Stärksten betroffen, bei der Zahl der betroffenen Personen ist dies der 
Einzelhandel.  

Top 3 Anzeigen Top 3 Betroffene Personen 

Gastronomie Einzelhandel (ohne Kfz) 

Einzelhandel (ohne Kfz) Unternehmensverwaltung, -beratung 

Gesundheitswesen Gastronomie  

Die Ausprägung der Betroffenheit ist regional unterschiedlich.  

Der Rhein-Kreis Neuss weist im regionalen Vergleich am Niederrhein und zu den 
benachbarten Oberzentren Köln und Düsseldorf mit 25,7% die niedrigste 
Betroffenheit auf.  

Dies entspricht im März und April bezogen auf den Rhein-Kreis Neuss 3.687 
Anzeigen für Kurzarbeit, mit 38.547 betroffenen Personen (10,5 Personen je 
Anzeige).  

Hier zeigt sich erneut eine gewisse Robustheit der hiesigen Wirtschaft infolge eines 
starken und breiten Branchenmix der im Rhein-Kreis Neuss ansässigen 
Unternehmen; wohingegen insbesondere in den Großstädten der Branchenfokus 
sich eher auch auf selektive Branchen, wie etwa Einzelhandel, Gastgewerbe oder 
Dienstleistungen, fokussiert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betroffenheitsquoten aus der Region  
(Stand: April 2020) 
 

Rhein-Kreis Neuss 25,7% 

Kreis Kleve 27,0% 

Krefeld 27,9% 

Mönchengladbach 28,3% 

Kreis Viersen 36,9% 

Kreis Wesel 29,2% 

Düsseldorf 42,5% 

Köln 27,2% 

NRW 30,9% 

Regierungsbezirk Düsseldorf 32,5% 



Definition Betroffenheitsquoten: Anteil der von Anzeigen für Kurzarbeit betroffenen Personen an den 

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten (Stand Juni 2019) 

 

Werden einige Branchen etwa gesondert betrachtet, so weist der Rhein-Kreis Neuss 

insbesondere im Handel und im Gastgewerbe eine deutlich niedrigere Betroffenheit 

auf als in den Werten für NRW bzw. für den Regierungsbezirk Düsseldorf  

 

1 inkl. Einzelhandel, Großhandel, Handel mit Kraftfahrzeugen 

2 inkl. Gastronomie und Beherbergung  

3 inkl. Arbeitnehmerüberlassung, Reisebüros, Wach- und Sicherheitsdienste, Garten- und 

Landschaftsbau, Call-Center 

4 inkl. Friseur- und Kosmetiksalons, Saunen, Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände und 

Arbeitnehmervereinigungen 

Erläuterung zu der Erhebung:  

Die Anzeige für Kurzarbeiter inklusive der Abgabe der voraussichtlich betroffenen 

Personen ist eine Vorhersage des Arbeitgebers.  

 

Für weitere Details wird auf den beiliegende Broschüre „Kurzarbeit in NRW“ 

verwiesen. 

 

Betroffenheitsquoten aus der Region  
(Stand: April 2020) 

 
Handel1 Gastgewerbe2 

sonst. wirtsch. 
Dienstleistung3 

sonst. 
Dienstleistung4 

Rhein-Kreis Neuss 7,8% 23,1% 19,1% 10,3% 

Kreis Kleve 12,9% 43,9% 20,1% 8,5% 

Krefeld 7,6% 32,5% 13,6% 3,4% 

Mönchengladbach 19,2% 32,4% 8,2% 2,4% 

Kreis Viersen 10,4% 58,4% 7,3% 4,4% 

Kreis Wesel 14,2% 47,4% 32,4% 37,1% 

Düsseldorf 22,8% 46,0% 9,9% 6,4% 

Köln 6,7% 38,4% 7,6% 7,3% 

NRW 10,5% 41,6% 12,9% 7,8% 

Regierungsbezirk Düsseldorf 12,4% 40,1% 13,5% 10,0% 



Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  06.05.2020 

010 - Büro des Landrates/Kreistages 

 

Tischvorlage 
Sitzungsvorlage-Nr. 010/3908/XVI/2020 

 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Kreisausschuss 06.05.2020 öffentlich 

 
 

COVID-19:Aktuelle Situation im Rhein-Kreis Neuss 
 

Sachverhalt: 

Aktuelle Situation im Rhein-Kreis Neuss (Stand: 05. Mai, 15:00 Uhr): 
 

Im Rhein-Kreis Neuss ist bei 83 aktuell erkrankten Personen eine Infektion mit dem 

Coronavirus nachgewiesen. Kreisweit 525 Personen sind bereits wieder von der 

Infektion genesen. Von den aktuell mit dem Virus infizierten Personen wohnen 23 

in Neuss, 21 in Dormagen, 17 in Grevenbroich, 11 in Kaarst, 6 in Meerbusch, 3 in 

Korschenbroich und 2 in Jüchen. 18 Menschen sind an den Folgen der Erkrankung 

verstorben. Insgesamt wurden im Rhein-Kreis Neuss somit 626 Infektionen mit 

dem Coronavirus bestätigt.  

 

 

Abb.: Verlauf der Infektionen mit dem Coronavirus im Rhein-Kreis Neuss 
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3 447 Personen konnten bereits wieder aus der Quarantäne entlassen werden, da 

sie nach Ablauf der 14-tägigen Inkubationszeit keine Krankheitssymptome zeigten 

oder die respiratorischen Symptome abgeklungen sind. Aktuell sind noch 236 

Personen als begründete Verdachtsfälle (sog. Kontaktpersonen 1. Grades) auf 

Vorschlag des Kreis-Gesundheitsamtes durch die jeweils zuständige örtliche 

Ordnungsbehörde in Quarantäne gesetzt. 

 

Insgesamt wurden somit bislang 3.683 Personen auf Vorschlag des Kreis-

Gesundheitsamtes durch die kommunalen Ordnungsämter unter Quarantäne 

gestellt. Der Rhein-Kreis Neuss ist bei der Ermittlung der Kontaktpersonen von 

Beginn an stringent vorgegangen, um so Infektionsketten frühestmöglich zu 

unterbrechen. 

 

Um einen einheitlichen Umgang mit COVID19 sicherzustellen, wurde eine 

Entscheidungsmatrix erarbeitet, nach der über mögliche Quarantänemaßnahmen 

entschieden wird. Die Matrix befindet sich in der Anlage. 

 

Zur Information der Öffentlichkeit ist umfassendes durch das Kreis-Gesundheitsamt 

erhobenes und anonymisiertes Datenmaterial auch im Open-Data-Portal des 

Kreises unter http://opendata.rhein-kreis-neuss.de einzusehen. 

 

Bei der Zahl der Infektionen in Relation zur Einwohnerzahl liegt der Rhein-Kreis 

Neuss trotz der direkten Nachbarschaft zum Kreis Heinsberg und dem dortigen 

Erstausbruch der Erkrankung in Nordrhein-Westfalen im oberen Drittel der 

Kreise/kreisfreien Städte mit den geringsten Infektionen. Alle benachbarten Kreise 

bzw. kreisfreien Städte weisen höhere Infektionsinzidenzen auf. 

 

http://opendata.rhein-kreis-neuss.de/
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(Quelle: MAGS NRW, 04. Mai 2020) 

 

Einrichtung des Krisenstabes 

Am Samstag, 29. Februar 2020 wurde erstmals der Krisenstab in voller Besetzung 

einberufen. Zuvor war die Thematik der sich abzeichnenden Lageentwicklung 

bereits in einer Arbeitsgruppe „Infektionsschutz“ behandelt worden. 
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Grundlage der Stabsarbeit ist die Stabsdienstordnung, die u.a. die 

Zusammensetzung des Krisenstabes regelt. Auf dieser Basis wurden in den letzten 

Jahren regelmäßig Übungen abgehalten um auf mögliche Ernstfälle vorbereitet zu 

sein. 

 

In der nunmehr stattfindenden pandemischen Lage wurde relativ schnell deutlich, 

dass die bislang eingespielten Regelungen mit Hinblick auf die Breite der 

Auswirkungen auf das öffentliche Leben einerseits und die zu erwartende, 

langfristige Dauer der Lage andererseits flexible Lösungen benötigen. Der Stab 

wurde daher so zusammengesetzt, dass alle an der Lagebearbeitung beteiligten 

Bereiche vertreten sind. So sind neben den in der Stabsdienstordnung festgelegten 

Bereichen auch das Kreisverbindungskommando der Bundeswehr, der 

Kreisbrandmeister, der Ärztliche Leiter Rettungsdienst, das Rechtsamt, das 

Personalamt, die Kreisleitstelle und der Leiter der Rechnungsprüfung an den 

Sitzungen beteiligt. 

 

Durch den Krisenstab konnten alle relevanten Informationen gebündelt und 

Entscheidungen durch den Leiter des Stabes, Kreisdirektor Dirk Brügge, unter 

Einbezug der Fachlichkeit aller beteiligten Fachämter getroffen werden. Die 

erarbeiteten Konzepte und Regelungen sind in der Breite innerhalb der Verwaltung 

bekannt. 

 

Die operativen Aufgaben zum Aufbau und der Erhaltung der Arbeitsfähigkeit des 

Krisenstabes werden durch die Koordinierungsgruppe Krisenstab (KGS) ausgeführt. 

Auch hier war es notwendig, die Besetzung und Organisation an die Dauer der 

Lage anzupassen. Die KGS übernimmt u.a. die durch zahlreiche Einzelerlasse 

angeordneten Meldungen an die Landesbehörden, von denen einige seit Anfang 

März täglich mit aktuellen Daten vorzunehmen sind. Darüber hinaus wird durch die 

KGS die aktuelle Lageentwicklung in den Sitzungen des Krisenstabes vorgestellt, 

die Dokumentation der Sitzungen und der Beschlüsse sichergestellt, der gesamte 

E-Mailverkehr zwischen den Landesbehörden (Bezirksregierung und Ministerien), 

den Mitgliedern des Krisenstabes sowie den kreisangehörigen Kommunen gesteuert 
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und es werden alle Verordnungen, Erlasse, Rundmails, etc. mit lagerelevanten 

Inhalten archiviert und den Stabsmitgliedern zur Verfügung gestellt. 

 

Entscheidungsgrundlage für Notfallmaßnahmen im Rahmen der Corona Pandemie 

im Rhein-Kreis Neuss 

 

Die Beurteilung einer Pandemischen Lage ist von zahlreichen Faktoren abhängig. 

Neben der engmaschigen Beobachtung einzelner Kenngrößen ist eine Abschätzung 

lediglich anhand von Rechenmodellen möglich. Über den Beobachtungszeitraum 

können so bei konstanten Annahmen gute Prognosen für die künftige Entwicklung 

abgegeben werden.  

 

Eine Veränderung der Kenngrößen hat andererseits große Auswirkungen auf den 

weiteren Verlauf. Ende März musste der Rhein-Kreis Neuss von einer Entwicklung 

ausgehen, die zu einer Überlastung der Strukturen zur stationären Versorgung 

geführt hätte. Der Bedarf an Betten auf der Normal- und Intensivstation hätte die 

vorgehaltenen Ressourcen bei weitem überstiegen. Auf dieser Grundlage hat sich 

der Rhein-Kreis Neuss für eine abgestufte Vorplanung zur Kompensation einer 

solchen Überlastungssituation entschieden.  

 

Neben der Indienstnahme zusätzlicher Rettungsmittel, der Schaffung einer 

zentralen Patientensteuerung und der Einbindung von Kräften des 

Katastrophenschutzes wurden Maßnahmen ergriffen die Vorbereitungszeiten von 

mehreren Wochen erfordern. Die Vorbereitung einer Quarantänestation sowie die 

Vorbereitungen für die Schaffung eines Behelfskrankenhaus mussten auf Grundlage 

der Ende März zur Verfügung stehenden Daten getroffen werden, damit die 

Ressourcen um zum erwarteten Zeitpunkt im Mai zur Verfügung gestanden hätten.  

 

Mit der deutlichen Reduktion der Infektionszahlen in den letzten 4 Wochen ist 

aktuell nicht mehr davon auszugehen, dass es zu einer Überlastung der 

Patientenversorgung kommt. Allerdings ist eine fortlaufende Beobachtung auch in 

den nächsten Wochen notwendig um Auswirkungen der aktuell in Umsetzung 
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befindlichen Maßnahmen (Lockerung der Kontaktreduktion, Öffnung der Schulen, 

etc.) einschätzen zu können. 

 

Eine detaillierte Darstellung der Entscheidungsgrundlage findet sich in der Anlage. 

 

Krankenhaus-Kapazitäten: 

Der Landrat hat auf Grundlage der Rückmeldungen aus den Krankenhäusern, die 

diese dem Rhein-Kreis Neuss insbesondere in einer Videokonferenz am 21. März 

zukommen ließen, diese angewiesen auf nicht dringend notwendige Operationen 

zu verzichten und so ausreichende Kapazitäten für die Behandlung von Corona-

Patienten vorzuhalten. Aufgrund zurückgehender Belegungszahlen hat der Kreis am 

20. April mit den Krankenhäusern vereinbart, dass elektive Eingriffe im begrenzten 

Umfang wieder aufgenommen werden können. Die Auslastung wird stetig 

beobachtet, so dass der Umfang zunächst tagesaktuell und nunmehr, aufgrund der 

positiven Lageentwicklung im 3-Tages-Rhythmus angepasst werden kann. 

 

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet konnten bislang insgesamt 230 Plätze 

speziell für mit dem Coronavirus infizierte Patienten eingerichtet werden. Die 

Intensiv- und Beatmungsplätze konnten verdoppelt werden.  

 

Aktuell stehen in den Krankenhäusern im Rhein-Kreis Neuss sowohl ausreichend 

Betten, als auch Intensiv- und Beatmungsplätze zur Verfügung. Von den aktuell 27 

in Krankenhäusern aufgenommenen Covid-19-Patienten werden 10 Personen auf 

den Intensivstationen behandelt und 17 auf den Normalstationen.  

 

Insgesamt wurden bislang 90 Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern 

behandelt. Seit etwa zwei Wochen werden nur noch vereinzelt neue Patienten 

aufgenommen.  
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Abb.: Covid-19 Fälle in den Krankenhäusern im Rhein-Kreis Neuss 

 

Rettungsdienst 

Der Rettungsdienst im Rhein-Kreis Neuss hat vom 04. März – 01. Mai insgesamt 

315 Transporte von Patienten mit Covid-19-Verdacht durchgeführt. Um mögliche 

Verdachtsfälle frühestmöglich zu erkennen und die Mitarbeiter im Rettungsdienst 

zu schützen, fragt die Kreisleitstelle bei Notrufen den Anrufer standardisiert auf 

einen Covid-19-Verdacht und etwaige Symptome ab. 

 

 

Abb.: Transporte mit Covid-19 Verdacht im Rettungsdienst und Krankentransport 

 

Aufgrund den mit nach Covid-19-Transporten notwendigen 

Desinfektionsmaßnahmen und des daraus resultierenden längeren Einsatzes des 

Rettungsmittel je Einsatz hat der Rhein-Kreis Neuss am 23. März vorsorglich die 

Stufe 3 der Notfallplanung des Rettungsdienstes in Kraft gesetzt. Hieraus leiten sich 

folgende Maßnahmen ab: 
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 Wenn fachlich vertretbar, Einsatz von Auszubildenden Notfallsanitätern als 

Produktivkraft auf RTW und KTW 

 Besetzung aller Rettungswachen mit mind. einem RTW, ggf. Verlegung von 

Fahrzeugen 

 Kompensation durch Notfall KTW in Absprache mit dem Träger des 

Rettungsdienstes 

 Verstärkung der Rettungswachen durch Spitzen- oder 

Sonderbedarfsfahrzeuge 

 Keine Krankentransporte durch Notfallrettungsmittel 

 Verlängerung der Erfüllungszeit von Krankentransporten 

 Verlängerung der Erfüllungszeit von nicht-zeitkritischen Hilfeersuchen 

 

Aktuell sind 5 zusätzliche Fahrzeuge (2 RTW, 3 KTW) im Dienst. Hierdurch ist es 

trotz der o.g. zusätzlich  notwendigen Maßnahmen (z.B. führen das Anlegen von 

Schutzkleidung durch die Fahrzeugbesatzung oder die Desinfektion der Fahrzeuge 

nach einem COVID-19-Einsatz zu den beschriebenen Verlängerungen der 

Erfüllungszeiten) gelungen, dass für die Patientinnen und Patienten keine 

negativen Auswirkungen im Rettungsdienst spürbar waren. Bei weiterer positiver 

Lageentwicklung ist beabsichtigt die zusätzlichen Ressourcen im Rettungsdienst 

sukzessive zurückzufahren.  

 

Corona-Teststellen: 

Um Haus- und Kinderärzte sowie Notfallambulanzen zu entlasten unterstützt der 

Rhein-Kreis Neuss gemeinsam mit den Städten Neuss und Grevenbroich die von 

der kassenärztlichen Vereinigung und den niedergelassenen Ärzten in Neuss (seit 

dem 11. März) und Grevenbroich (seit dem 18. März) betriebenen Teststellen. Eine 

durch das Praxisnetzwerk Dormagen betriebene Teststelle ist seit dem 22. März in 

die Teststelle Neuss übergegangen. 

 

Das Test-Verfahren kann in Absprache mit der Kassenärztlichen Vereinigung und 

der Ärztekammer nur nach einer Terminvergabe durch das Kreis-Gesundheitsamt in 

Anspruch genommen werden. Der Rhein-Kreis Neuss übernimmt bei beiden 



Sitzungsvorlage-Nr. 010/3908/XVI/2020 Seite 9 von 28 

 

Teststellen die Terminvergabe und hat diese mit Schutzmasken, -kitteln und Brillen, 

Desinfektionsmittel sowie IPads für das Terminmanagement ausgestattet. Die 

niedergelassenen Ärzte betreiben die Teststellen und stellen das ärztliche Personal. 

Unterstützt werden sie durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Deutschen 

Roten Kreuzes, des Malteser Hilfsdienstes und der Johanniter. Der Rhein-Kreis 

Neuss trägt die Kosten für die Unterstützung der Hilfsorganisationen. Die 

Federführung der niedergelassenen Ärzte in Neuss hat Dr. Guido Pukies, in 

Grevenbroich Dr. Geert Buß gemeinsam mit Dr. Peter Stöcker, denen ebenso 

besonderer Dank für ihr Engagement gilt wie Dr. Dr. Gerhard Steiner als 

Vorsitzender der Kreisstelle der kassenärztlichen Vereinigung im Rhein-Kreis Neuss. 

Die Städte Neuss und Grevenbroich stellen die Räumlichkeiten sowie das Mobiliar 

und die Security. Eine Ablaufmatrix befindet sich in der Anlage. 

 

Seit dem 6. April hat der Rhein-Kreis Neuss aufgrund ausreichender 

Testkapazitäten und geänderter Vorgaben des RKI seine Teststrategie geändert. So 

wird allen Bürgern aus dem Kreisgebiet mit Symptomen eines Atemwegsinfektes in 

den Teststellen eine Testung auf eine Infektion mit dem Coronavirus ermöglicht. 

Einschränkende Voraussetzungen wie der Kontakt zu nachweislich Corona-

Infizierten sind damit weggefallen. 

 

In den Teststellen sowie der mobilen Testeinheit und der Fieber-Notfallpraxis sind 

bereits mehr als 5 000 Testungen auf eine Infektion mit dem Coronavirus 

durchgeführt worden. Die dort zur Verfügung stehenden Kapazitäten werden 

aktuell nicht vollständig benötigt und können bei Bedarf weiter ausgeweitet 

werden. 

 

So wird mit der Kassenärztlichen Vereinigung, vertreten durch Dr. Dr. Gerhard 

Steiner und den federführenden Ärzten Dr. Guido Pukies und Dr. Geert Buss ein 

Verfahren erarbeitet, dass zukünftig auch alle asyptomatischen Kontaktpersonen 1. 

Grades sowie die Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Senioreneinrichtungen, Einrichtungen der Eingliederungshilfe und 

weiterer Einrichtungen im Sinne der §§ 33 und 36 des Infektionsschutzgesetzes 

sowohl systemisch und insbesondere bei Vorlage positiver Fälle oder bei Vorlage 
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von Verdachtsfällen regelhaft getestet werden. Hierzu bedarf es noch der 

entsprechenden bundesgesetzlichen Regelung, die die Kostenträgerschaft der GKV 

determinieren. Das entsprechende Bundesgesetz soll am 7. Mai 2020 im Bundestag 

beraten werden. Mit der diese Regelung umsetzenden Rechtsverordnung des 

Bundesgesundheitsministers wird zeitnah gerechnet.  

 

Kreisweite Fieber-Notfallpraxis: 

Am 1. April hat unter Leitung des Neusser Lungenfacharztes Dr. Johannes 

Uerscheln eine durch den Kreis, die Stadt Neuss, die Kassenärztliche Vereinigung 

und die niedergelassenen Hausärzte initiierte Fieber-Notfallpraxis ihren Betrieb 

aufgenommen. In der Einrichtung erhalten Patienten Klarheit, wie ihre 

Krankheitssymptome zu bewerten sind. Zudem sollen hierdurch die Haus- und 

Kinderärzte aber auch die Notfallambulanzen der Krankenhäuser entlastet werden. 

Der Zugang ist nur nach einer vorherigen Überweisung durch den Hausarzt 

möglich. 

 

Der Rhein-Kreis Neuss stellt die Schutzausrüstung und übernimmt die Kosten für 

das nichtärztliche Personal, die Stadt Neuss wiederum stellt Räumlichkeiten, 

Einrichtung, WLAN und Security. Die Kassenärztliche Vereinigung übernimmt unter 

anderem Teile der Technik, das DRK unterstützt logistisch. 

 

Im April wurden in der Fieber-Notfallpraxis 128 Patienten untersucht. Hiervon 

wurden 90 unmittelbar auch auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet. 

 

Station im Rheinland Klinikum Grevenbroich zur Unterstützung von Corona-

Patienten: 

Auf Initiative des Kreises wurde im Rheinland Klinikum Grevenbroich als 

Vorsorgemaßnahme eine Station eingerichtet, in der Menschen untergebracht 

werden können, die unter häuslicher Quarantäne stehen, nicht stationär 

behandlungsbedürftig und auch nicht pflegebedürftig sind, aber in ihrer eigenen 

Umgebung auch mit Hilfe der karitativen Organisationen aus anderen Gründen 

nicht zurechtkommen. Die Zuweisung in die Station erfolgt über das Kreis-

Sozialamt. Das Krankenhaus sorgt für die logistische Unterstützung wie Reinigung, 
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Hol- und Bringedienst sowie die Mahlzeiten der Patienten. Der Malteser Hilfsdienst 

stellt das Personal zur Betreuung der Menschen und organisiert die Abläufe. Der 

Kreis finanziert die Einrichtung. 

 

Da die Station bislang nicht benötigt wurde, hat sich der Rhein-Kreis Neuss dazu 

entschlossen, diese zu einem Pflegebereich um- und aufzurüsten und so seiner 

Verpflichtung aus der seit dem 04.05.2020 geltenden „CoronaAV Pflege zur 

Sicherstellung einer landesweiten Betreuungs- und Untersuchungsstruktur für 

pflegebedürftige Menschen“ nachzukommen.  

 

Aufgrund der momentanen freien Verfügbarkeit kann die Station je nach 

Bedarfslage sowohl als Isolierbereich für mit dem Coronavirus infizierte Personen 

mit Pflegebedarf genutzt werden als auch für pflegebedürftige Personen ohne 

Covid-19-Infektion, sofern diese nicht in den Pflegeeinrichtungen oder Rehakliniken 

sowie den Krankenhäusern im Kreisgebiet aufgenommen werden können. 

 

Behelfskrankenhaus: 

Um für den Fall stark steigender Patientenzahlen in den Krankenhäusern 

vorbereitet zu sein, hat der Rhein-Kreis Neuss Ende März die Einrichtung eines 

Behelfskrankenhauses für bis zu 300 nicht an COVID19 erkrankten Patienten in den 

Hallen des Areal Böhler vorbereitet. Hierfür wurden die Hallen angemietet sowie 

300 Betten im Standard der Rheinland Klinikum Neuss gGmbH erworben. Zudem 

wurden Konzepte zur Einrichtung, dem Betrieb und der personellen Ausstattung 

erarbeitet, um die Einrichtung im Bedarfsfall schnellstmöglich aktivieren zu können. 

Das Behelfskrankenhaus soll nur zum Einsatz kommen, wenn die Möglichkeiten zur 

stationären Versorgung der Patienten in den Akutkrankenhäusern, den 

Elektivkrankenhäusern und Rehakliniken im Rhein-Kreis Neuss ausgeschöpft sind. 

Untergebracht werden sollten hier Patienten, die einer stationären Versorgung aber 

keiner intensiven Therapie bedürfen und die nicht mit dem Coronavirus infiziert 

sind. Eine Unterbringung von Patienten mit COVID19 war nicht angezeigt, da deren 

Krankheitsverläufe zum Teil so ausgestaltet sind, dass sich während der 

Behandlung auf einer Normalstation eine Intensivpflichtigkeit ergibt. Die dann 

erforderliche Verlegung in ein Akutkrankenhaus wird als kontraindiziert betrachtet.  
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Zurzeit wird die Planung wegen der positiven Entwicklung der Fallzahlen nicht 

weitergeführt. 

 

 

Zentrale Patientensteuerung 

Der Kreis hat im Rahmen der Corona-Pandemie eine Zentrale Patientensteuerung 

eingerichtet. Der Rhein-Kreis Neuss hat zwei Personen (eine Ärztin und einen 

Notfallsanitäter) beauftragt regelmäßig (zuerst täglich, aktuell 3x pro Woche) die 

aktuelle Bettenbelegung in den Krankenhäusern und Rehakliniken in Absprache mit 

diesen abzufragen.  

 

So können auftretende Engpässe in der Versorgung frühzeitig erkannt und 

Maßnahmen ergriffen werden. Die Zentrale Patientensteuerung würde im Fall einer 

drohenden Auslastung eines Krankenhauses der Akutversorgung die Verlegung der 

Patienten in andere Krankenhäuser in Absprache mit den Häusern organisieren. 

Wenn alle Akut-Krankenhäuser ausgelastet sind, würden Patienten in Absprache in 

Krankenhäuser der Elektivversorgung (Rheinisches Rheumazentrum, 

Rheintorklinik), oder in Rehaeinrichtungen verlegt werden. So würden Kapazitäten 

zur Neuaufnahme und Versorgung von COVID19 Patienten geschaffen werden.  

 

Hierdurch werden Patienten in der stationären Versorgung der Krankenhäuser im 

Rhein-Kreis Neuss so auf die Krankenhäuser, Reha-Einrichtungen und Pflegeheime 

verteilt, damit eine Überlastung einzelner Einrichtungen vermieden wird und die 

Patienten eine gute medizinische Versorgung erfahren.  

 

In der Anlage findet sich ein Ablaufschema der zentralen Lenkung der stationären 

Patienten im Rhein-Kreis Neuss. 

 

Einmal pro Woche führt der Rhein-Kreis Neuss mit allen Krankenhäusern, der 

Kassenärztlichen Vereinigung und der Ärztekammer eine Videokonferenz durch. 

Hier wird die pandemische Lage, die Situation im Rhein-Kreis Neuss, in der 

stationären und ambulanten Versorgung und Neuerungen besprochen, Aufgaben 

diskutiert und Anregungen zur Verbesserung gesammelt.   
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Beschaffung von Schutzkleidung: 

Der Kreis hat frühzeitig mit der zentralen Beschaffung von Schutzkleidung, 

insbesondere Masken (MNS, FFP2 und FFP3), Kittel, Brillen, Handschuhe und 

Desinfektionsmittel etc., begonnen. Der Bestand wird fortlaufend aufgefüllt, sofern 

auf dem Markt Ware verfügbar ist.  

Hiermit kann die Ausstattung des Rettungsdienstes und der Teststellen 

sichergestellt werden und es wird in so genannter kritischer Infrastruktur, zum 

Beispiel häuslicher und stationärer Pflege oder bei Einrichtungen der 

Eingliederungshilfe in Notfällen unterstützt. Auch Hebammen wurde für den 

Bedarfsfall entsprechende Schutzausrüstung angeboten. Der Rettungsdienst wird 

durch den Kreis mit wiederverwendbaren und waschbaren Schutzkitteln 

ausgestattet. Die Versorgung der niedergelassenen Ärzte erfolgt über die 

Kassenärztliche Vereinigung sowie Kassenzahnärztliche Vereinigung. 

 

Organisatorische Neuaufstellung im Gesundheitsamt 

Im Gesundheitsamt des Kreises wurde eine Sonderabteilung zum Thema ‚COVID19’ 

eingerichtet. Die neue Einheit arbeitet an sieben Tagen in der Woche im Zwei-

Schicht-Betrieb von 6 – 22 Uhr. In einer Dispositionsstufe wird der Sachverhalt aller 

Eingänge für die angegliederten Fallbehandlungsteams aufbereitet. Diese 

übernehmen dann den direkten Kontakt zu den Verdachtsfällen, überprüfen und 

dokumentieren die Symptome, bewerten zum Beispiel, ob ein Test angebracht ist, 

und sprechen gegebenenfalls auch die Anordnung einer häuslichen Quarantäne 

aus. Zudem werden alle Personen in Quarantäne regelmäßig aktiv kontaktiert und 

auf ihre Symptome und auf ergänzenden Unterstützungsbedarf befragt. Die 

zuwendenden Anrufe werden von den betroffenen Menschen, die über viele Tage 

zu Hause isoliert sind, als sehr positiv wahrgenommen. Der Kreis hat hierzu eine 

Reihe von Dankesschreiben Betroffener erhalten.  

 

Hierzu wurde das Kreis-Gesundheitsamt personell erheblich verstärkt. So sind dort 

110 Vollzeit-Stellen ausschließlich im Corona-Einsatz. Die dafür erforderliche 
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Kapazität wurde fast ausschließlich mit Personal aus anderen Bereichen der 

Verwaltung, wo jetzt zum Teil weniger Arbeit anfällt oder umverteilt werden kann, 

geschaffen.  

 

Hinzu kommen Leistungen weiterer Ämter und Abteilungen, die ebenfalls mit dem 

Thema befasst sind. Dazu gehören zum Beispiel das Amt für Sicherheit und 

Ordnung, das den von Kreisdirektor Dirk Brügge geleiteten Krisenstab mit seinen 

mittlerweile schon knapp 60 Sitzungen und den Rettungsdienst koordiniert, das 

Amt für Gebäudewirtschaft, das sich um Gebäudeausstattung sowie Beschaffung 

und Verwaltung von Schutzmaterial kümmert, die Informations- und 

Kommunikationstechnologie, die für die technische Ausstattung der Arbeitsplätze 

im Gesundheitsamt sowie im Home-Office in der gesamten Kreisverwaltung sorgt, 

die Organisationsabteilung und Stabsstelle Digitalisierung, die die Prozesse 

erarbeitet hat, das Sozialamt mit der Heimaufsicht sowie Unterstützungsangeboten 

für die Bevölkerung, das Schulamt für die Organisation von Schulangelegenheiten 

oder die Pressestelle als Schnittstelle zur Medien- und Bevölkerungsinformation. 

 

Zur Sicherstellung eines effizienten Prozesses in der Sonderabteilung „COVID19“ 

des Kreis-Gesundheitsamts wurde durch die Stabsstelle Digitalisierung eine 

Datenbank programmiert, in der alle Sachbearbeiter für die einzelnen Fälle 

erforderliche Daten standardisiert erfassen. Die Kommunikation zu den örtlichen 

Ordnungsbehörden läuft hieraus automatisiert ab. Die Datenbank ermöglicht auch 

umfassende Auswertungen, die eine detaillierte Lagebeurteilung im Kreisgebiet 

ermöglichen. Zum Teil sind die Daten anonymisiert im Open-Data-Portal des 

Kreises veröffentlicht. 

 

Umgang mit an COVID-19 erkrankten Dialysepatienten 

Es gibt etwa 300 Menschen im Rhein-Kreis Neuss, die dauerhaft eine Blutwäsche 

(Hämodialyse), normalerweise dreimal in der Woche in der Regel über etwa 4 

Stunden benötigen. Hämodialyse benötigt die Bereitstellung von Strom und 

Leitungswasser (Umkehrosmose). Zusätzlich besteht in Bereich der Krankenhäuser 

die Möglichkeit zur kontinuierlichen Hämodiafiltration. 
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Zum Umgang mit an COVID-19 erkrankten Dialysepatienten hat der Kreis ein 

Konzept erstellt, welches sich in der Anlage befindet. 

 

Konzept für den Umgang von psychiatrischen COVID-19 – Patienten im stationären 

Rahmen 

Der Rhein-Kreis Neuss hat für den Umgang mit psychiatrischen, an COVID19 

erkrankten Patienten im stationären Rahmen ein Konzept erarbeitet. Dieses liegt 

als Anlage bei. 

 

Einrichtung einer Bürger-Hotline: 

Zur Beantwortung von wichtigen gesundheitlichen Fragen zum Coronavirus hat der 

Kreis seit dem 26. Februar unter der Telefonnummer 02181/601-7777 eine Hotline 

geschaltet. Diese ist montags – freitags von 8 – 18 Uhr sowie samstags und 

sonntags von 9 - 18 Uhr erreichbar. Bislang wurden hier insgesamt mehr als 15 

000 Anrufe angenommen. 

 

Online-Börse für Unterstützungsdienste und freiwillige Helfer 

Um freiwillige Helfer und Einrichtungen, die personelle Unterstützung benötigen 

zusammenzubringen, hat der Rhein-Kreis Neuss eine Online-Börse geschaffen. 

Unter rkn.nrw/ehrenamt können sich Freiwillige melden, die im Zusammenhang mit 

Corona unterstützen möchten. Dies kann Hilfe bei Einkäufen, Apothekengängen, 

oder den Hund ausführen ebenso sein wie Unterstützung im Krankenhaus oder in 

Pflegeeinrichtungen. Hierbei wird auch die Qualifikation, unter anderem eine 

mögliche medizinische Vorbildung erfragt, so dass passgenau vermittelt werden 

kann. Die Daten werden dann an Hilfsorganisationen und Einrichtungen 

weitergegeben, die Unterstützung benötigen. Diese können sich unter 

rkn.nrw/hilfesuchende melden. 

 

Einkaufshilfe für Menschen unter Quarantäne 

Für Menschen, die unter Quarantäne stehen und Hilfe im Alltag, insbesondere bei 

Einkäufen, benötigen, hat der Rhein-Kreis Neuss eine gesonderte Hotline 

eingerichtet. Unter der Telefonnummer 02181/601-5738 können sie sich beim 
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Kreis-Sozialamt melden. Dort werden die Unterstützungsbedarfe aufgenommen 

und an die Aktionspartner Caritas und Diakonie weitergegeben. 

 

Wirtschaft 

Zur Unterstützung der heimischen Wirtschaft in der Corona-Pandemie hat die 

Wirtschaftsförderung des Rhein-Kreises Neuss ihre Arbeitsschwerpunkte umgestellt 

bzw. erweitert. Dies reicht von der allgemeinen und individuellen Beratung bei der 

Umsetzung von Soforthilfen bis zur tagesaktuellen Corona-Information und 

Kontakt-Plattformen für Unternehmen oder die Möglichkeit zur Teilnahme an 

Online-Seminaren. 

 

Als zentrale Anlaufstelle wurde eine Corona-Hotline eingerichtet. Unter der 

Rufnummer 02131/928-7501 informiert und berät sie über Corona-Soforthilfen und 

andere Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen. Sie ist montags bis freitags 

von 8 bis 18 Uhr erreichbar. 

 

Tagesaktuelle Online-Informationen über Soforthilfen sowie Antragsformulare und 

Merkblätter zum Download gibt es im Internet unter www.rhein-kreis-

neuss.de/wirtschaft-corona. Zudem werden Unternehmen regelmäßig über einen E-

Mail-Newsletter informiert. 

 

Auf der Internet-Plattform „Unternehmen helfen Unternehmen“ können sich 

Unternehmen, die anderen Betrieben kostenlos Dienstleistungen, Arbeitskraft und 

auch Produkte, Waren oder Rohstoffe anbieten möchten, unter www.rhein-kreis-

neuss.de/un-helfen-un registrieren lassen. 

 

Das Starter-Center hat sein Seminarprogram weitestgehend auf Webinare 

umgestellt. 

 

Um Händler und Betriebe unterstützen, ihr Geschäft aufrecht zu erhalten, hat das 

Unternehmen „stadtbekannt“ mit des Wirtschaftsförderungen von Rhein-Kreis 

Neuss und Stadt Neuss gemeinsam mit der Gesellschaft „Neuss Marketing“ und der 

Zukunftsinitiative Innenstadt Neuss (ZIN) die Online-Plattform #rheinkreishelden 

http://www.rhein-kreis-neuss.de/wirtschaft-corona
http://www.rhein-kreis-neuss.de/wirtschaft-corona
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entwickelt. Unternehmen aus dem Kreisgebiet haben dort die Chance, ihre 

Angebote und Services kostenlos zu präsentieren und dabei den Kunden die 

wichtigsten Fragen bereits auf den ersten Blick zu beantworten. Die Registrierung 

und die Nutzung sind für Anbieter und Kunden aus dem Kreisgebiet kostenlos. Die 

Internet-Adresse lautet www.rheinkreishelden.de. Die Umsetzung des Projekts wird 

mit 5000 Euro aus dem Innovationsförderprogramm „Inno RKN“ des Rhein-Kreises 

Neuss unterstützt. 

 

Wiederaufnahme des Schulbetriebes an den Kreisschulen 

Im Land NRW wurde am 23.04.2020 der Schulbetrieb für die Abschlussklassen der 

Berufskollegs und der Förderschulen mit den Schwerpunkten Lernen sowie 

Emotionale und soziale Entwicklung wieder aufgenommen. Dies gilt für folgende 

Schulen des Rhein-Kreises Neuss: 

BBZ Grevenbroich 

BBZ Dormagen 

BBZ Neuss-Hammfeld 

BBZ Neuss-Weingartstraße 

Joseph-Beuys-Schule 

Martinusschule 

Schule am Chorbusch 

Herbert-Karrenberg-Schule. 

 

Im Vorfeld der Wiederaufnahme des Schulbetriebes fanden vom 14. - 16.04.2020 

die vom Land NRW empfohlenen Begehungen der Schulen statt, um festzustellen, 

ob die vorgegebenen Hygienestandards bei Wiederaufnahme des Schulbetriebes 

eingehalten werden können. 

 

Die Wiederaufnahme des Schulbetriebes am 23.04.2020 ist aufgrund der 

vorherigen organisatorischen Vorbereitungen an allen Schulen erfolgreich 

verlaufen. 

Bei den Berufskollegs wurde der Schulbetrieb für die Abschlussklassen der 

Berufsschule, der Berufsfachschule, der Fachoberschule, des Beruflichen 

Gymnasiums und der Fachschule wieder aufgenommen. An den BBZ in 

http://www.rheinkreishelden.de/
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Grevenbroich und Neuss wurden täglich zwischen 300 und 400 Schülerinnen und 

Schüler unterrichtet, am BBZ Dormagen zwischen 70 und 100.  

In den Abschlussklassen der Förderschulen wurde der Unterricht für  7 – 16 

Schülerinnen und Schüler wieder aufgenommen. 

Größere Klassen wurden in kleinere Lerngruppen mit 6 – 12 Schülerinnen und 

Schülern aufgeteilt und auf mehrere Räume verteilt.  

 

In allen Schulen wurden vorab Konzepte entwickelt, wie durch organisatorische 

Maßnahmen der vorgeschriebene Mindestabstand von 1,50 m im Schulbetrieb 

gewährleistet werden kann (z. B. durch Teilung von Lerngruppen, Unterricht im 

Schichtbetrieb, Festlegung von Laufrichtungen im Gebäude). Zudem wurden 

Hygienepläne nach den Vorgaben des Landes entwickelt oder überarbeitet. 

Handwaschbecken mit Flüssigseife und Papierhandtüchern sind in allen Schulen in 

ausreichender Anzahl vorhanden, in der Regel in jedem Unterrichtsraum. Die 

Bestände an Desinfektionsmitteln und Desinfektionsmittelspendern sind unter-

schiedlich, aber momentan ausreichend. Nachbestellungen sind vorgesehen. 

Obwohl das Tragen von Mundschutzmasken im Schulbetrieb nicht vorgeschrieben 

ist, sind die Besucherinnen und Besucher der Schulen gehalten, Masken zu tragen. 

Alle Schulen beschaffen daher vorsorglich einen Vorrat an Mundschutzmasken. Der 

Umfang der Reinigungsleistungen an den Schulen wurde ausgeweitet. 

 

Die Busunternehmen im Schülerspezialverkehr für die Förderschulen wurden vom 

Rhein-Kreis Neuss am 17.04.2020 gebeten, sich auf die Wiederaufnahme des 

Schulbetriebes vorzubereiten. Nachdem die Förderschulen am 20.04.2020 die 

Schülerinnen und Schüler benannt hatten, die ab dem 23.04.2020 wieder am 

Unterricht teilnehmen sollten, wurde mit jedem Busunternehmen vereinbart, wie 

die Schülerinnen und Schüler unter Beachtung des Mindestabstandes befördert 

werden können. Für die Schülerinnen und Schüler der Martinusschule und der 

Schule am Chorbusch werden Busse mit mehr als 20 Plätzen eingesetzt, die nur mit 

bis zu 6 Schülerinnen und Schülern besetzt sind. Eine Schülerin wird einzeln in 

einem Kleinbus befördert. Die Schülerinnen  und Schüler der Abschlussklassen an 

der Joseph-Beuys-Schule und der Herbert-Karrenberg-Schule nutzen – ebenso die 

die Schülerinnen und Schüler der BBZ - Schülerfahrkarten für den ÖPNV.  
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Während der Schulschließung erhalten die Unternehmen Ausgleichszahlungen in 

Höhe von 50% der vertraglich vereinbarten Tagespreise, wenn dort keine 

betriebsbedingen Kündigungen wegen der Pandemie ausgesprochen werden. 

Zahlungen für tatsächlich für die Notbetreuung durchgeführte Fahrten werden im 

Rahmen der vertraglichen Vereinbarung vollständig bezahlt. Es handelt sich dabei 

um die Beförderung von Schülerinnen und Schülern aus der Notbetreuung und den 

Abschlussklassen (in der Regel Einzelbeförderungen). 

 

Am 29.4.2020 fand ein Gespräch mit allen Schulleitungen der Kreisschulen, die ab 

dem 23.4. wieder Präsenzunterricht aufgenommen hatten, statt. Die Schulen 

erklärten, dass der Unterrichtsbeginn problemlos durchgeführt werden konnte, 

allerdings unter Berücksichtigung der derzeitigen  Hygiene- und Abstandsregeln 

eine Wiederaufnahme des Unterrichts für weitere Schüler und Schülerinnen an 

Grenzen stoßen werde. 

 
Kindertagesbetreuung 

Für die Zeit der Schließung der Kindertagesstätten werden keine Elternbeiträge 

erhoben. 

Das Land NRW und die Kommunen teilen sich die Mindererträge. Der Zahlungslauf 

ist bereits gestoppt. Eltern, die einen Dauerauftrag eingerichtet haben, wurden 

diesbezüglich informiert. 

 

Über die sukzessive weitere Ausweitung der Kindertagesbetreuung wird noch 

beraten.  

Nach jeder Erweiterung soll aber zunächst abgewartet werden, wie sich dies auf 

die Infektionsrate auswirkt.  

 

Sozialschutzpaket 

Die durch das Gesetz für leichteren Zugang zu sozialer Sicherung und zum Einsatz 

und zur Absicherung sozialer Dienstleister aufgrund des Coronavirus (Sozialschutz-

Paket) getroffenen Maßnahmen insbesondere zum vereinfachten Zugang zur 

Grundsicherung (befristete Aussetzung der Berücksichtigung von Vermögen, 
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befristete Anerkennung der tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und 

Heizung als angemessen und Erleichterungen bei der Berücksichtigung von 

Einkommen in Fällen einer vorläufigen Entscheidung) und zum vereinfachten 

Zugang zu weiteren existenzsichernden Leistungen wurden per Rundverfügungen 

unmittelbar zur Anwendung gebracht. 

 

Sozialdienstleister-Einsatzgesetz 

Mit dem Sozialschutz-Paket ist auch das Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) 

am 28.03.2020 in Kraft getreten, welches einen Schutzschirm für die soziale 

Infrastruktur bietet. 

 

Durch diesen Schutzschirm sollen Einnahmeausfälle von Sozialdienstleistern (z. B. 

Wohlfahrtsverbände, Einrichtungen) durch eine Zuschussgewährung teilweise 

kompensiert werden, weil Leistungen u. a. aufgrund der kontaktreduzierenden 

Maßnahmen infolge der Coronavirus-Pandemie nicht mehr erbracht werden und 

somit von den Leistungsträgern auch nicht vergütet werden, obwohl bei den 

Sozialdienstleistern die Logistik im Hintergrund teilweise weiterhin finanziert 

werden muss. Insoweit trifft die Leistungsträger auch ein sog. 

Sicherstellungsauftrag. Im Gegenzug erklären sich Sozialdienstleister bereit, deren 

freigewordene Ressourcen (Personal, Sachmittel, Räume) für die Bewältigung der 

Coronavirus-Pandemie zur Verfügung zu stellen. 

 

Der Sicherstellungsauftag umfasst nicht die Finanzierung von Global-Zuschüssen, 

wenn diese trotz der Auswirkungen der Coronavirus-Krise weiterhin im gewohnten 

Umfang ausgezahlt werden. Der Sicherstellungsauftrag greift auch dann nicht, 

wenn die bisherigen Leistungen trotz der hoheitlichen Entscheidungen zur 

Bewältigung der Coronavirus-Pandemie ungehindert erbracht werden können oder 

die Leistung in modifizierter Form erbracht werden kann (Inklusionsassistenz oder 

Schuldnerberatung z. B. digital oder per Telefon) und insoweit die Voraussetzungen 

für eine Weiterfinanzierung im bisherigen „originären“ Verfahren gegeben sind. 

 

Die Zuschusshöhe orientiert sich an den Vergütungen an die Sozialdienstleister der 

letzten 12 Monate, wobei maximal bis zu 75 % aufgefangen werden. Anfang 2021 
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erfolgt ein nachträgliches Erstattungsverfahren, mit dem zugeflossene vorrangige 

Mittel (z. B. Kurzarbeitergeld) zuschussmindernd berücksichtigt werden sollen. 

 

Die Kreisverwaltung hat einen Antragsbogen entwickelt und auf die 

Antragsmöglichkeiten hingewiesen. Mit Stand 04.05.2020 wurden in der 

Kreisverwaltung bisher 8 formlose Anträge auf SodEG-Zuschüsse gestellt. Da alle 8 

Anträge nicht bewilligungsreif waren, wurde den Antragstellern der von der 

Kreisverwaltung entwickelte SodEG-Antrag zugesandt. Hierzu ist bislang eine 

Rückmeldung eingegangen. 

 

Das Bundeskabinett hat am 29.04.2020 beschlossen, dass SodEG zu überarbeiten. 

Der Bundesrat soll die SodEG-Änderungen in seiner Sitzung am 15.05.2020 

beschließen. Mit einem Inkrafttreten der SodEG-Änderungen ist spätestens Ende 

Mai 2020 zu rechnen. 

 

Inklusionsassistent/innen 

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurden Mitte März 2020 alle Schulen und 

Kindergärten in Nordrhein-Westfalen geschlossen. Infolge dessen wurden auch die 

überwiegende Zahl der Angebote der ambulanten Eingliederungshilfe und Hilfe zur 

Pflege per Weisung geschlossen.  

 

Für den Bereich der Inklusionsassistenz in Schulen, die durch die Kreisverwaltung 

(Sozial- und Jugendbereich) bewilligt wurden, wurden den 19 Anbietern mit 

Inklusionsassistentinnen / Inklusionsassistenten die Vergütungsübernahme bis zum 

Beginn der Osterferien in der bisher bewilligten Anzahl der Stunden zugesichert.  

 

Zudem wurde auch sichergestellt, dass der Inklusionsassistenzbedarf auch in der 

häuslichen Umgebung erbracht und abgerechnet werden kann. Dies gilt sowohl im 

Bereich der Einzelhilfegewährung als auch im Bereich des Inklusionspools.  

 

Im Rahmen des Inklusionspools wird das den Schulen zugeordnete 

Stundenkontingent an Inklusionsassistentinnen / Inklusionsassistenten von diesen 

selbstständig in Anspruch genommen und ausgeschöpft. Die Schulen beginnen 



Seite 22 von 28 Sitzungsvorlage-Nr. 010/3908/XVI/2020  

 

damit, das Ihnen zugewiesene Stundenkontingent in Absprache mit den Anbietern 

der Inklusionsassistentinnen / Inklusionsassistenten auch in die häusliche 

Umgebung einzubringen. Es wird in Absprache mit den Anbietern und den Schulen 

sichergestellt, dass die Schüler auch im Home.-Schooling die erforderliche Assistenz 

erhalten. Das Kreissozialamt wird diesen Prozess weiter aktiv gestalten. 

 

Kreismuseum Zons und Kulturzentrum Sinsteden 

Die seit dem 4. Mai gültige Corona-Schutzverordnung des Landes NRW erlaubt eine 

Wiedereröffnung von Kulturzentren unter Beachtung von Hygienevorgaben. Das 

Kreismuseum Zons und das Kulturzentrum Sinsteden sollen ab Donnerstag, 7. Mai 

wieder öffnen. Zur Gewährleistung des Infektionsschutzes wurden 

Hygienekonzepte erarbeitet. Diese befinden sich in der Anlage. 

 

Austausch mit den örtlichen Ordnungsbehörden 

Die Lageentwicklung und insbesondere das Inkrafttreten der Corona-

Schutzverordnung setzt eine intensive Zusammenarbeit zwischen dem Rhein-Kreis 

Neuss und den Ordnungsämtern der kreisangehörigen Kommunen voraus. Diese 

Zusammenarbeit wird durch das Kreisordnungsamt koordiniert. Die neu 

entwickelten Prozesse im Gesundheitsamt zur Kontaktnachverfolgung oder die 

Umsetzung der zahlreichen Einzelregelungen zur Kontaktreduzierung aus der 

Verordnung wurden in regelmäßigen Treffen der Ordnungsamtsleitungen diskutiert 

und beraten. In den meisten Bereichen konnte dadurch ein kreisweit einheitliches 

Vorgehen erreicht werden. Auch fand ein zielführender kollegialer Austausch zur 

korrekten Anwendung der neuen Rechtsvorgaben statt. 

 

Stationäre und ambulante Pflege 

Mit den vollstationären Pflegeeinrichtungen sowie mit den Trägern der 

Eingliederungs- und Behindertenhilfe wurden seit Mitte März jeweils zwei 

Arbeitskreise durchgeführt, um die Vorgaben des MAGS NRW zu besprechen und 

sich der Probleme und Fragestellungen der Betreiber anzunehmen.  

Auch wurde ein Arbeitskreis mit den 62 im Kreisgebiet tätigen ambulanten Diensten 

durchgeführt. 
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Des Weiteren findet ein regelmäßiger Austausch über Mail und Telefon zwischen 

der WTG-Behörde und den Einrichtungen statt. 

 

Zu Beginn der Corona-Pandemie hat der Rhein-Kreis Neuss im Rahmen des 

Konzepts „Ausfall Pflege“ Möglichkeiten geschaffen, um Versorgungsengpässen 

entgegen zu wirken. So hätte man in Absprache mit der Meridias 

Rheinstadtpflegehaus Meerbusch GmbH dort einen Wohnbereich als Isolierstation 

nutzen können, in dem Platz für 15 mit dem Coronavirus infizierte Personen 

vorhanden war.  

 

Außerdem hatte man mit dem Betreiber einer zum 01.04. in Betrieb gegangenen 

Seniorenwohngemeinschaft in Kaarst-Büttgen vereinbart, dorthin Personen, die 

zuhause ambulant nicht mehr versorgt werden können, zu vermitteln, damit sie 

weiterhin fachgerecht betreut und gepflegt werden können. Hier standen 10 Plätze 

zur Verfügung. 

Da es die Situation im Kreisgebiet glücklicherweise nicht erforderlich machte die 

Einrichtungen in Anspruch zu nehmen, wurden die Absprachen mit den beiden 

Betreibern aufgehoben. 

 

Die beiden durch das Land erlassenen Allgemeinverfügungen zur Pflege und 

Eingliederungshilfe verpflichten Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte dazu, 

pflegebedürftige Personen oder Menschen mit Behinderung vor der Rückkehr bzw. 

vor Einzug in eine Pflegeeinrichtung bzw. Einrichtung der Eingliederungshilfe auf 

eine Covid-19-Infektion zu testen. Nur bei negativem Testergebnis dürfen diese 

Personen (wieder) in die Einrichtungen. 

 

Die WTG-Einrichtungen haben eine Aufnahmeverpflichtung im Rahmen ihrer 

Aufnahmekapazitäten, sofern eine Infektion ausgeschlossen werden kann.  

Sollte  im laufenden Betrieb eine Infektion bei Bewohnerinnen und Bewohnern 

sowie beim Personal festgestellt werden, haben die Einrichtungen in Absprache mit 

dem Kreisgesundheitsamt sowie der WTG-Behörde gemeinsame Lösungen zu 

schaffen, um eine „flächendeckende“ Infektion in der Einrichtung möglichst 
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auszuschließen. Dies kann die Isolation auf dem Einzelzimmer, ggfs. aber auch die 

Nutzung weiterer Räumlichkeiten umfassen. 

 

Sofern pflegebedürftige Personen nach einem Krankenhausaufenthalt aufgrund 

einer vorliegenden Gruppenerkrankung in ihrer Einrichtung zunächst wegen des 

behördlich angeordneten Belegungsstopps nicht in die Einrichtung zurückkehren 

können, hat der Rhein-Kreis Neuss die Verpflichtung, diese vorübergehend in einer 

anderen Pflegeeinrichtung unterzubringen, sofern der Krankenhausaufenthalt nicht 

verlängert werden kann. Außerdem können pflegebedürftige Personen 

vorübergehend in Reha-Kliniken untergebracht werden, wenn es der Bedarf 

erforderlich macht. Ist auch diese Möglichkeit ausgeschöpft, ergibt sich eine 

Versorgungsverpflichtung durch den RKN, die mit Vorhalten der Station UA bereits 

jetzt erfüllt werden kann.  

 

Im Bereich der Eingliederungshilfe sieht die entsprechende Allgemeinverfügung mit 

Ausnahme der Aufnahme des Personenkreises in Rehakliniken ähnliche Regelungen 

vor. Zunächst sind die Einrichtungen und Träger verpflichtet, pragmatische und 

praktikable Lösungen im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu schaffen.  

Bevor der RKN alternative Unterbringungsmöglichkeiten schaffen muss, ist zudem 

zunächst noch zu prüfen, ob mit örtlichen Krankenhäusern vereinbart werden kann, 

dass sie sich im Rahmen ihrer gegebenenfalls freien Kapazitäten in Ausnahmefällen 

an der Versorgung von betroffenen Personen beteiligen, bei denen eigentlich nicht 

die Notwendigkeit einer Krankenhausbehandlung besteht. 

 

Durch die Corona-Schutzmaßnahmen gilt in den Seniorenzentren seit Wochen ein 

Besuchsverbot. Dies ist sowohl für die Bewohnerinnen und Bewohner als auch für 

die Angehörigen sehr belastend. Dass sich Heimbewohner und Angehörige 

trotzdem von Angesicht zu Angesicht sehen, das können zum Beispiel spezielle 

Besuchscontainer ermöglichen. Die WTG-Behörde und das Kreis-Gesundheitsamt 

beraten die Einrichtungen hierzu genauso wie zu den vom Minister für Arbeit, 

Gesundheit und Soziales mit Schreiben vom 5.05.2020 angekündigten Lockerungen 

in der Besuchsregelungen in der Verordnung zum Schutz vor 

Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
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(Coronaschutzverordnung). Danach sind, beginnend mit dem Muttertag am 10. Mai 

2020, deutliche Lockerungen vorgesehen, die unter Einhaltung notwendiger 

Schutzvorkehrungen wieder ein Mehr an Kontakten und Teilhabe für die 

pflegebedürftigen und behinderten Menschen in den vollstationären Einrichtungen 

der Pflege und der Eingliederungshilfe zulassen.  

 

Im Wesentlichen sind für den Bereich der stationären Einrichtungen der 

Pflege unter Berücksichtigung der RKI-Empfehlungen folgende Regelungen 

geplant: 

 

„1. Besuche mit bis zu zwei Personen können in separaten Arealen oder 

Raumeinheiten im Außenbereich unter Einhaltung der notwendigen 

Schutzmaßnahmen stattfinden (umgebaute Terrassen / Zelte o. Ä.). 

 

2. Bei Vorliegen entsprechender Rahmenbedingungen (Schutzmaterial, Personal, 

Begleitung bzw. Einweisung) sind Besuche von in Ausnahmefällen bis zu zwei 

Personen innerhalb der Einrichtung in einem separaten Raum möglich; in 

Einrichtungen der Eingliederungshilfe sind bei entsprechenden Schutzmaßnahmen 

auch Besuche auf Einzelzimmern von höchstens zwei Personen zuzulassen. 

 

3. Sofern es aus ethisch-sozialen oder medizinischen Gründen geboten 

ist, kann der Besuch einer Einzelperson auch innerhalb der Einrichtung im 

Bewohnerzimmer erfolgen. 

4. Die Besuchsdauer ist je Bewohnerin / Bewohner auf höchstens zwei Seite 3 von  

Stunden pro Besuch und Tag begrenzt. 

 

5. Eine strikte Vermeidung von Besuchen durch infizierte Personen / 

Kontaktpersonen und Personen mit Erkältungssymptomen durch Screening der 

Besucherinnen und Besucher im Sinne des RKI. In besonderen Konstellationen 

kann davon abgewichen werden, z. B. in der Sterbephase. 

 

6. Jeder Besuch muss registriert (Name der Besucherin / des Besuchers, 
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atum des Besuchs, besuchte Heimbewohnerin / besuchter Heimbewohner) und 

einem Kurzscreening unterzogen werden. 

 

7. Erstellung eines Hygiene-/Besucherkonzeptes durch die Einrichtungen unter 

Einbezug des Beirats der Bewohnerinnen und Bewohner sowie unter 

Berücksichtigung der RKI Empfehlungen „Prävention und Management von COVID-

19 in Alten- und Pflegeeinrichtungen vom 24.04.2020". Dieses Konzept ist mit den 

Bewohnerinnen und Bewohnern sowie ihren Angehörigen zu kommunizieren und 

spätestens nach drei Wochen der zuständigen WTG-Behörde zur Kenntnis 

zuzuleiten. 

 

8. Eine Möglichkeit zu weitergehenden Einzelfallentscheidungen durch 

die Einrichtungsleitungen soll eingeräumt werden. 

 

9. Ein von der grundsätzlichen Zulassung von Besuchen im Einzelfall 

abweichendes ggf. für die gesamte Einrichtung ausgesprochenes Besuchsverbot 

bedarf einer Zustimmung der WTG-Behörde. „ 

 

Hierzu ist eine entsprechende Änderung (Coronaschutzverordnung) beabsichtigt. 

 

 

Unterbringung auswärtiger Unterstützungskräfte 

Bei einer weiteren Eskalation der Lage könnte es erforderlich sein, auswärtige 

Unterstützungskräfte im Rhein-Kreis Neuss unterzubringen. Die Kreisverwaltung 

hat ein diesbezügliches Konzept erarbeitet, welches als Anlage angefügt ist. 

 

Auswirkungen auf die Kreisverwaltung 

Die Kreisverwaltung war durchgehend geöffnet. Für persönliche Termine ist 

allerdings eine vorherige Terminvereinbarung erforderlich. Hiermit sollen 

insbesondere Wartesituationen und damit verbundene Infektionsgefahren 

vermieden werden. An den Eingängen der Kreishäuser wird der Zutritt durch einen 

Sicherheitsdienst kontrolliert und protokolliert. Soweit möglich, werden Anliegen 

ohne persönlichen Kontakt telefonisch oder digital erledigt. Nicht unbedingt 
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notwendige persönliche Termine werden abgesagt. Dienstfahrten im Kfz werden 

möglichst alleine durchgeführt. Zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

wurde in den Ämter unter anderem auf individuelle Schichtsysteme umgestellt, 

Arbeiten im Home-Office ausgeweitet, ausreichende Sitzabstände sichergestellt und 

zahlreiche weitere Infektionsschutzmaßnahmen (z.B. Desinfektionsspender, 

Plexiglasscheiben (Spuckschutz), Schutzmasken, etc.) getroffen. In den 

Publikumsintensivsten Ämtern stellte sich dies wie folgt dar: 

 

Straßenverkehrsamt: 

Zum Infektionsschutz hat das Straßenverkehrsamt des Rhein-Kreis Neuss seinen 

Betrieb auf ein Schicht-System und teilweises Arbeiten im Home-Office umgestellt. 

Um Wartesituationen zu vermeiden ist eine vorherige Terminvereinbarung unter 

der Telefonnummer 0 21 31/928 90 90 (werktags von 9 bis 11 Uhr) oder per E-Mail 

an strassenverkehrsamt@rhein-kreis-neuss.de erforderlich. Abmeldungen von 

Kraftfahrzeugen, die im Rhein-Kreis Neuss zugelassen sind, sind möglich unter der 

E-Mail-Adresse zulassungsbehoerde@rhein-kreis-neuss.de. Vorübergehend wurden 

nur unbedingt notwendige Angelegenheiten bearbeitet. Seit dem 20. April werden 

wieder alle Termine ermöglicht. Über Zulassungsdienste konnten jederzeit alle 

Anliegen erledigt werden. Die Außenstellen in Dormagen und Meerbusch sind 

allerdings geschlossen.  

 

Aktuell können wöchentlich insgesamt über 850 Termine trotz Krise vergeben 

werden. Hinzu kommen noch über Händler und Zulassungsdienste abgewickelte 

Angelegenheiten sowie die Online-Dienste. Andere Straßenverkehrsämter in der 

Region haben ihren Betrieb momentan komplett eingestellt. 

 

Ausländerbehörde 

In der Ausländerbehörde des Rhein-Kreis Neuss werden für dringende 

Angelegenheiten Termine nach vorheriger Vereinbarung telefonisch oder per E-Mail 

weiterhin vergeben. Darüber hinaus werden andere Anliegen möglichst digital oder 

auf dem Postweg erledigt. Die übergeordneten Behörden haben zudem zahlreiche 

ausländerrechtliche Erleichterungen getroffen, welche die Notwendigkeit der 

Vorsprache in der Ausländerbehörde entbehrlich machen. 
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Schwerbehindertenstelle 

Da Schwerbehinderte regelmäßig zur Risikogruppe im COVID19 Kontext gehören, 

werden die Angelegenheiten möglichst umfassend digital und auf dem Postweg 

bearbeitet.  

 
 
 
 
 
Anlagen: 

NEU COVID19 Pandemie Entscheidungsgrundlage Notfallmaßnahmen Stand 06.05.2020 
Matrix Corona-Testzentren 
LenkungStationärerPatientenRKN 
entscheidungsmatrix Umgang mit COVID-Fällen 
Konzept Umgang mit an COVID19 erkrankten Dialysepatienten 
Konzept Umgang Psychiatrische Patienten 
Konzept Unterbringung auswärtiger Unterstützungskräfte inkl Unterbringun... 
Konzept Wiedererföffnung Kulturzentrum Sinsteden 
Konzept Wiedereröffnung Kreismuseum Zons 
RKI Empfehlung Ambulantes Management Stand 24.04.2020 
RKI Empfehlung Entlassung aus Krankenhaus und Quarantäne Stand 24.04.2020 
Visio-Entwurf Beenden von Quaratänemaßnahmen Stand 24.04.2020.vsdx 
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Entscheidungsgrundlage Notfallmaßnahmen im Rahmen 
der Corona Pandemie im Rhein-Kreis Neuss 
ENTWURF 06.05.2020 

Einleitung 
Mit der Ausbreitung des SARS-CoV2 Virus (sog. Corona Virus) kommt es zu einer 
zunehmenden Zahl von an CoVid19 erkrankten Personen auch im Rhein-Kreis Neuss. Die 
Krankheit verläuft sehr unterschiedlich. In vielen Fällen kommt es zu moderaten 
Krankheitsverläufen ähnlich einer Grippe Erkrankung. Vor allem bei älteren und 
vorerkrankten Menschen kann es aber auch zu schweren Verläufen kommen, die zum Teil 
eine intensivmedizinische Versorgung erfordern. Ziel der Vorplanung ist es Vorbereitungen 
auf eine stark zunehmende Anzahl infizierter und erkrankter Personen zu treffen.  
 
Grundlage sind die Empfehlungen des Robert Koch Instituts (RKI) und die daraus 
abgeleiteten Handlungsempfehlungen des Gesundheitsamts Rhein-Kreis Neuss zur 
Einordnung der Fälle.  
 
Der Rhein-Kreis Neuss trifft verschieden Vorausplanungen um eine mögliche Überlastung 
der Patientenversorgung im ambulanten und stationären Bereich zu verhindern. Hierzu 
gehören: 
 

• Stufenmodel Notfallplanung des Rettungsdienst  
• Stufenmodel Notfallplanung der stationären Versorgung 
• Unterstützung im ambulanten Bereich 
• Einrichtung einer Zentralen Patientensteuerung 
• Einrichtung einer Quarantänestation 
• Einrichtung von Testzenten und einer Fiebernotfallambulanz 
• Einrichtung von Vor-Ambulanzen zur Entlastung der Zentralen Notaufnahmen 
• Einrichtung eines Behelfskrankenhaus 

 
Die verschiedenen Maßnahmen benötigen unterschiedlich lange Planungs- und 
Vorbereitungszeiten. Maßnahmen mit langer Vorlaufzeit (z.B. Einrichtung eines 
Behelfskrankenhauses) müssen frühzeitig begonnen werden um rechtzeitig zur Verfügung zu 
stehen.  
 
Der Rhein-Kreis Neuss überwacht fortlaufend die Entwicklung der Pandemie und 
verschiedene Kenngrößen um eine mögliche Überlastung der Patientenversorgung 
rechtzeitig zu erkennen und ggf. Gegenmaßnahmen ergreifen zu können.  
 
Hierzu gehören: 

• Entwicklung der SARS-COV2 Infektionen 
• Auslastung von Rettungsdienst und Krankentransport 
• Belegungszahlen der Krankenhäuser 
• Auslastungsanalyse der Intensivstationen  
• Erfassung der Intensiv- und Beatmungskapazitäten 
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Aktuelle Situation im Rhein-Kreis Neuss 
 

Infektionszahlen im Rhein-Kreis Neuss 
 
 
Blaue Kurve: Gesamtzahl der Infizierten 
Gelbe Kurve: Zahl der aktuell genesenen Patienten 
Rote Kurve: Zahl der aktuell Erkrankten Patienten

 
 

Situation Rettungsdienst Rhein-Kreis Neuss 
 

 
 
Im Rettungsdienst zeigt sich im Beobachtungszeitraum eine gleichmäßige Einsatzbelastung. 
Die Einsatzspitzen lassen sich durch die zusätzlich im Dienst befindlichen Fahrzeuge 
kompensieren.  
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 S. 3 

Situation Krankenhäuser 
 

Auslastung Krankenhäuser Rhein-Kreis Neuss 
 
 

 
 
Die Belegungszahlen werden der beim Rhein-Kreis Neuss im Einvernehmen mit den 
Krankenhäusuerne eingerichteten Zentralen Patientensteuerung bis zum 20.4.2020 täglich 
und aufgrund der Entschärfung der Lage seit dem im Drei-Tages-Rhythmus gemeldet.  
 
 

 
 
 
 

Belegungszahlen Rhein-Kreis Neuss Stand: 04.05.20 18:00 Uhr
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Joh.-Etienne ICU 
ohne Beatmung

2

ICU oB frei
ICU oB belegt
davon mit COVID

 Joh.-Etienne          
ICU mit Beatmung

3

3 6

iCU mit Beatmung frei
ICU mit Beatmung belegt
davon mit COVID

Lukaskrankenhaus 
ICU mit Beatmung

2

7

9

ICU mit Beatmung frei
ICU mit Beatmung belegt
davon mit COVID

KH Dormagen           
ICU mit Beatmung

2

7

1

ICU mit Beatmung frei
ICU mit Beatmung belegt
davon mit COVID

KH Grevenbroich    
ICU mit Beatmung

2

4

4

ICU mit Beatmung frei
ICU mit Beatmung belegt
davon mit COVID
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Im Beobachtungszeitraum stehen ausreichend viele Betten zur Patientenversorgung im 
Rhein-Kreis Neuss zur Verfügung.  
 

Intensivkapazitäten NRW 
 
Stand 03.05.2020: 

 
 
Freie Überwachungsbetten ohne Beatmung 856 von 2490 
Freie Überwachungsbetten mit Beatmung 1860 von 5316 
Freie ECMO Therapie 93 von 157 
 
Somit stehen in NRW ausreichend viele freie Kapazitäten zur intensivmedizinischen Behandlung zur Verfügung.  
 

Verlauf der COVID19 Patienten im stationären Umfeld: 
 
 
BezReg Düsseldorf: 
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RRZ Meerbusch 
Normalstation

46

66

Betten frei
Betten belegt
davon mit COVID

Niederrheinklinik

136

92

Betten frei
Betten belegt

St.MTK Neurologie 
Normalstation

198

10

Neurologie frei
Neurologie belegt
davon mit COVID

St. MTK ICU               
ohne Beatmung

23

ICU ohne Beatmung frei
ICU ohne Beatmung belegt
davon mit COVID

St. MTK ICU            mit 
Beatmung

6

2

ICU mit Beatmung frei
ICU mit Beatmung belegt
davon mit COVID

Rheintorklinik 
Normalstation

13 12

Normalstation frei
Normalstation belegt
davon mit COVID

Rheintorklinik         
ICU mit Beatmung

5

ICU mit Beatmung frei
ICU mit Beatmung belegt
davon mit COVID

Behelfskrankenhaus 
Rhein-Kreis Neuss

300

Normalstation frei
Normalstation belegt
davon mit COVID

Quarantänestation

34

Normalstation frei
Normalstation belegt
davon mit COVID

Meldungen COVID-19 - Stand: 03.05.2020 11:18

Verwaltungsgebiet Aufstellung ICU low 
care aktuell ICU low care verfügbar Aufstellung ICU high 

care aktuell
ICU high care 

verfügbar Aufstellung ECMO ECMO verfügbar Isolierungsmögl. COVID-19 akt. COVID-19 kum. COVID-19-Patienten 
COVID-19-Patienten 

MIT BEATMUNG

Nordrhein-Westfalen                                                                                 2490 856 5316 1860 157 93 1121 1197 6919 403 301
Düsseldorf, RegBez 730 308 1603 581 44 25 321 432 1950 146 114
Köln, RegBez 590 117 1282 325 49 17 195 362 2190 129 94
Münster, RegBez 350 134 706 299 19 14 211 126 888 42 33
Detmold, RegBez 252 71 592 208 19 17 157 85 582 23 17
Arnsberg, RegBez 568 226 1133 447 26 20 237 192 1309 63 43
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Die angezeigten Datenpunkte stehen für die absolute Anzahl der Betten - "davon mit 
COVID" zeigt die Anzahl der COVID-19 (Verdachts-) Fälle zum Erfassungszeitpunkt

Joh.-Etienne 
Normalstationen

1263

121

Betten frei
Betten belegt
davon mit COVID

Lukaskrankenhaus 
Normalstation

8
268

123

Betten frei
Betten belegt
davon mit COVID

KH Dormagen 
Normalstation

3

121
109

Betten frei 
Betten belegt
davon mit COVID

KH Grevenbroich 
Normalstation

2

151

81

Betten frei 
Betten belegt
davon mit COVID
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Rhein-Kreis Neuss: 
 

 
 

Planungsgrundlagen 
 
Neben der fortlaufenden Erfassung von Kenngrößen (Infektionszahlen, Sterbezahlen, 
Krankenhausbelegung, Intensivkapazitäten, Transporte im Rettungsdienst) ist eine 
Abschätzung des Pandemieverlaufs von entscheidender Bedeutung für die 
Vorausplanungen.  
 
Der Rhein-Kreis Neuss nutzt in Absprache mit den Krankenhäusern zur Abschätzung der 
weiteren Entwicklung (Infektionszahlen, Notwendige Kapazitäten im Krankenhaus und auf 
den Intensivstationen) den von der ZEQ AG bereitgestellten Szenariorechner und bespricht 
die Lage jeden Montag mit den Akutkrankenhäusern, den Elektivkrankenhäsuern, der 
Kassenärztlichen Vereinigung und der Ärztekammer. 
 
https://www.zeq.de/covid-19/covid-19-szenariorechner.html 
 
Der vorliegende Szenariorechner - entwickelt in Zusammenarbeit mit Dr. Ulf Dennler, 
Geschäftsbereichsleiter Medizincontrolling München Klinik - soll bei der grundlegenden Orientierung 
für die Vorbereitung des deutschen Gesundheitswesens auf die kommenden Herausforderungen 
durch die Corona-Pandemie unterstützen. Dafür wird auf Basis der bereits bestätigten Corona-Fälle 
die Entwicklung in den folgenden drei Wochen prognostiziert. Die Fallzahlen werden auf Basis 
veröffentlichter Erkenntnisse über das Virus und seine Folgen in Strukturanforderungen des 
Gesundheitswesens umgerechnet. In Version 2 werden Anhaltswerte zu durch Corona-Patienten 
belegten Betten auf der Normal- und Intensivstation, zu benötigten Schutzmasken, zu benötigten 
Beatmungsplätzen sowie zu den notwendigen Personalressourcen zur Versorgung der Patienten 
berechnet. 
 
Auf Grundlage der aktuellen Infektionszahlen im Rhein-Kreis Neuss und unter Einbeziehen 
der zu diesem Zeitpunkt in Deutschland ermittelten Wachstumsraten können Entwicklung 
der Pandemie und die daraus resultierenden Bedarfe für die Patientenversorgung abgeleitet 
werden.  
 
Zur vergleichenden Berechnung sind verschiedene Annahmen im Berechnungsmodel 
notwendig. Neben der Wachstumsrate (hier bundesweite stabilisierte Wachstumsrate) sind 
Annahmen für die Anteile an Infizierten, tatsächlich Erkrankten, usw. zu treffen. Der Rhein-
Kreis Neuss greift hier auf die landeseinheitlichen Vorgaben des RKI zurück.  
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Der Rhein-Kreis Neuss rechnet mit folgenden Annahmen: 
 

Faktor Wert 
Beginn der Prognose 

(Datum) 06.04.2020 

Einwohner im 
Einzugsgebiet 451.000 

Ableitung des 
Ausgangswerts 
(Prognosebasis) 

  

Eingabe eines regionalen Ausgangswerts 

Regionaler 
Ausgangswert 

(Bestätigte Fallzahlen zu 
Beginn der Prognose) 

491 

Wachstumsrate der 
Infektionen 

(Auswahl aus dem Drop-
Down-Menü) 

Bundesweit: Stabilisierte Wachstumsrate 

Relevanter Anteil für das 
betrachtete Krankenhaus 

 
100%  

 
 

Faktor Wert 
Erwartete Infektionsquote 70% 
Anteil gemeldete Fälle/Tatsächlich Erkrankte 15% 
Hospitalisationsrate (ohne Intensivmedizin) 14% 
Hospitalisationsrate (nur Intensivmedizin/IMC) 5% 
Anteil beatmete Patienten an den infizierten Patienten gesamt 2,5% 

 
Faktor Wert 

Aufenthalt Normalstation in Tagen (Schwerer Fall) 14 
Aufenthalt Intensivstation/IMC in Tagen (Kritischer Fall) 21 
Dauer der Beatmung auf Intensivstation in Tagen 12 

 
 
Das Model berechnet aus diesen Annahmen die Entwicklung der Fallzahlen und die Bedarfe 
an stationären Behandlungskapazitäten.  
 
 
Beispielhaft sei hier die Berechnung vom 06.04.2020 gezeigt.  
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Für den Rhein-Kreis Neuss ergab sich somit zum Zeitpunkt 06.04.2020 eine maximale Fallzahl 
von 3737 Fällen bis zum 09.05.2020, wobei der Höhepunkt der Fallzahlen Mitte Mai zu 
erwarten ist.  
 
Daraus resultiert ein Bedarf von bis zu 120 Betten auf der Normal-, 63 Betten auf der 
Intensivstation, sowie 19 notwendigen Lungenersatzverfahren. Bei einer mittleren 
Verweildauer von schweren Verläufen von 14-21 Tagen käme es in den darauffolgenden 
Wochen zwangsläufig zu einer Überlastung der Krankenhausressourcen im Rhein-Kreis 
Neuss.  
 
Auf Grundlage der Berechnungen können zusätzlich Personal- und Sachbedarf in den 
Kliniken abgeschätzt werden und die von der Bezirksregierung zur Verfügung gestellten 
Infektionsschutzmaterialien verteilt werden.  
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Auf Grundlage dieser Ergebnisse ist der Rhein-Kreis Neuss zu der Entscheidung gekommen 
Vorplanungen für eine mögliche Überlastung der Patientenversorgung zu treffen.  
 
 
 
Verlauf: 
 

 
 
 
Die Ergebnisse zeigen einen außerordentlich variablen Verlauf, wobei die maximale Zahl der 
Infektionen im Verlauf stark abnimmt. Hauptursächlich für die Entwicklung einer Infektion ist 
der sogenannte R0 Wert (abgeleitete Wachstumsrate), das heißt die Anzahl der Menschen 
die von einer Infizierten Person infiziert wird.  
 
Die Wachstumsrate schwankte in den ersten Wochen der Pandemie stark und erreichte 
Werte bis zu 19. In den letzten Wochen fiel der R0 Wert beständig ab und unterschritt 
schließlich den Wert von 1. Wenn dieser Wert dauerhaft beibehalten werden kann bedeutet 
dies ein Abklingen der Infektion (die Zahl der Neuerkrankungen liegt dauerhaft niedriger als 
die Zahl der gesundeten Patienten). 
 
Auf diese Weise kann eine Überlastung der Patientenversorgung vermieden werden. 
Maßnahmen zur Kompensation sind nicht erforderlich.  
 
 

 
 

Der Rhein-Kreis Neuss arbeite zur Abschätzung des weiteren Verlaufs mit einem 
Epidemiologen zusammen. Auf Grundlage der aktuellen Daten sind so Prognosen auf den 
weiteren Verlauf der Pandemie möglich.  
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Verlauf der Infektionen im Rhein-Kreis Neuss: 
 

 
 
 
 
 
Entwicklung R0 Wert:     Entwicklung der Todesfälle: 
 

 
 
Die Entwicklung der Todesfälle verläuft ca. 2-3 Wochen hinter der Entwicklung der 
Infektionszahlen. 
 
Stand 26.04.2020:      
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Auf dieser Grundlage ist aktuell von einem Abklingen der Epidemie im Rhein-Kreis Neuss 
auszugehen.  

Zusammenfassung 
 
Die Beurteilung einer Pandemischen Lage ist von zahlreichen Faktoren abhängig. Neben der 
engmaschigen Beobachtung einzelner Kenngrößen ist eine Abschätzung lediglich anhand von 
Rechenmodellen möglich. Über den Beobachtungszeitraum können so bei konstanten 
Annahmen gute Prognosen für die künftige Entwicklung abgegeben werden.  
 
Eine Veränderung der Kenngrößen hat andererseits große Auswirkungen auf den weiteren 
Verlauf. Ende März musste der Rhein-Kreis Neuss von einer Entwicklung ausgehen, die zu 
einer Überlastung der Strukturen zur stationären Versorgung geführt hätte. Der Bedarf an 
Betten auf der Normal- und Intensivstation hätte die vorgehaltenen Ressourcen bei weitem 
überstiegen. Auf dieser Grundlage hat sich der Rhein-Kreis Neuss für eine abgestufte 
Vorplanung zur Kompensation einer solchen Überlastungssituation entschieden.  
 
Neben der Indienstnahme zusätzlicher Rettungsmittel, der Schaffung einer zentralen 
Patientensteuerung und der Einbindung von Kräften des Katastrophenschutzes wurden 
Maßnahmen ergriffen die Vorbereitungszeiten von mehreren Wochen erfordern. Die 
Vorbereitung einer Quarantänestation sowie die Vorbereitungen für die Schaffung von Vor-
Ambulanzen und der Schaffung eines Behelfskrankenhaus mussten auf Grundlage der Ende 
März zur Verfügung stehenden Daten getroffen werden, damit die Ressourcen zum 
erwarteten Zeitpunkt im Mai zur Verfügung gestanden hätten.  
 
Mit der deutlichen Reduktion der Infektionszahlen in den letzten 4 Wochen ist aktuell nicht 
mehr davon auszugehen, dass es zu einer Überlastung der Patientenversorgung kommt. 
Allerdings ist eine fortlaufende Beobachtung auch in den nächsten Wochen notwendig um 
Auswirkungen der aktuell in Umsetzung befindlichen Maßnahmen (Lockerung der 
Kontaktreduktion, Öffnung der Schulen, etc.) einschätzen zu können.  



Niedergelassene Ärzte  
in begründeten

Verdachtsfällen nach RKI

Kreisgesundheitsamt  
Sondereinheit COVID-19Corona-Hotline RKN Kreisgesundheitsamt 

Zentrale Terminkoordination

Montag - Sonntag: 9-18 UhrMontag - Freitag: 8 - 18 Uhr
Samstag & Sonntag: 9-18 Uhr Montag - Freitag: 8-18 Uhr

Dr. Michael Dörr
Nadine BroischFon 02181 601-7777

1. Disposition
2. Sachverhaltsermittlung
3. Fallmanagement
4. QS + Datenmanagement

1. Häufig gestellte Fragen
2. Vorermittlung
3. Weitergabe der Verdachts-

fälle an Sondereinheit 
COVID-19

1. Verdachtsabklärung
2. Maßnahmen
3. Terminkoordination

Koordiniert 
Testtermi-
ne mit den 
betroffenen 

Bürger/innen 
in allen Test-

zentren sowie 
Isolier- und 

Quarantäne-
maßnahmen

Bürger/innen 
rufen Corona-

Hotline an

DRK-Einheit  
für mobile 
Testungen 
kreisweit

Corona-Testzentrum  
Standort Neuss

Am Nordbad,  
Neusser Weyhe 18, 41462 Neuss

Mo, Di + Do:  18:00 - 20:00 Uhr
Mi:  15:00 - 19:30 Uhr
Fr:  16:00 - 20:30 Uhr

Sa + So: ab 9 Uhr nach Bedarf
Mo, Di, Do + Fr vormittags  

4 Stunden nach Besarf

Corona-Testzentrum  
Standort Grevenbroich

Auerbachhaus, Stadtparkinsel 42, 
41515 Grevenbroich 

Mo - Fr: 13:00 - 15:00 Uhr
Bei Bedarf auch Samstag

Corona-Testzentrum  
Standort Dormagen

Kieler Str. 19, 41540 Dormagen

Mo: 18:30 - 20:30 Uhr
Mi + Fr: 17:00 - 19:00 Uhr
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0 Kreis unter-
stützt alle 3 
Testzentren 
mit Schutz-
ausrüstung 
(PSA) und 
Personal.

Labor

Laborergebnisse (positiv/negativ) an
niedergelassene Ärzte und Gesundheitsamt

NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH!

Stand: 06.04.2020 - 14:00 Uhr
Rhein-Kreis Neuss, Dez. VI
Harald Vieten





Akutversorger

Lukas 
kranken 

haus

Vor-Ambulanzen

KH
Greven
broich

KH 
Dormagen

Joh.-
Etienne

KH

Intensivversorgung

Notfall Intensivversorgung

Behandlungszentrum
Rhein - Kreis Neuss

Verlegungen
aus dem

Rhein-Kreis Neuss

Zentrale 
Patientensteuerung

ZPS RKN

Rhein. 
Rheuma
Zentrum

Rheintor 
klinik

Pflegeeinrichtungen 

Pflegeeinrichtungen
Isolierstation 

Quarantänestation

Elektiv Versorger

Rehabilitationskliniken

Nieder 
rhein
klinik

ambulante Versorgung

St. 
Mauritius
Therapie

klinik

Leitstelle

Stationäre
Patienten

Lenkung der stationären Patienten im Rhein-Kreis Neuss

Ansprechpartner:

ZPS:
Leitstelle:
Lukas
Etienne
KH Dormagen
KH Grevenbroich
RRZ
RTK
MTK
NRK
….





Positiver 

Nachweis 

Direkter 

Kontakt zu 

positivem 

Patienten

Aufenthalt im 

Risikogebieten 

nach RKI

Aufenthalt in 

anderen 

Gebieten mit 

bestätigten 

Fällen

Kontakt zu 

unbestätigten 

Fall

Akute respiratorische Erkrankung (ARE) Keine ARE

In den letzten 14 Tagen

Bestätigter Fall

Begründeter Verdacht Fall unter diagnostischer Abklärung

Quarantänemaßnahmen

Schutz der unmittelbaren Kontakte = kein Schulbesuch, KiTa 

bei Einsatz in Gefahrenabwehr und medizinischer Versorgung (Feuerwehr, Rettungsdienst, Krankenhaus, Polizei, Pflege, KaTS …) 

erhöhte Hygienemaßnahmen (z.B. MNS im Einsatz) – bei Symptomen Ausschluss und Meldung GA

Schutz der Kontaktpersonen der unmittelbaren Kontakte = allg. Hygienemaßnahmen

ARE

1

2

3

Quarantäne 

Maßnahmen
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Schutz der unmittelbaren Kontakte = kein Schulbesuch, KiTa 

bei Einsatz in Gefahrenabwehr und medizinischer Versorgung 

(Feuerwehr, Rettungsdienst, Krankenhaus, Polizei, Pflege, KaTS …) 

erhöhte Hygienemaßnahmen (z.B. MNS im Einsatz) – bei Symptomen 

Ausschluss und Meldung GA
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Umgang mit CoViD19 Verdachtsfällen im Rhein-Kreis Neuss

Erstellt durch Amt 32/53 RKN – Stand 05.03.2020 – freigegeben durch KD

Aufhebung der Maßnahmen entsprechend den Empfehlungen des Robert-Koch Instituts
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html





Stand 09.04.2020 
1. Änderung 
 
Umgang mit an COVID19 erkrankten Dialysepatienten 
Gemeinsames Konzept der Dialyse-Zentren im Kreisgebiet mit dem Rhein-Kreis Neuss  

 
 

Es gibt etwa 300 Menschen im Rhein-Kreis Neuss, die dauerhaft eine Blutwäsche 

(Hämodialyse), normalerweise dreimal in der Woche in der Regel über etwa 4 Stunden 

benötigen. Hämodialyse benötigt die Bereitstellung von Strom und Leitungswasser 

(Umkehrosmose). Zusätzlich besteht in Bereich der Krankenhäuser die Möglichkeit zur 

kontinuierlichen Hämodiafiltration.  

 
 
 
 
1. Struktur im Rhein-Kreis Neuss 
 
 
Im Rhein-Kreis Neuss gibt es vier Dialyse-Zentren. Derzeit werden folgende Dialyse-
Betten vorgehalten: 
 
Dialyse-Zentrum Dormagen (DaVita, Dr. Morosan; Dr. Merker)  
 
vorhandene Bettenzahl insgesamt   23 
vorhandene isolierte Betten      2 (werden bei Bedarf eingerichtet) 
 
 
Rheinland Kliniken Lukaskrankenhaus (Prof. Haude, Frau Dr. Wibke Reinhardt) 
 
vorhandene Bettenzahl insgesamt  20 
vorhandene isolierte Betten      2 
 
 
Dialyse-Zentrum am Etienne-Krankenhaus (DaVita, Dr. Glover, Dr. Kleinknecht) 
 
vorhandene Bettenzahl insgesamt  30 
vorhandene isolierte Betten     3 
 
Zum DaVita-Konzern gehört auch das Dominikus-Krankenhaus Düsseldorf. Hier ist 
eine Station für Dialyse-Patienten mit Corona freigehalten worden.  
 
Bettenzahl       10 ca.  
 
Eine Nutzung für Patienten aus dem Rhein-Kreis Neuss wird situativ geklärt.   
  



 
 
 
Dialyse-Zentrum Grevenbroich (NephroCare, Herr Neudeck) 
 
vorhandene Bettenzahl insgesamt  30 
vorhandene isolierte Betten    2 + 4 (mit gesondertem Zugang) 
 
Filiale in Bedburg  
 
vorhandene Betten insgesamt   20 
vorhandene isolierte Betten      2 
 
 
 
 
Fazit: 
 
Die an mit dem SARS-COV2 Virus infizierten, oder an COVID19 erkrankten 
Dialyse-Patienten im Rhein-Kreis Neuss können durch die Raumstruktur der 
Dialyse-Praxen vernünftig versorgt werden.  
 
Sollte die Zahl dieser Patienten zunehmen, muss die Nutzung der vorhandenen 
Räume flexibel angepasst werden. Gegebenenfalls müssen Absprachen der 
Praxen untereinander erfolgen. 
 
  



 
 
2. Derzeitige Situation/Abläufe 
 
 
Derzeit (Stand 27.03.2020) ist in keiner Dialysepraxis ein an Corona infizierter 
Patient bekannt.  
 
Alle Häuser sind vorbereitet, infektiöse Patienten aufzunehmen. Grundlage dafür 
sind entsprechende Leitlinien.  
 
 
- Alle Patienten werden eingangs über ihren Gesundheitszustand befragt, ggf. 

wird Fieber gemessen 
 

- Diese Befragung wird dokumentiert. 
 

- Patienten und Taxifahrer sind angehalten, vor Eintritt in die Praxis 
entsprechende Hinweise in die Praxis zu geben. 
 

- Bei Coronaverdacht werden die jeweiligen Patienten isoliert. 
 

- Alle Mitarbeiter tragen Mundschutz. 
 
 
 
 
Fazit: 
 
 
In den Praxen im Rhein-Kreis Neuss sind Vorkehrungen getroffen worden, 
dass die Problematik einer Vermischung der Dialyse-Patienten mit infizierten 
Patienten nach menschlichem Ermessen ausgeschlossen werden kann.  
  



 
 
3. COVID19-Ausbrüche in Seniorenwohnheimen und Pflegeeinrichtungen 

 
Für die Bewohner von Seniorenwohnheimen und Pflegeeinrichtungen gelten ein 
Besuchsverbot und ein allgemeines Kontaktvermeidungsgebot. Dialyse-Patientinnen  
und –Patienten stellen insofern eine Ausnahme dar, da sie dreimal pro Woche zu der 
für sie lebenserhaltenden Dialysebehandlung gebracht werden.  
 
Um die Dialyse-Zentren frühzeitig zu informieren und die Möglichkeit zu geben, 
rechtzeitig zu disponieren, wird das Sozialamt des Rhein-Kreises Neuss 
(Ansprechpartner Herr Böhme) die Dialyse-Zentren werktäglich einen aktuellen 
Sachstand zur COVID19-Situation in den Pflegeeinrichtungen und 
Seniorenwohnheimen unterrichten.  
 
Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist es nicht möglich, die Namen von einzelnen 
Patienten zu übermitteln.  
  



4. Intensivmedizinische Versorgung von Dialyse-Patienten mit schweren 
Verläufen der COVID19 Erkrankung  

 
 
Wenn es im Rahmen der SARS-COV19 Pandemie zu einer großen Anzahl von 
infizierten Dialysepatienten kommt (angenommener Wert 60%), erleiden von diesen 
Patienten vermutlich eine größere Zahl einen schweren Verlauf (Risikopatienten) inkl. 
der Notwendigkeit zur künstlichen Beatmung (angenommener Wert 20%).  
 
300 Dialysepatienten 
180 Erkrankte 
  36 Schwerer Verlauf inkl. Beatmung 
 

Aktuelle Berechnung 24.03.2020 von COVID19 Erkrankungen im Rhein-Kreis Neuss 

inkl. Bettenbedarf 

 

 

Damit lässt sich eine Spitzenbelastung von 96 benötigten Intensivplätzen für alle 

Patienten ableiten.  

Die aktuelle Situation ohne Notkapazitäten: 

 St. Elisabeth-Krankenhaus Grevenbroich: 12 Intensivbetten 

 Kreiskrankenhaus Dormagen 8 Intensivbette plus 6 Überwachungsbetten 

 Lukaskrankenhaus 16 Intensivbetten plus 10 Überwachungsbetten 

 Johanna-Etienne-Krankenhaus 12 plus 10 Überwachungsbetten 

  



 

Zusätzliche Beatmungskapazitäten außerhalb der Akut Krankenhäuser: 

 

Mauritius Therapie Klinik 6 

Rheinisches Rheuma Zentrum 4 

Rettungswagen 22 

Notarzteinsatzfahrzeuge 5 

Abrollbehälter MANV 8 

 

Damit stehen nach derzeitiger Planung ausreichend Möglichkeiten zur maschinellen 
Beatmung von Patienten zur Verfügung.  
 
Um einen Überblick über die aktuelle Situation der Intensivkapazitäten zu haben, 
nutzt der Rhein-Kreis Neuss das System IG NRW MediRIG, in dem von aktuell über 
90% aller Kliniken tagesaktuell die freien Ressourcen gemeldet werden.  
 
Der Rhein-Kreis Neuss ist an das Innenministerium und Gesundheitsministerium 
herangetreten um  über das System IG NRW MediRIG eine zentrale Übersicht über 
die Dialyse- und Hämodiafiltrationsmöglichkeiten in den Krankenhäusern zu erhalten.  
 
Um die in der Kombination von Intensivtherapie inkl. maschineller Beatmung und 
Notwendigkeit zur Dialyse auftretenden Engpässe zu kompensieren, ist ein enger 
Austausch der Intensivstationen im Rhein-Kreis Neuss mit den Dialyse Zentren 
notwendig.  
 
Hierdurch ist eine Bedarfsermittlung, so wie die Planung möglicher Unterstützungen 
auf den Intensivstationen möglich.  
 
Intensivstation Rheinlandklinikum Neuss Lukas Krankenhaus A1 
Intensivstation Rheinlandklinikum Neuss Lukas Krankenhaus M1 
Intensivstation Rheinlandklinikum Neuss Krankenhaus Grevenbroich  
Intensivstation Rheinlandklinikum Neuss Krankenhaus Dormagen  
Intensivstation Johanna Etienne Krankenhaus 
Intensivstation Rheinisches Rheumazentrum 
Intensivstation Mauritius Therapie Klinik 
 
Zur Lenkung der Patientenströme richtet der Rhein-Kreis Neuss eine Zentrale 
Patientensteuerung RKN ein.  
 
 
 
 
 



Fazit: 
 
Die Kliniken der Akutversorgung haben ihre Beatmungskapazitäten stark 
erhöht. Zusätzlich bestehen Notfallbeatmungsmöglichkeiten. Bei Erschöpfung 
der Beatmungskapazitäten ist primär eine zielgerichtete Verlegung außerhalb 
des Rhein-Kreis Neuss anzustreben. Die fachgerechte Versorgung von 
Dialysepatienten bedarf der engen Abstimmung und gegenseitigen 
Unterstützung.  
 
 
 
 
  



 
5. Kommunikationsstruktur im Rhein-Kreis Neuss 
 

 
Kontaktadressen zum Thema „Dialyse mit Coronakontext“ 
 
 
DaVita Dormagen 
Dr. Thomas Morosan 
Thomas.morosan@davita.com 
02133-530830 
0151-67957466  
 
Dr. Ludwig Merker  
ludwig.merker@davita.com 
02133 530830 
01727547214 
 
DaVita Neuss 
Holger Kleinknecht  
holger.kleinknecht@davita.com 
02131 66591100 
 
DaVita Neuss 
Martin Glover 
martin.glover@davita.com 
02131 66591100 
 
DaVita Düsseldorf, Bismarckstr. 
Prof. Dr. med Werner Kleophas 
werner.kleophas@davita.com 
0211 1679791 
 
Rheinland Kliniken Lukas KKH 
Prof. Dr. med. Michael Haude 
mhaude@lukasneuss.de 
02131 8882000 
 
NephroCare Grevenbroich 
Herr Neudeck 
michael.neudeck@nephrocare.com 
02181 7828 
02272 930370 Bedburg 
0173 5195274 
 
NephroCare Grevenbroich 
Herr Jurij Pauz 
Jurij.pauz@nephrocare.com 
02181 7828 
 
 

mailto:Thomas.morosan@davita.com
mailto:ludwig.merker@davita.com
mailto:holger.kleinknecht@davita.com
mailto:martin.glover@davita.com
mailto:werner.kleophas@davita.com
mailto:mhaude@lukasneuss.de
mailto:michael.neudeck@nephrocare.com
mailto:Jurij.pauz@nephrocare.com


 
Ärztlicher Leiter Rettungsdienst Rhein-Kreis Neuss 
Marc Zellerhoff 
marc.zellerhoff@rhein-kreis-neuss.de 
02181 6012115 
0172 9167703 
 
Rhein-Kreis Neuss, Gesundheitsdezernent 
Karsten Mankowsky 
karsten.mankowsky@rhein-kreis-neuss.de   
02181 6011040 
0172 9439060 
 
Intensivstation Rheinlandklinikum Neuss Lukas Krankenhaus A1 
Fr. Dr. Breulmann 
koberst@lukasneuss.de 
02131 888 0 
 
Intensivstation Rheinlandklinikum Neuss Lukas Krankenhaus M1 
Hr. Prof. Haude 
michael.haude@uni-due.de 
02131 888 1700 
 
Intensivstation Rheinlandklinikum Neuss Krankenhaus Grevenbroich  
Hr. Dr. K. Benner 
klaus.benner@kkh-ne.de 
02181 600 7509 
 
Intensivstation Rheinlandklinikum Neuss Krankenhaus Dormagen  
Hr. PD Dr. Solltez 
stefan.soltesz@kkh-ne.de 
02131 66 0 
 
Intensivstation Johanna Etienne Krankenhaus 
Hr. Dr. Esser 
p.riebesam@ak-neuss.de 
02131 529 0 
 
Intensivstation Rheinisches Rheumazentrum 
Hr. Dr. Jockenhövel 
Daniel.jockenhoefer@rrz-meerbusch.de 
02150 917 0 
 
Intensivstation Mauritius Therapie Klinik 
Hr. Dr. Schönefeld 
Alexander.schoenfeld@stmtk.de 
02159 679 0 
  

mailto:marc.zellerhoff@rhein-kreis-neuss.de
mailto:karsten.mankowsky@rhein-kreis-neuss.de
mailto:koberst@lukasneuss.de
mailto:michael.haude@uni-due.de
mailto:klaus.benner@kkh-ne.de
mailto:stefan.soltesz@kkh-ne.de
mailto:p.riebesam@ak-neuss.de
mailto:Daniel.jockenhoefer@rrz-meerbusch.de
mailto:Alexander.schoenfeld@stmtk.de


 
Rhein-Kreis Neuss, Sozialamt 
Herr Böhme 
Christian.boehme@rhein-kreis-neuss.de 
02181 6015036 
0178 8369010 

 
 

mailto:Christian.boehme@rhein-kreis-neuss.de
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53/Dr. M. Dörr            Stand 01.05.2020 
            
 
 

Grundlagen für den Umgang 
von psychiatrischen COVID-19 – Patienten 

im stationären Rahmen 
 
 
 

1. Einführung: 
 
Zu Beginn der pandemischen Lage  kam es zur Aufnahme eines COVID-19 Patienten in das St. Alexius / St. Josef- 
Krankenhaus in Neuss. Durch rasche Einleitung entsprechender hygienischer Maßnahmen und 
Quarantäneanordnungen fand keine Sekundärinfektion statt. 
Auch in einer psychiatrischen Klinik im Rhein-Kreis Neuss kann ein Umgang mit weiteren COVID-19 positiv 
getesteten Patienten oder Mitarbeitern nicht ausgeschlossen werden. 
 
 
 

2. St. Alexius / St. Josef-Krankenhaus 
 

Im St. Alexius / St. Josef-Krankenhaus erfolgt zurzeit eine Besucherrestriktion. Das Patienten-Kollektiv besteht nur 
noch aus Problemfällen, womit die Belegung auf 75 % reduziert wurde. Genereller Maskenschutz der Mitarbeiter 
mit Kontakt zu Patienten ist eingeführt. 
 
Bei positiv getesteten Mitarbeitern wird durch die jeweils zuständige örtliche Ordnungsbehörde häusliche 
Quarantäne verordnet.  
 
Gleiches gilt für Mitarbeiter, die Kontaktperson 1. Grades sind.  
 
Hiervon kann abgewichen werden, wenn sonst die Funktionsfähigkeit der Einrichtung gefährdet ist.  
 
Für diese kann das sog. „Aachener Modell“ Anwendung finden. Den Mitarbeitern wird aufgegeben, während des 
Aufenthalts auf der Betriebsstätte dauerhaft einen Mund-Nasenschutz zu tragen, zweimal täglich (am Morgen und 
am Abend) die Körpertemperatur zu messen, ein Fiebertagebuch zu führen, vor Dienstbeginn eine ärztliche 
Inaugenscheinnahme im Hinblick auf Vorlage von akuten respiratorischen Symptomen durchführen zu lassen und 
sich außerhalb der Dienst- oder Arbeitszeit sich in häuslicher Quarantäne aufzuhalten.  
 
Im Weiteren wird ihnen aufgegeben, bei Auftreten respiratorischer Symptome dies unverzüglich dem 
Gesundheitsamt als auch der Einrichtungsleitung mitzuteilen und den Dienst sofort zu beenden und sich 
unverzüglich in die häusliche Quarantäne zu begeben. Durch das Gesundheitsamt ist eine COVID-19 Testung zu 
veranlassen.   
 
Bei der psychiatrisch indizierten Aufnahme eines Patienten, bei dem ein Verdacht (respiratorische Symptome  + 
Kontakt zu COVID-Positivem oder aus der Umgebung mehrerer Fälle von Lungenentzündung) oder eine manifeste 
Infektion bekannt ist, wird zunächst eine separate Behandlung in der Ambulanz und diese anschließend im 
Teilbereich einer Station mit Bezugspflege fortgeführt.  
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Bei Kontaktpersonen 1. Grades  erfolgt nach Übermittlung an das Gesundheitsamt eine Isolierung mit zweimaliger 
täglicher Temperaturmessung, Bezugspflege, Führen eines Tagebuches und tägliche Information an das 
Gesundheitsamt. 
 
Bei Kontaktpersonen 2. Grades besteht nach Übermittlung an das Gesundheitsamt eine Verpflichtung zur 
persönlichen täglichen Beschwerdekontrolle und Führen eines Tagebuches.  
Die Maßnahmen werden aufgehoben bei negativem Testergebnis.  
 
Stellen sich bei einem stationären Patienten akute respiratorische Symptome ein, ist zunächst auf der jeweiligen 
Station isoliert und spätestens innerhalb von zwei Tagen auf die Isolationsstation zu verbringen und eine COVID-19 
Testung durchzuführen.  
 
Das Gesundheitsamt ist zu informieren.   
 
Wenn keine stationär-psychiatrische Behandlungsindikation oder aufgrund der COVID-19 Indikation keine 
allgemeinstationäre Behandlungsindikation besteht, ist der Patient in die häusliche Quarantäne entlassen.  
Isolation und häusliche Quarantäne sind mit dem Gesundheitsamt zwecks weiterer Einbindung der Örtlichen 
Ordnungsbehörde abzustimmen. 
Bei somatischer Befundverschlechterung wird der COVID-19 Patient in ein Akutkrankenhaus überwiesen.  
 
In der weiteren Eskalationsstufe mit mehreren betroffenen Patienten wird eine Station, die momentan für 
Drogenabhängige ausgewiesen ist, materiell (Schutzkleidung/Desinfektionsmittel) und personell (Aufsichtsperson, 
Konsultation Hygienebeauftragte, eigene Reinigungskraft) umgerüstet. Diese Station weist 17 Betten auf, 8 davon 
sind im Rahmen einer Einzelbelegung unter Isolationsbedingungen nutzbar. 
 
Richterliche Anhörungen im St. Alexius / St. Josef – Krankenhaus finden unter Vollschutz in einem geschützten 
Bereich entweder auf der Station oder in einem separaten Raum statt.  
 
 
 

3. Oberberg Klinik Düsseldorf Kaarst 
 

In der Oberbergklinik herrscht ebenfalls zurzeit Besuchersperre für das Gelände. Gem. § 2 (2) 
CoronaSchutzVerordnung sind Besuche nur bei relevanten ethischen-sozialen oder medizinischen Gründen im 
Einzelfall  möglich.    
Patienten werden bei Aufnahme regelmäßig einem Testverfahren unterzogen sowie nach Symptomen und 
Kontakten befragt. 
 
Bei einem positiven Patientenfall in der Klinik oder einem Verdachtsfall (Kontaktperson 1. Grades), wird der 
Betreffende in einem Einzelzimmer isoliert, es erfolgt eine Bezugspflege unter RKI-Kautelen (s. o.) und 
Übermittlung des Falles und etwaiger Kontaktpersonen an das Gesundheitsamt. Das Gesundheitsamt wird eine 
häusliche Quarantäne für die Kontaktpersonen durch das zuständige örtliche Ordnungsamt empfehlen.  
 
Im Übrigen finden die unter Ziffer 2 genannten Regelungen Anwendung.  
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4. Zentrale Ansprechpartner 
 
Zentraler Ansprechpartner St. Alexius / St. Josef 
Ärztlicher Direktor und Geschäftsführer  
Dr. Martin Köhne   
St. Alexius/ St. Josef Krankenhaus      
Nordkanalallee 99          
41464 Neuss           
Fon: 02131 529 29000 
Email: m.koehne@ak-neuss.de  
 
 
Zentraler Ansprechpartner Oberberg Fachklinik 
Chefarzt und Ärztlicher Direktor  
Prof. Dr. Christian Lange-Asschenfeldt  
Am Sandfeld 34  
41564 Kaarst 
Tel.:+49 2131 596983-40  
Fax: +49 2166 8685-32 

 
 
Infektionshygiene: 
Leiter Gesundheitsamt RKN 
Dr. Michael Dörr 
Auf der Schanze 1 
41515 Grevenbroich 
Fon: 02181 601 5300 
Fax: 02181 601 5399 
Mail: gesundheitsamt@rhein-kreis-neuss.de  
 
 
Sonstige Fachfragen 
Leiter Sozialpsychiatrischer Dienst 
Stephan Düss 
Oberstr. 91 
41460 Neuss 
Fon: 02131 928 5340 
Fax: 02131 928 8 5340 
Mail: stephan.duess@rhein-kreis-neuss.de  

mailto:m.koehne@ak-neuss.de
mailto:gesundheitsamt@rhein-kreis-neuss.de
mailto:stephan.duess@rhein-kreis-neuss.de




Konzept Unterbringung auswärtiger Unterstützungskräfte, Stand 07.04.2020 
 
 
 
 
Bei einer weiteren Eskalation der Lage könnte es erforderlich sein, auswärtige 
Unterstützungskräfte im Rhein-Kreis Neuss unterzubringen.  
 
Dazu stehen derzeit insgesamt 578 Unterbringungsmöglichkeiten zur Verfügung.  
 
Die Angebote umfassen kostenlose Unterbringungsmöglichkeiten von 
Wohnungsbaugenossenschaften und Bauvereinen (bis zu 13), sowie kostenpflichtige 
Angebote überwiegend von Hotels (560).  
 
Die Hotels bieten teilweise lediglich größere Kontingente für eine längerfristige 
Belegung an.  
 
Bei einer Eskalation der Lage sind zunächst die kostenlosen Angebote der 
Wohnungsbaugenossenschaften und –gesellschaften zu belegen. Die weitere 
Belegung muss situativ entschieden werden wenn sich abzeichnet, wie viele 
auswärtige Unterstützungskräfte mit welcher Zeitdauer untergebracht werden 
müssen. Dabei sind insbesondere Aspekte der Wirtschaftlichkeit und der Regionalität 
zu berücksichtigen.  
 
Die auswärtigen Unterstützungskräfte benötigen Ansprechpartner/Kümmerer. Dafür 
stehen zwei Kreismitarbeiter zur Verfügung.  
 
Beim Rhein-Kreis Neuss sind folgende Personen Ansprechpartner: 
 
Karsten Mankowsky 
02181 6011040 
0172 9439060 
Karsten.mankowsky@rhein-kreis-neuss.de 
 
Vertretung: 
 
Dr. Michael Dörr 
02181 6015300 
0172 2745468 
Michael.doerr@rhein-kreis-neuss.de 
 
Weitere Mitarbeiter: 
 
Dieter Hamacher 
02181 6016884 
02272 5448 
Dieter.hamacher@rhein-kreis-neuss.de 
 
 
  

mailto:Karsten.mankowsky@rhein-kreis-neuss.de
mailto:Michael.doerr@rhein-kreis-neuss.de
mailto:Dieter.hamacher@rhein-kreis-neuss.de


Ansprechpartner/Kümmerer für auswärtige Unterstützer: 
 
Frau 
Stephanie Meuter 
02131 9285375 
0162 2052832  
Stephanie.meuter@rhein-kreis-neuss.de 
 
 
Frau  
Claudia Müller-Wallraf 
02131 9285376 
0162 2053386 
Claudia.mueller-wallraf@rhein-kreis-neuss.de 
 
 
 
 
 
  

mailto:Stephanie.meuter@rhein-kreis-neuss.de
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 Anzahl Zimmer zur Einzelbenutzung Preis je Nacht Vorlauf Kapazität  

 

GWG 

Stefan Zellnig 
Telefon 02131 599634 

 
 

 

3 möbilierte Wohnungen, je ca. 50 m² 

Standort: 1 Stadionviertel 
               2 Nähe Further Hof 

 
 

 

kostenlos 

 

Sofort verfügbar. 

Wohnungen werden frei 
gehalten 

 

 

 

Neusser Bauverein 
Herr Lubig 

Telefon: 02131 127423 
 

 

2 möbilierte Wohnungen 
Standort: Berghäuschensweg (bei Edeka) 

 

kostenlos 

 

Bis Ende April belegt. 
Danach werden sie 

freigehalten. Falls früher 
bezugsfertig, meldet sich 

der Neusser Bauverein. 

 

 

 

Baugenossenschaft Dormagen 

Herr Klemmer oder 
Herr Tomhogh-Seeth 

Telefon +49 (0) 2133 / 25 09 28 
           + 49 (0) 2133 / 25 09 29 

 
 

 

3 möbilierte Wohnungen in Dormagen-Horrem 

(65 m²-Wohnungen mit je 2 Schlafzimmern) 

 

Kostenlos 

 

Sofort verfügbar. 

Wohnungen werden frei 
gehalten. 

 

 

Grevenbroicher Bauverein 
Herr Möller 

02181 650929 

 

 

Keine möbilierten Gästewohnungen vorhanden. 
Derzeit stehen ca. 5 Wohnungen leer. Diese 

müssten vor Bezug sparsam möbiliert werden.  

  

 

kostenlos 

 

Kann nicht geklärt 
werden. Entscheidung 

erfolgt situativ. 

 

Jürgen Linder 

Crowne Plaza Düsseldorf-Neuss 

Tel 02131 77 1800 

Mobil 0151 616 732 18 
juergen.linder@gchhotelgroup.com 

 
 

 
 

 

246 Zimmer 

Kein Preis je Nacht 

Pauschale von 159.400 
€ für bis zu 73 Zimmer 

(30% Belegung) 

+ 72 € je weiteres 
Zimmer und Nacht 

+ 7,50 € je Frühstück 
Blockierung Hotel auf 

Wochenbasis (ohne 

Belegung) 39.852 € je 
Woche 

 

48 – 72 h  

 

mailto:juergen.linder@gchhotelgroup.com


 

Mercure Hotel Düsseldorf-Neuss 

Crowne Plaza Düsseldorf-Neuss 

Johanna Peres 

Tel 02131 77 18 08 

Mobil 0170 / 5662 195 

johanna.peres@gchhotelgroup.com  

 

 

115 Zimmer 

Kein Preis je Nacht 

Pauschale von 41.400 € 

mtl. für bis zu 34 
Zimmer 

(30% Belegung)  
+ 40 € je weiteres 

Zimmer und Nacht 

+ 7,50 € je Frühstück 
Blockierung Hotel auf 

Wochenbasis (ohne 
Belegung) 10.350 € je 

Woche 
 

 

48 – 72 h 

 

Jürgen Pütter 

Rheinhotel Vier Jahreszeiten Meerbusch 

Tel 02150 914 123 

Mobil 0170 467 3382 
direktion@rheinhotel-meerbusch.de 

 
 

60 Einzelzimmer 

 
6 Deluxe-Suiten 

79,00 € 

 
99,00 € 

 

derzeit kein Frühstück 
möglich 

48 h  

Herr Siemes 

Hotel Strümper Hof 

Tel 02159 -6253 

  

info@struemperhof.de 
 

 
 

5 Einzelzimmer 
 

6 Doppelzimmer zur Alleinnutzung 

60,00 € 
 

70,00 € 
 

+ 15,00 € Frühstück 

48 h  

IBIS Styles Düsseldorf-Neuss 

Julian Schmidt 

Tel. 030 21007 897 

Mobil 0172 586 1627 
j.schmidt@cp-berlin.com 

 
 

50 Zimmer zur Alleinbenutzung 55,00 € 

 

+ 15,00 € Frühstück 
 

 

24 h  

  

mailto:johanna.peres@gchhotelgroup.com
mailto:direktion@rheinhotel-meerbusch.de
mailto:info@struemperhof.de
mailto:j.schmidt@cp-berlin.com


Thomas Inden 

Geschäftsführer 

Kolpinghaus Neuss 

Burggraben 1, 41460 Neuss 

T +49 (0) 2131 225 - 223 

F +49 (0) 2131 225 - 225 

kolpinghausneuss@gmail.com 

www.kolpinghaus-neuss.de 

 

48 Betten, 8 Einzelzimmer, 2 Doppelzimmer, 2 x 12 1. 
Stock, 2 x 12 2.Stock, San in jedem Zimmer, 

Küchenzeile auf dem Flur EG 1 Aufenthaltsraum   

32,50 € / Person / Tag 1 Woche  

Paul Kudlich 

Geschäftsführer 

Johanna Etienne Krankenhaus 

Am Hasenberg 46 

41462 Neuss 

02131 529 59988 

p.kudlich@ak-neuss.de 

 

8 Betten, 8 Zimmer, Bungalow in JEK-Nähe; 8 noch zu 
besorgende (Feld)-betten in Wohnheim mit San, 

Küche, Aufenthaltsraum 

1200.- € / Monat (5 € 
/ Person / Tag) 

1 Woche  

Martin Blasig 

Geschäftsführer 

Rheinland-Klinikum Neuss GmbH 

Preußenstraße 84 

41464 Neuss 

Telefon +49 (0) 2131 / 888 7001  

Fax +49 (0) 2131 / 888 7099  

geschaeftsfuehrung@lukasneuss.de  

claudia.baumgarten@rheinlandklinikum.de 

RheintorKlinik Patientenzimmer 

bei Bedarf 

  

 
PWH Lukas 

(möbliert) 

 
9 Räume  

 
9 Betten 

 
 

 

 

PWH Lukas 
(möbliert) 

 

 

4 

 

 

8 

 

    
 

PWH DO (n. 
möbliert) 

 

7 

 

7 

 

 

 
PWH DO (n. 

möbliert) 
 

 

 
1 

 

 
2 

 

    
 

 

 

 
 

 
 

 

 
45.-€ / Person / Tag 

 
 

 
 

sofort 

 

 

mailto:kolpinghausneuss@gmail.com
http://www.kolpinghaus-neuss.de/
mailto:p.kudlich@ak-neuss.de
mailto:geschaeftsfuehrung@lukasneuss.de
mailto:claudia.baumgarten@rheinlandklinikum.de


 



Kulturzentrum Sinsteden  

Rhein-Kreis Neuss  

d.29.04.2020 

 

 

Konzept zu einer möglichen Wiederöffnung im Kulturzentrum Sinsteden:  

Das Kulturzentrum Sinsteden besteht aus drei großen Ausstellungshallen, einem fränkischen 

Vierkanthof und einem ca. 5 ha großen Außengelände. Alle Wege verlaufen ebenerdig.  

Fränkischer Vierkanthof:  

Ausstellungsräume im Hof: separater Ein- und Ausgang. Eingang über den Kassenbereich, Ausgang in 

das Gelände oder wieder zur Straße durch die hintere Tür im 2.Raum. Im Kassenbereich selbst ist nur 

eine Person zugelassen oder 2 aus demselben Haushalt. Die Kassenkraft wird darauf achten. Sobald 

der Gast in den Ausstellungsräumen ist, kann ein weiterer Gast in den Kassenbereich eintreten. Die 

übrigen Gäste warten solange vor dem Kassenbereich auf dem Hof mit entsprechendem Abstand. 

Abstandsmarken werden im Außenbereich an der Wand angebracht. Die Tür im Kassenbereich kann 

geöffnet bleiben.  

Im Kassenbereich: Plexiglasscheibe ( 1,20 x 1 m) oberhalb des Kassentresens als Spuckschutz. 

Mundschutze werden von den Mitarbeiter*innen und den Gästen während der Arbeit im 

Kassenbereich und beim Aufenthalt im Außengelände tragen. MNS werden von der Kreisverwaltung 

kostenlos zur Verfügung gestellt und können Gästen, die ihren MNS vergessen haben, ebenfalls 

kostenlos angeboten werden.   

Kataloge zur Ansicht liegen nicht aus, nur Faltblätter, die mitgenommen werden können. Nur bei 

gezielter Nachfrage nach einem bestimmten Katalog kann dieser verkauft werden. Auch unseren 

Audioguide werden wir zur Zeit nicht anbieten, da eine Desinfektion der Elektrogeräte nicht 

dauerhaft ohne Beschädigungen durchgeführt werden kann.   

Einen zweiter Desinfektionsspender für den Kassenbereich wird von Amt 65 installiert. 

Außengelände und Hallen: 

Da das Gelände ca 5 ha und drei weitere Hallen umfasst, folglich sehr viel Platz und gute 

Ausweichmöglichkeiten bietet und wir kein weiteres Aufsichtspersonal haben, werden die Besucher 

gebeten in den Hallen und dem Außengelände eigenständig den Sicherheitsabstand von mindestens 

1,5 m zu anderen Besuchern einzuhalten. Wir werden jeden ankommenden Gast darauf hinweisen. 

Die Ausstellungen in den Hallen wurden schon als ‚Rundweg‘ angelegt. Die Türen der Hallen bleiben 

auch während der Öffnungszeiten angelehnt, da ansonsten Vögel und andere Tiere aber auch Laub 

und Schmutz  hineingelangen können. 

Die Besucherzahl, d.h. Besucher, die sich zur gleichen Zeit im Kulturzentrum Sinsteden befinden, 

werden auf 50 Personen begrenzt. Die Gesamtbesucherzahl an einem Tag kann so tatsächlich auch 

höher ausfallen. Die Richtlinie 10qm/Person im Kulturzentrum Sinsteden kann in den Hallen, dem 

Hof und dem Außengelände eingehalten werden.  

 



Führungen und Veranstaltungen werden nicht angeboten. Sollten Anfragen gestellt werden, werde 

ich zuvor Frau Stirken anschreiben.  

Die Firma Proclean wird ihren normalen, täglichen Reinigungsbetrieb wieder aufnehmen und auch 

die Türklinken regelmäßig desinfizieren.  

Der Pächter des Cafés bietet zur Zeit nur einen Lieferservice an, die Mahlzeit darf im Umkreis von 50 

m nicht verzehrt werden. Daher werden wir einen Verzehr auf dem Gelände nicht gestatten, damit 

es hier keine Komplikationen mit dem Ordnungsamt gibt und das Essen in den Ausstellungsräumen 

und den Hallen ist unabhängig davon nicht gestattet.   

 

Folgendes Hinweisschild wird aufgehängt:  

 

Liebe Gäste,  

auf Grund der Corona – Pandemie müssen wir Sie auf folgende Punkte hinweisen:  

- Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im gesamten Gelände. 

- Einhalten des Mindestabstandes von 1,5 m zu anderen Gästen im gesamten Kulturzentrum 

Sinsteden.  (Innen- und Außenbereich)  

- Eingang ins Kulturzentrum Sinsteden und zur Wechselausstellung nur im Kassenbereich, der 

Ausgang in der Wechselausstellung der ist separat beschildert.   

- Nur eine Person darf in den Kassenbereich eintreten, bitte warten Sie auf dem Hof, sollte der 

Kassenbereich besetzt sein – Abstandsmarkierungen befinden sich an der Wand.  

- Die Besucherzahl, die gleichzeitig im Gelände ist, ist auf 50 Personen begrenzt.  

- Der Audioguide darf zur Zeit nicht ausgegeben werden.  

- Konzerte, Führungen und Veranstaltungen dürfen zur Zeit leider nicht stattfinden.  

- Sobald wir die Ausstellung „Superbia – im Labyrinth der Eitelkeit und des Hochmutes“ 

eröffnen dürfen, laden wir Sie gerne per Mail ein. Bitte füllen Sie die Datenschutzerklärung 

hierfür aus.  

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

 



Konzept Wiedereröffnung Kreismuseum Zons:  Stand: 30.04.2020 

Besucherinformation: 

Information auf der Website des Rhein-Kreises Neuss und Hinweisschild vor dem und im 
Museum mit folgenden Verhaltensregeln zum Schutz vor dem Corona-Virus:  

Der Rhein-Kreis Neuss bittet dringend, die nachfolgenden Regeln zum Besuch des Museums 
einzuhalten: 

o Das Kreismuseum Zons ist ab dem …. wieder geöffnet.  

o Aufgrund der geltenden Kontaktbeschränkungen ist der Zutritt in das Museum 
nur alleine, mit maximal einer nicht im Haushalt lebenden Person oder im 
Kreis der Angehörigen des eigenen Haushalts gestattet.  

o Im gesamten Museum ist ein Abstand von mindestens 1,5 m zu anderen 
Besuchern einzuhalten. Die Aufsicht wird auch die Einhaltung der 
Abstandsregeln kontrollieren.  

o An markierten Bereichen bitte warten und Mindestabstand einhalten. 

o Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Kreismuseum ist geboten. 

o Die Besucherobergrenze von 30 Personen darf nicht überschritten werden. 

o Die Kontaktdaten der Besucher werden zu deren Sicherheit erfasst, um diese 
ggf. benachrichtigen zu können, falls ein Infektions-Verdachtsfall auftritt. Bei 
einer Weigerung der Besucher das entsprechende Formular auszufüllen, wird 
der Zutritt mit Verweis auf das Hausrecht verwehrt. 

o Besucher*innen mit Anzeichen einer offensichtlichen Erkrankung mit COVID-
19-Symptomen bzw. Erkältungssymptomen wird der Zutritt mit Verweis auf 
das Hausrecht verwehrt.  

Maßnahmen Hygiene: 

- Das Personal und die Aufsichten sind vor der Wiedereröffnung auf die Einhaltung der 
Regelungen entsprechend hinzuweisen.  

- Personal und Aufsichten müssen Mund-Nasen-Schutz tragen.  

- Desinfektionsmittelspender im Eingangsbereich und bei den sanitären Einrichtungen 
sowie Seife und Papierhandtücher in ausreichender Menge mit einem Aushang der 
Hygieneregeln 

- Die Toilettennutzung ist nur für Besucher*innen des Museums gestattet.  

- Sanitäre Einrichtungen und Kontaktoberflächen (Türklinken, Handläufe etc.) werden 
werktags täglich von der Reinigungskraft gereinigt und desinfiziert. Nachmittags und 
am Wochenende erfolgt eine bzw. je nach Bedarf weitere Reinigungen durch die 
Kassenkräfte bzw. das Museumspersonal. (Sollte sich die Reinigung durch die 
Kassenkräfte an den Wochenenden bei hohem Besucheraufkommen als nicht 
durchführbar erweisen, könnte hier eine Reinigung durch Honorarkräfte oder weiteres 
Personal (Überstunden) angedacht werden.) 

- Touchscreens und Ansichtsexemplare der Kataloge in den Ausstellungsräumen 
werden derzeit nicht zur Verfügung gestellt. 

Maßnahmen Organisation: 

- Abstandsmarkierungen in allen Wartebereichen (Kassenraum, Shop, Toiletten, Stellen 
im Museum mit Engpässen) 

- Beschilderung mit Hinweis auf Einhaltung des Abstands an allen Stellen mit Engpass, 
wie Treppen, Durchgängen etc. 
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- Beschränkung der Höchstpersonenzahl auf 2 Personen im Museumsshop und im 
kleinen Ausstellungsraum (Flürchen) 

- Anbringung Spiegel auf Treppenabsatz, damit Gegenverkehr (Museumspersonal) auf 
der Treppe rechtzeitig gesehen und durchgelassen werden kann 

- Überwachung Einhaltung des Abstandes und Verhinderung von Gruppenbildungen 
durch die Aufsichten und Kassenpersonal 

- Festlegung einer Besucherobergrenze auf 30 Personen. Damit ergibt sich (zzgl. 
Personal) eine Fläche über 20 m²/ Besucher. Kontrolle über die Kasse. 

- Trennung von Ein- und Ausgang mit entsprechender Beschilderung, um den Abstand 
im Eingangsbereich zu gewährleisten. Ausgang erfolgt über den Hinterausgang 
zwischen Bootshalle und Museumsneubau.  
(Sollte eine Kontrolle der Personenobergrenze bzw. der Zutritt von unbefugten 
Personen durch die ehrenamtliche Aufsicht nicht ausreichend sein, muss zusätzlich 
eine weitere Honorarkraft abgestellt werden.)  

- Derzeit keine Durchführung von Führungen  

- Anbringung einer Spuckschutzscheibe vor der Kasse 

- Nach derzeitigem Stand steht das Café den Besuchern nicht zur Verfügung. Öffnung 
des Cafés und Abstand der Tische werden bei weiteren Lockerungsmaßnahmen den 
neuen Regelungen angepasst. (Wenn das Museum öffnet, das Café hingegen nicht, 
werden Stühle und Tische im Bereich des Cafés weggeräumt, um zusätzlichen 
Warteraum zu schaffen.) 

- Der Museumsshop wird an die Vorgaben für den Handel angepasst. 
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Änderung gegenüber der Version vom 5.3.2020: Flyer für COVID-19-Patienten und 

Angehörige ergänzt

1. Ambulantes Management von COVID-19-Verdachtsfällen

Hintergrund

Zur Sicherstellung einer optimalen Patientenversorgung und bestmöglichen 

Verhinderung einer Weiterverbreitung von Infektionen in der Bevölkerung, wird die 

unmittelbare diagnostische Abklärung von Verdachtsfällen empfohlen. In 

bestimmten Situationen, in denen eine stationäre Aufnahme unter klinischen 

Gesichtspunkten nicht notwendig ist, kann dies bei Erfüllung gewisser 

Voraussetzungen in der ambulanten Betreuung erfolgen.

Leicht erkrankte Patienten ohne Risikofaktoren für Komplikationen (z.B. 

Immunsuppression, relevante chronische Grunderkrankungen, hohes Alter) können 

bei Gewährleistung einer ambulanten Betreuung durch einen behandelnden Arzt – 

sowie im Austausch mit dem zuständigen Gesundheitsamt im Falle eines 
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begründeten Verdachtsfalls – bis zum Vorliegen der endgültigen 

Untersuchungsresultate zur Bestätigung oder zum Ausschluss einer COVID-19-

Verdachtsdiagnose in das häusliche Umfeld zurückkehren.

Die Betreuung umfasst den telefonischen oder persönlichen Kontakt zum Patienten 

sowie die Aufklärung des Patienten und seiner Angehörigen über das korrekte 

Vorgehen hinsichtlich der geeigneten Hygienemaßnahmen zur Verhinderung einer 

möglichen Infektionsweitergabe an gesunde Angehörige und über das richtige 

Verhalten im Falle einer Beschwerdezunahme beim Patienten bzw. eines 

Symptomauftretens bei Angehörigen.

Voraussetzungen

Patient Umfeld

• Leichter Erkrankungsgrad gemäß ärztlicher 

Einzelfallbeurteilung

• Keine Risikofaktoren für Komplikationen (z.B. 

Immunsuppression, relevante chronische Grund-

erkrankungen, hohes Alter)

• Fähigkeit zur selbstständigen Pflege, d.h. keine 

Pflegebedürftigkeit

• Compliance bzgl. der Verhaltensempfehlungen

• Unterbringungsmöglichkeit in gut belüftbarem 

Einzelzimmer

• Ambulante Betreuung durch behandelnden Arzt

• Kontakt zum zuständigen Gesundheitsamt

• Je nach Notwendigkeit Hilfestellung durch eine 

gesunde Betreuungsperson ohne Risikofaktoren 

(siehe linksseitig)

Empfehlungen

a) Unterbringung und Kontakte

• Stellen Sie nach Möglichkeit eine Einzelunterbringung in einem gut belüftbaren 

Einzelzimmer sicher.

• Begrenzen Sie die Anzahl und Enge Ihrer Kontakte bestmöglich, insbesondere 

gegenüber Personen, die einer Risikogruppe angehören (Immunsupprimierte, 

chronische Kranke, ältere Personen). Empfangen Sie keinen unnötigen Besuch.

• Haushaltspersonen und eventuelle Besucher sollten sich in anderen Räumen 

aufhalten oder, falls dies nicht möglich ist, einen Mindestabstand von mindestens 

1 m – 2 m zu Ihnen einhalten. Alternativ: die Nutzung gemeinsamer Räume sollte 

auf ein Minimum begrenzt werden und möglichst zeitlich getrennt erfolgen.

• Stellen Sie sicher, dass Räume, die von mehreren Personen genutzt werden (z. 

B. Küche, Bad) regelmäßig gut gelüftet werden.

b) Hygienemaßnahmen

Wie bei Influenza und anderen akuten Atemwegsinfektionen schützen Husten- und 

Nies-Etikette, gute Händehygiene sowie Abstand zu solchen Erkrankten (ca. 1 bis 2 Meter) 

auch vor einer Übertragung des neuartigen Coronavirus.

• Händehygiene sollte vor und nach der Zubereitung von Speisen, vor dem Essen, 

nach dem Toilettengang und immer dann durchgeführt werden, wenn die Hände 

sichtbar schmutzig sind. Führen Sie die Händehygiene mit Wasser und Seife 

durch.

• Bei Verwendung von Wasser und Seife sind Einweg-Papiertücher zum Trocknen 

der Hände das Mittel der Wahl. Wenn nicht verfügbar, verwenden Sie Handtücher 

und tauschen diese aus, wenn sie feucht sind.

• Gesunde sollten nicht dieselben Handtücher verwenden wie Erkrankte.

Husten- und Nies-Etikette sollte jederzeit von allen, insbesondere von kranken Personen, 

praktiziert werden. Sie umfasst das Abdecken von Mund und Nase während des 

Hustens oder Niesens mit Taschentüchern oder gebeugtem Ellbogen, gefolgt von 

Händehygiene.

• Entsorgen Sie Materialien, die zum Abdecken von Mund oder Nase verwendet 

werden, oder reinigen Sie sie nach Gebrauch entsprechend.
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• Taschentücher und andere Abfälle, die von kranken Personen oder bei der Pflege 

von kranken Personen erzeugt wurden, sollten vor der Entsorgung mit anderem 

Hausmüll in einem mit einer Auskleidung versehenen Behälter im Krankenzimmer 

aufbewahrt werden.

c) Vorgehen bei Zustandsverschlechterung des Patienten

• Der ambulant betreuende Arzt und das zuständige Gesundheitsamt sollten 

gemeinsam mit dem Patienten und ggf. seiner Betreuungsperson das Vorgehen 

im Falle einer notfallmäßigen bzw. außerhalb der üblichen Erreichbarkeiten 

eintretenden Zustandsverschlechterung im Vorhinein festlegen. Dieses sollte 

sowohl das aufnehmende Krankenhaus, die mitzuführenden Unterlagen als auch 

das geeignete Transportmittel dorthin umfassen.

2. Ambulantes Management von leicht erkrankten bestätigten 

COVID-19-Patienten

Hintergrund

Zur Sicherstellung einer optimalen Patientenversorgung und bestmöglichen 

Verhinderung einer Weiterverbreitung von Infektionen in der Bevölkerung, bietet 

sich die Behandlung von bestätigten COVID-19-Patienten in der stationären 

Versorgung an. In Situationen, in denen die Kapazität zur stationären Behandlung 

ausgeschöpft oder dieser Zustand zu erwarten ist, kann bei Erfüllung gewisser 

Voraussetzungen und auf individueller Basis ein alternatives Vorgehen in der 

ambulanten Betreuung erwogen werden.

Leicht erkrankte Patienten ohne Risikofaktoren für Komplikationen (z.B. 

Immunsuppression, relevante chronische Grunderkrankungen, hohes Alter) können 

bei Gewährleistung einer ambulanten Betreuung durch einen behandelnden Arzt 

sowie im Austausch mit dem zuständigen Gesundheitsamt bis zur vollständigen 

Genesung im häuslichen Umfeld behandelt werden. Die Betreuung umfasst den 

regelmäßigen telefonischen oder persönlichen Kontakt zum Patienten sowie die 

Aufklärung des Patienten und seiner Haushaltsangehörigen über das korrekte 

Vorgehen hinsichtlich der geeigneten Hygienemaßnahmen zur Verhinderung einer 

Infektionsweitergabe an Gesunde und über das richtige Verhalten im Falle einer 

Beschwerdezunahme des Patienten bzw. eines Symptomauftretens bei 

Haushaltsangehörigen.

Voraussetzungen

Patient Umfeld

• Leichter Erkrankungsgrad gemäß ärztlicher 

Einzelfallbeurteilung

• Keine Risikofaktoren für Komplikationen (z.B. 

Immunsuppression, relevante chronische 

Grunderkrankungen, hohes Alter)

• Fähigkeit zur selbstständigen Pflege, d.h. keine 

Pflegebedürftigkeit

• Compliance bzgl. der Verhaltensempfehlungen

• Unterbringungsmöglichkeit in gut belüftbarem 

Einzelzimmer

• Möglichkeit der zeitlichen oder räumlichen 

Trennung bei gemeinsam mit anderen Personen 

genutzten Räumen (Bad/Küche)

• Keine Haushaltsangehörigen mit Risikofaktoren 

für einen schweren Krankheitsverlauf/Komplika-

tionen bei Infektion (siehe linksseitig)

• Keine Haushaltsangehörigen, die mit der 

Betreuung von kranken Menschen befasst sind 

(z.B. med. Personal)

• Ambulante Betreuung durch behandelnden Arzt

• Kontakt zum zuständigen Gesundheitsamt

Empfehlungen

a) Hinweise für leicht erkrankte Patienten

Unterbringung und Kontakte
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• Als Patient mit bestätigter COVID-19-Erkrankung sollten Sie alleine in einem gut 

belüftbaren Einzelzimmer untergebracht werden.

• Reduzieren Sie die Anzahl der Kontakte zu anderen Personen auf das absolute 

Minimum, d.h. auf Haushaltsangehörige, deren Unterbringung nicht anderweitig 

möglich ist oder die zur Unterstützung benötigt werden. Haushaltsangehörige 

sollten möglichst nur Personen sein, die bei guter Gesundheit und ohne 

Vorerkrankungen sind. Personen mit Risikofaktoren für Komplikationen (z.B. 

Immunsuppression, relevante chronische Grunderkrankungen, hohes Alter) 

sollten möglichst nicht zu diesem Personenkreis gehören.

• Haushaltsangehörige sollten sich in anderen Räumen getrennt von Ihnen 

aufhalten. Falls dies nicht möglich ist, ist die Einhaltung eines Abstands von 

mindestens 1 m – 2 m zu Ihnen empfohlen sowie das Tragen eines Mund-Nasen-

Schutzes durch Sie und den Haushaltsangehörigen, insbesondere bei 

Unterschreitung des Mindestabstands. Die Nutzung gemeinsamer Räume sollte 

auf ein Minimum begrenzt werden und möglichst zeitlich getrennt erfolgen, inkl. 

der Einnahme von Mahlzeiten.

• Stellen Sie sicher, dass Räume, die von mehreren Personen genutzt werden (z. 

B. Küche, Bad) regelmäßig gut gelüftet werden.

• Kontakte zu Personen außerhalb Ihres Haushalts sollten unterbleiben, z.B. zu 

Briefträgern, Lieferdiensten, Nachbarn, Freunden, Bekannten. Lassen Sie 

Lieferungen vor dem Haus-/oder Wohnungseingang ablegen, tragen Sie einen 

Mund-Nasen-Schutz und halten Sie größtmöglichen Abstand zu diesen 

Personen.

Hygienemaßnahmen

Wie bei Influenza und anderen akuten Atemwegsinfektionen schützen Husten- und 

Nies-Etikette, gute Händehygiene sowie Abstand zu Erkrankten (ca. 1 bis 2 Meter) auch 

vor einer Übertragung des neuartigen Coronavirus.

• Händehygiene sollte vor jedem Kontakt zu anderen Personen durchgeführt werden 

sowie z.B. vor der Zubereitung von Speisen, vor dem Essen, nach dem 

Toilettengang und immer dann, wenn die Hände sichtbar schmutzig sind. Führen 

Sie die Händehygiene mit Wasser und Seife durch.

• Bei Verwendung von Wasser und Seife sind Einweg-Papiertücher zum Trocknen 

der Hände das Mittel der Wahl. Wenn nicht verfügbar, verwenden Sie Handtücher 

und tauschen Sie diese aus, wenn sie feucht sind.

• Gesunde sollten nicht dieselben Handtücher verwenden wie Sie.

• Wenn die Hände nicht sichtbar verschmutzt sind, kann alternativ zu 

Händewaschung ein hautverträgliches Händedesinfektionsmittel auf Alkoholbasis 

verwendet werden, das mit mindestens „begrenzt viruzid*“ bezeichnet ist. Achten 

Sie auf die Sicherheitshinweise der Händedesinfektionsmittel.

Husten- und Nies-Etikette sollte jederzeit von allen, insbesondere von kranken Personen, 

praktiziert werden. Sie umfasst das Abdecken von Mund und Nase während des 

Hustens oder Niesens mit Taschentüchern oder gebeugtem Ellbogen unter 

Abwenden zu anderen Personen, gefolgt von Händehygiene.

• Entsorgen Sie Materialien, die zum Abdecken von Mund oder Nase verwendet 

werden, oder reinigen Sie sie nach Gebrauch entsprechend.

• Taschentücher und andere Abfälle, die von kranken Personen erzeugt wurden, 

sollten vor der Entsorgung mit anderem Hausmüll in einem mit einer Auskleidung 

versehenen Behälter im Krankenzimmer aufbewahrt werden.

Reinigung und Desinfektion

Reinigen und desinfizieren Sie häufig berührte Oberflächen wie Nachttische, 

Bettrahmen und andere Schlafzimmermöbel täglich mit einem mindestens 

„begrenzt viruzid“ wirksamen Flächendesinfektionsmittel. Achten Sie dazu beim 

Kauf dieser Präparate immer mindestens auf die Bezeichnung „begrenzt viruzid*“.

• Bad- und Toilettenoberflächen sollten mindestens einmal täglich mit einem 

Flächendesinfektionsmittel gereinigt und desinfiziert werden, das mindestens 

„begrenzt viruzid*“ wirkt. Desinfektionsmittel mit der Bezeichnung "begrenzt 

viruzid" ODER "begrenzt viruzid PLUS" ODER "viruzid" sind wirksam.
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• Legen Sie kontaminierte Wäsche in einen Wäschesack. Verschmutzte Wäsche 

nicht schütteln und direkten Kontakt von Haut und Kleidung mit den 

kontaminierten Materialien vermeiden.

• Waschen und reinigen Sie Kleidung, Bettwäsche, Bade- und Handtücher usw. mit 

Waschmittel und Wasser. Waschen Sie diese bei mindestens 60°C mit einem 

herkömmlichen Haushalts-Vollwaschmittel und trocknen Sie sie gründlich.

Weitere Informationen zum Infektionsschutz finden Sie unter www.infektionsschutz.de.

Vorgehen bei Zunahme der Beschwerden

Der ambulant betreuende Arzt und das zuständige Gesundheitsamt sollten 

gemeinsam mit Ihnen das Vorgehen im Falle einer notfallmäßigen bzw. außerhalb 

der üblichen Erreichbarkeiten eintretenden Beschwerdezunahme im Vorhinein 

festlegen. Dieses sollte sowohl das aufnehmende Krankenhaus umfassen, die 

mitzuführenden Unterlagen als auch das geeignete Transportmittel dorthin.

b) Hinweise für Haushaltsangehörige von leicht erkrankten 

Patienten, die sich selbst versorgen können

Haushaltsangehörige sollten sich in anderen Räumen als die erkrankte Person 

aufhalten. Die Nutzung gemeinsamer Räume sollte auf ein Minimum begrenzt 

werden und möglichst zeitlich getrennt erfolgen. Falls dies nicht möglich ist, ist die 

Einhaltung eines Abstands von mindestens 1 m – 2 m zum Patienten empfohlen 

und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes durch den Patienten und den 

Haushaltsangehörigen, insbesondere bei Unterschreitung des Mindestabstands.

Hygienemaßnahmen

• Nach jedem Kontakt mit der krankten Person oder deren unmittelbarer 

Umgebung ist die Durchführung einer Händehygiene notwendig.

• Händehygiene sollte vor und nach der Zubereitung von Speisen, vor dem Essen, 

nach dem Toilettengang und immer dann durchgeführt werden, wenn die Hände 

sichtbar schmutzig sind. Die Händehygiene erfolgt mit Wasser und Seife.

• Bei Verwendung von Wasser und Seife sind Einweg-Papiertücher zum Trocknen 

der Hände das Mittel der Wahl. Wenn nicht verfügbar, verwenden Sie Handtücher 

und tauschen Sie diese aus, wenn sie feucht sind.

• Gesunde sollten nicht dieselben Handtücher verwenden wie Erkrankte.

• Wenn die Hände nicht sichtbar verschmutzt sind, kann alternativ zu 

Händewaschung ein hautverträgliches Händedesinfektionsmittel auf Alkoholbasis 

verwendet werden, das mit mindestens „begrenzt viruzid*“ bezeichnet ist. Achten 

Sie auf die Sicherheitshinweise der Händedesinfektionsmittel.

Selbstmonitoring

• Alle Haushaltsangehörigen gelten als Kontaktpersonen der Kategorie I, siehe 

unter www.rki.de/covid-19-kontaktpersonen. Sie sollten im täglichen Austausch mit dem 

zuständigen Gesundheitsamt fortlaufend

◦ eine Selbstbeobachtung hinsichtlich Krankheitssymptomen durchführen bis 14 Tage nach ihrem letzten 

Kontakt zu dem isolierten COVID-19 Patienten oder nach dessen Entisolierung (je nachdem welches 

Ereignis zuerst eintritt) und

◦ ein Tagebuch führen unter Angabe der Ergebnisse der Selbstbeobachtung der Symptome und aller 

Kontakte (siehe beispielsweise unter www.rki.de/covid-19-kontaktpersonen).

• Sollten Sie innerhalb von 14 Tagen nach ihrem letzten Kontakt mit dem Patienten 

oder nach dessen Entisolierung (je nachdem welches Ereignis zuerst eintritt) 

Beschwerden entwickeln, die mit einer SARS-CoV-2-Infektion vereinbar sind, so 

gelten Sie als krankheitsverdächtig und eine weitere diagnostische Abklärung 

sollte umgehend erfolgen. Folgender Ablauf wird empfohlen:

◦ Sofortige Kontaktaufnahme mit dem ambulant betreuenden Arzt und dem zuständigen Gesundheitsamt 

zur weiteren diagnostischen Abklärung und Besprechung des weiteren Vorgehens.

c) Hinweise für betreuendes medizinisches Personal
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Weitere Informationen

Flyer für Patienten und Angehörige: Häusliche Isolierung bei bestätigter COVID-19-Erkrankung 

(24.3.2020) (PDF, 466 KB, Datei ist nicht barrierefrei)

RKI-Seite zu COVID-19, u.a. mit Hinweisen zu Diagnostik, Hygiene und Infektionskontrolle

• Geben Sie nach Möglichkeit einer telefonischen/telemedizinischen 

Patientenbetreuung den Vorzug, um ein Übertragungsrisiko durch Sie auf weitere 

Patienten zu minimieren.

• Im Falle eines persönlichen Kontakts zum Patienten finden Sie detaillierte 

Empfehlungen zu den persönlichen Schutzmaßnahmen unter www.rki.de/covid-19-

hygiene.

• Im Falle von Komplikationen oder einer Beschwerdezunahme sollte die 

Krankenhauseinweisung niedrigschwellig erfolgen.

• Vereinbaren Sie gemeinsam mit dem Patienten und dem zuständigen 

Gesundheitsamt das Vorgehen im Falle einer notfallmäßigen bzw. außerhalb der 

üblichen Erreichbarkeiten eintretenden Beschwerdezunahme. Dieses sollte 

sowohl das aufnehmende Krankenhaus umfassen, die mitzuführenden 

Unterlagen als auch das geeignete Transportmittel dorthin.

Stand: 24.03.2020
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Startseite Infektionskrankheiten A-Z Coronavirus SARS-CoV-2

COVID-19: Kriterien zur Entlassung aus dem Krankenhaus bzw. aus der häuslichen Isolierung

I. Kriterien zur Entlassung aus dem Krankenhaus (nach schwerem Krankheitsverlauf)

II. Kriterien zur Entlassung aus der häuslichen Isolierung

III. Kriterien zur Entlassung von Personal aus medizinischen und Pflege-Einrichtungen (inkl. ambulanter 

Einrichtungen)

IV. Kriterien zur Entlassung von Bewohnern von Altenpflegeheimen

V. Kriterien zur Entlassung von durchgehend asymptomatischen SARS-CoV-2-Infizierten

COVID-19: Kriterien zur Entlassung aus dem 
Krankenhaus bzw. aus der häuslichen Isolierung
In Abstimmung mit der Arbeitsgruppe Infektionsschutz der AOLG

Änderung gegenüber der Version vom 14.4.2020: Abschnitt Ib, IIb, III, IVb: Spezifizierung der 

labordiagnostischen Kriterien; Abschnitt III: Ergänzung eines Hinweises

Im Einzelfall kann in enger Absprache von Klinik, Labor und Gesundheitsamt von 

diesen Kriterien abgewichen werden, insbesondere bei Beteiligung von Personen, 

die den Risikogruppen zugerechnet werden (z.B. Immunsupprimierte, ältere 

Menschen, chronisch Erkrankte).

Länderspezifische Regelungen können abweichen und sind zu beachten.

I. Kriterien zur Entlassung aus dem Krankenhaus (nach 

schwerem Krankheitsverlauf)

a. In die häusliche Isolierung

- Klinische Besserung, die basierend auf ärztlicher Einzelfallbeurteilung eine 

ambulante Weiterbetreuung erlaubt

UND

- Voraussetzungen bzgl. Umfeld erfüllt (siehe www.rki.de/covid-19-ambulant)

b. Vollständige Entlassung ohne weitere Auflagen

- Symptomfreiheit seit mind. 48 Stunden bezogen auf die akute COVID-19-

Erkrankung

UND

- Negative PCR-Untersuchung gewonnen aus zwei zeitgleich durchgeführten oro- 

und nasopharyngealen Abstrichen (Einzelne PCR-Untersuchung ausreichend nach 

Überführung zweier Abstrichtupfer in das dasselbe Transportmedium oder 

Abnahme mit demselben Abstrichtupfer zunächst oropharyngeal, dann 

nasopharyngeal)

II. Kriterien zur Entlassung aus der häuslichen Isolierung

a. Ohne vorangegangenen Krankenhausaufenthalt

(leichter Krankheitsverlauf)

- Frühestens 14 Tage nach Symptombeginn
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UND

- Symptomfreiheit seit mind. 48 Stunden bezogen auf die akute COVID-19-

Erkrankung (nach Rücksprache mit ärztlicher Betreuung)

Hinweis: Wird nach Erfüllung der unter II.a. genannten Entlasskriterien trotzdem eine 

SARS-CoV-2-PCR-Untersuchung durchgeführt und fällt diese positiv aus, ist in 

dieser spezifischen Konstellation nicht zwingend davon auszugehen, dass damit 

auch das Vorhandensein größerer Mengen von vermehrungsfähigen SARS-CoV-2-

Viren und eine Infektiosität für Dritte einhergeht. Das Gesundheitsamt wird in 

Rücksprache mit dem untersuchenden Labor den jeweiligen Einzelfall bewerten.

b. Nach vorangehendem Krankenhausaufenthalt

(aufgrund eines schweren Krankheitsverlaufs)

- Frühestens 14 Tage nach Entlassung aus dem Krankenhaus nach klinischer 

Besserung gemäß Abschnitt Ia

UND

- Symptomfreiheit seit mind. 48 Stunden bezogen auf die akute COVID-19-

Erkrankung (nach Rücksprache mit ärztlicher Betreuung)

III. Kriterien zur Entlassung von Personal aus medizinischen 

und Pflege-Einrichtungen (inkl. ambulanter Einrichtungen)
unabhängig von der Krankheitsschwere und dem Ort der Isolierung

- Symptomfreiheit seit mind. 48 Stunden bezogen auf die akute COVID-19-

Erkrankung

UND

- Negative PCR-Untersuchung gewonnen aus zwei zeitgleich durchgeführten oro- 

und nasopharyngealen Abstrichen (Einzelne PCR-Untersuchung ausreichend nach 

Überführung zweier Abstrichtupfer in das dasselbe Transportmedium oder 

Abnahme mit demselben Abstrichtupfer zunächst oropharyngeal, dann 

nasopharyngeal)

Hinweis: Die unter Abschnitt III genannten Kriterien zur Entlassung von Personal aus 

medizinischen und Pflege-Einrichtungen (inkl. ambulanter Einrichtungen) sind nur 

zu erfüllen vor Wiederaufnahme der beruflichen Tätigkeit. Andernfalls können bei 

dieser Personengruppe die unter Abschnitt I bzw. II genannten Kriterien angewandt 

werden.

IV. Kriterien zur Entlassung von Bewohnern von 

Altenpflegeheimen
a. Aus dem Krankenhaus in die weitere Isolierung im Altenpflegeheim

- Klinische Besserung, die basierend auf ärztlicher Einzelfallbeurteilung eine 

ambulante Weiterbetreuung erlaubt

UND

- Voraussetzungen bzgl. Umfeld erfüllt (siehe www.rki.de/covid-19-ambulant)

Hinweis: Die Entlassung aus der weiteren Isolation im Altenpflegeheim erfolgt

- Frühestens 14 Tage nach Entlassung aus dem Krankenhaus

UND

- Symptomfreiheit seit mind. 48 Stunden bezogen auf die akute COVID-19-

Erkrankung (nach Rücksprache mit ärztlicher Betreuung)

b. Vollständige Entlassung aus dem Krankenhaus ohne weitere Auflagen im Altenpflegeheim

- Symptomfreiheit seit mind. 48 Stunden bezogen auf die akute COVID-19-

Erkrankung

UND
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Weitere Informationen

RKI-Seite zu COVID-19, u.a. mit Hinweisen zu Diagnostik, Hygiene und Infektionskontrolle

- Negative PCR-Untersuchung gewonnen aus zwei zeitgleich durchgeführten oro- 

und nasopharyngealen Abstrichen (Einzelne PCR-Untersuchung ausreichend nach 

Überführung zweier Abstrichtupfer in das dasselbe Transportmedium oder 

Abnahme mit demselben Abstrichtupfer zunächst oropharyngeal, dann 

nasopharyngeal)

V. Kriterien zur Entlassung von durchgehend 

asymptomatischen SARS-CoV-2-Infizierten
aus der häuslichen Isolierung

- Frühestens 14 Tage nach labordiagnostischem Erstnachweis des Erregers

Hinweis: Bei asymptomatischen SARS-CoV-2-Infizierten kann das Kriterium der 

Gesundung nicht angewendet werden. Daher wird hier eine Entlassung frühestens 

14 Tage nach labordiagnostischem Erstnachweis des Erregers empfohlen.

Stand: 17.04.2020
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Beendigung von Quarantäne Maßnahmen

Im Einzelfall kann in enger Absprache von Klinik, Labor und Gesundheitsamt von diesen Kriterien abgewichen werden, insbesondere bei Beteiligung von Personen, die den Risikogruppen zugerechnet werden (z.B. Immunsupprimierte, ältere Menschen, chronisch Erkrankte).

Entlassung aus dem Krankenhaus Entlassung aus häuslicher Quaratäne 

Regelungen für Personal aus Medizinischen- und Pflege-Einrichtungen 

Kriterien sind nur zu erfüllen, bei Wiederaufnahme der beruflichen Tätigkeit 

•Symptomfreiheit seit mind. 48 Std. 

UND

•Neg. PCR-Untersuchung, gewonnen aus 2 zeitgleich durchgeführten Abstrichen (Nase + Rachen)

Entlassung in häusliche Umgebung Entlassung in Pflegeeinrichtungen

Entlassung ohne Auflagen

Symptomfreiheit (ARS) für 48h 

in Bezug auf COVID19

Und

Negativer SARS-COV2 Test 

(PCR aus 2 zeitgleich 

durchgeführten Abstrichen 

Nasen/Rachen)

Entlassung in häusliche 

Quaratäne

Nach ärztlicher Beurteilung ist 

eine ambulante 

Weiterbehandlung möglich

Und

Voraussetzungen bzgl. des 

Umfeldes sind erfüllt

(siehe RKI Empfehlung)

Entlassung ohne Auflagen

Symptomfreiheit (ARS) für 48h 

in Bezug auf COVID19

Und

Negeativer SARS-COV2 Test 

(PCR aus 2 zeitgleich 

durchgeführten Abstrichen 

Nasen/Rachen)

Entlassung in Isolation in der 

Pflegeeinrichtung

Nach ärztlicher Beurteilung ist 

eine ambulante 

Weiterbehandlung möglich

Und

Voraussetzungen bzgl. des 

Umfeldes sind erfüllt

(siehe RKI Empfehlung)

Entlassung aus Quarantäne oder Isolation

14d nach Entlassung aus dem Krankenhaus

Und

Symptomfreiheit (ARS) für 48h in Bezug auf COVID19

nach vorangegangenem KH-Aufenthalt 

(schwerer Krankheitsverlauf)

•Frühestens 14 Tage nach Entlassung aus dem KH 

bei Klinischer Besserung, die basierend auf 

ärztlicher Einzelfallbeurteilung eine 

ambulante Weiterbetreuung erlaubt

 UND

•Symptomfreiheit (ARS) seit mind. 48 Std. in Bezug 

auf COVID-19

Ohne vorangegangenem KH-Aufenthalt

 (leichter Krankheitsverlauf)

•Frühestens 14 Tage nach Symptombeginn 

UND

•Symptomfreiheit (ARS) seit mind. 48 Std. in Bezug 

auf COVID19

Asymptomatisch Infizierte

Frühestens 14 Tage nach labordiagnostischem 

Erstnachweis des Erregers 

Hinweis: 

Kriterium Symptombeginn kann hier nicht 

angewendet werden, daher Entlassung frühestens 

14 tage nach Nachweis des Erregers empfohlen

Hinweis: 

wird hier eine Untersuchung durchgeführt und der 

Test ist positiv, ist nicht zwingend davon 

auszugehen, dass eine Infektiösität für Dritte 

einhergeht. 

Einzelfallentscheidung!!

Meldung des Krankenhaus an das Gesundheitsamt

Meldung des Gesundheitsamt an die Ordnungsbehörde
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Corona-Krise: Kreis beschleunigt Digitalisierungs-
projekte in Kreisschulen 

  
Rhein-Kreis Neuss. „Die Corona-Krise hat in den Schulen deutlich ge-

macht, wie wichtig Möglichkeiten sind, Unterrichtsinhalte auch digital zu 

vermitteln“, so Landrat Hans-Jürgen Petrauschke zu einem aktuellen Inves-

titionsprogramm, dessen Hauptaugenmerk auf Infrastruktur- und Digitalisie-

rungsmaßnahmen in den Kreisschulen liegt. Gleichzeitig hat er das Hand-

werk im Blick, denn die Corona-Krise hat auch diesen Wirtschaftszweig er-

fasst und sorgt in Teilen für erhebliche wirtschaftliche Einschnitte. „In die-

sen schwierigen Zeiten ist es unverzichtbar, dass die Investitionstätigkeit 

nicht abbricht. Deshalb versuchen wir Unternehmen zu helfen und soweit 

möglich, Bauprojekte vorzuziehen“, sagt Petrauschke.   

 

Insgesamt plant der Rhein-Kreis Neuss in diesem Jahr in Infrastruktur- und 

Digitalisierungsmaßnahmen für seine zwölf Kreisschulen 10,1 Millionen Euro 

zu investieren, davon 6,3 Millionen Euro aus den Förderprogrammen „Gute 

Schule 2020“, „Kommunalinvest-Förderungsgesetz II“ und „Digitalpakt 

Schule“ des Landes und des Bundes. „Viele dieser Investitionsmaßnahmen 

sind auf den ersten Blick nicht sichtbar. So wird mit Hochdruck die Netzwer-

kinfrastruktur und Serverlandschaft mit Verkabelung modernisiert und flä-

chendeckendes WLAN eingerichtet“, sagt IT- und Baudezernent Harald Vie-

ten. Im Kreis-Berufsbildungszentren (BBZ) Weingartstraße in Neuss und im 

BBZ Grevenbroich liegen die Maßnahmen zum Beispiel bereits mehrere Wo-

chen vor dem ursprünglichen Zeitplan, in der Michael-Ende-Schule und Jo-

seph-Beuys-Schule in Neuss, beides Förderschulen des Kreises, sind es be-

reits vier bzw. neun Monate. 

  

„Bei einigen Firmen gab es coronabedingte Auftragsstornierungen. Diese 

Lücken haben wir genutzt, um unsere Projekte frühzeitiger mit den Firmen 

anzustoßen“, betonen die beiden Kreis-Projektleiter Jens Kotterba und Franz 



 
 

Steves vom Amt für Gebäudewirtschaft. Das sorge insgesamt für mehr Ge-

schwindigkeit auf den Baustellen und die Firmen seien froh, auftragsfreie 

Zeiten zu überbrücken. Sorgen bereiten allerdings, dass viele IT-Komponen-

ten im Ausland hergestellt werden. Auch hier können sich die Unterbrechun-

gen der Lieferketten noch negativ auf die Projekte auswirken. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

  
  
Reinhold Jung 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
  
  
  
Bildtext . Landrat Hans-Jürgen Petrauschke (r.), Baudezernent Harald Vie-
ten (l.) und Jens Kotterba vom Gebäudemanagement des Rhein-Kreis 
Neuss (2.v.l.) mit Schuleiter des BTI Neuss Edelbert Jansen (2.vr.) und 
ein Mitarbeiter der Firma Elektro Jansen aus Erkelenz 
 
Foto: S. Büntig/Rhein-Kreis Neuss 
 

Abdruck frei! 
  
Impressum: 
  
Rhein-Kreis Neuss 

Der Landrat 

Pressesprecher 

Benjamin Josephs (V.i.S.d.P.) 

Oberstraße 91 

41460 Neuss 

Tel.: 02131/928-1300 
  
  
  

 



Fachbereich Maßnahmen Vorauss. Kosten/
Mindererträge Kostenerstattung Bemerkungen

III
zusätzliche Ausstattung und Ertüchtigung Station UA im 
Rheinlandklinikum KKH GV  und Personalgestellung durch 
Malteser

10.000

II Aufbau zusätzlicher stationärer Behandlungseinrichtung 1.345.700
Betten, Matratzen und Nachttische: 884.700 EUR 
Miete: 225.000 EUR                                              
Kosten zur Vorbereitung der geplanten 
Inbetriebnahme: 236.000 EUR

40

Mit Mehraufwendungen im Bereich Kultur durch die Corona-
Pandemie wird voraussichtlich bei der Musikschule zu 
rechnen sein, da bei ausgefallenem Musikschulunterricht ggf. 
ein Erstattungsanspruch besteht (ca. 72 T€)
Mindererträge aufgrund Schließung und 
Veranstaltungsausfällen bei den Museen (ca. 21 T€)

95.000 72.000
Kosten abhängig von den durchgeführten 
Unterrichtsstunden im Musikschuljahr. Fördermittel 
noch nicht geklärt.

65
Schutzausrüstung (PSA), Desinfektionsmittel etc.; insbes. 
persönl. Schutzausrüstung für den RD und weitere 
Einrichtungen für die kritische Infrastruktur

1.005.815 300.000 Refinanzierung Anteil Rettungsdienst

65 tägliche Desinfektion der Handkontaktflächen in den 
Verwaltungsgebäuden und in den Schulen 100.000

Dez. VI nichtärztliches Personal in den Testzentren und 
Diagnosezentren 65.000 Personalaufwand für 6 Wochen

ZS 4 Kosten Hardware, VPN Zugänge für mobiles Arbeiten etc.
Telefone, Handys, iPads etc. 266.133 Beschaffung erfolgt auch für den zukünftigen 

Bedarf der Verwaltung

Zwischensumme 2.887.648 372.000

Finanzbedarf im Zusammenhang mit der Ausbreitung des CORONA-Virus



Fachbereich Maßnahmen Vorauss. Kosten/
Mindererträge Kostenerstattung Bemerkungen

nachrichtlich:

32 zusätzliche Rettungsmittel Stufe 3 Notfallplanung 470.000 470.000 bis einschl. Mai
Aufwand wird über RD-Gebühren kompensiert

51 Die Elternbeiträge für die Monate April und Mai werden 
erstattet 740.000 740.000 entsprechende Erlasse MHKBG /                             

Anteil Land NRW 50%

Zwischensumme 1.210.000 1.210.000

Gesamtsumme 4.097.648 1.582.000

Stand: 05.05.2020

Anmerkung:
Die Erfassung der Daten für den Finanzbedarf wird fortlaufend aktualisiert.

Dies gilt insbesondere auch für die Geltendmachung von Erstattungsansprüchen.
Seitens der kommunalen Spitzenverbände sollen hierzu auch Gespräche/Verhandlungen mit dem 
Land zum Ausgleich der coronabedingten Finanzschäden geführt werden.
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Tischvorlage 
Sitzungsvorlage-Nr. 20/3902/XVI/2020 

 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Kreisausschuss 06.05.2020 öffentlich 

 
 
 

Außerplanmäßige Bereitstellung von weiteren Finanzmitteln für 
Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Krise 
 

Sachverhalt: 

Am 25.03.2020 wurde im Wege der Dringlichkeit außerplanmäßigen Aufwendungen / 
Auszahlungen, die im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Corona Virus anfallen, in 
Höhe von 2.000.000 EUR zugestimmt. 
 
Vor dem Hintergrund weiter anwachsender Bedarfe, insbesondere im Bereich der stationären 
Behandlungseinrichtung sowie der Beschaffung von Schutzausrüstung und 
Desinfektionsmitteln ist derzeit von einem außerplanmäßigen Bruttobedarf von 4,1 Mio. EUR 
auszugehen. 
Auf die Ausführungen zu Tagesordnungspunkt 8.2 der Sitzung des Kreisausschusses am 
06.05.2020 wird im Übrigen Bezug genommen. 
 
Es wird vorgeschlagen, den Ermächtigungsrahmen auf 4.100.000 EUR zu erhöhen. Der 
Mehraufwand wird zunächst aus dem Gesamthaushalt gedeckt. Kostenerstattungen, 
beispielsweise im Bereich der Elternbeiträge sowie der Gebührenhaushalte, sind zu erwarten 
und werden angefordert. 
 
 
 

Beschlussempfehlung: 

Gemäß 83 GO NRW stimmt der Kreisausschuss im Wege der Dringlichkeit weiteren 
außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen, die im Zusammenhang mit der 
Ausbreitung des Corona Virus anfallen, in Höhe von 2.100.000 EUR zu 
Die Deckung wird aus dem Gesamthaushalt bereitgestellt.  
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Sitzungsvorlage-Nr. 010/3886/XVI/2020 

 
 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Kreisausschuss 06.05.2020 öffentlich 

 
  

 
 
Tagesordnungspunkt: 

Antrag der Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 22.04.2020 zum 
Thema "Einrichtung eines Notfallfonds" 
 

Sachverhalt: 

  
Die Verwaltung nimmt zu dem Antrag wie folgt Stellung: 
 
Der Antrag hat die Einrichtung eines Notfallfonds für besonders bedürftige Personen zum Ziel. 
Insbesondere sollen von diesem von Armut betroffene Kinder und Jugendliche (BuT-
Leistungsbezieher/innen) profitieren. Der Notfallfonds soll solange bestehen, wie der Bund die 
BuT-Leistungen direkt auszahlt. Die Bewilligung soll mt einem Abtretungsanspruch verbunden 
werden, um spätere Zahlungen von Dritten verrechnen zu können. Der Landrat soll zusätzlich 
damit beauftragt werden, sich im Rahmen seiner Funktion im Landkreistag dafür einzusetzen, 
dass der Bund zusätzliche Sofortleistungen den Kommunen zur Verfügung stellt, damit auch 
andere bedürftige Personen, die SGB II/SGB XII beziehen, zusätzlich unterstützt werden.  
 
Der Antrag zur Einrichtung eines Notfallfonds scheint von dem Gedanken geprägt zu sein, dass 
den BuT-Leistungsbeziehern/innen durch die Coronavirus-Pandemie Nachteile entstehen und 
diese deshalb über den Notfallfonds kompensiert werden sollten, da im Rahmen des BuT-
Paketes derzeit keine Förderung stattfindet. Zur Einordnung sei darauf hingewiesen, dass das 
BuT-Paket nur die Finanzierung bestehender BuT-Bedarfe sicherstellt. Das BuT-Paket ist nicht 
dazu da z. B. Teilhabeaktivitäten seitens der Rhein-Kreis-Neuss vorzuhalten. Wenn derartige 
Teilhabemöglichkeiten nicht angeboten werden, so trifft dies alle Kinder und Jugendliche und 
nicht nur BuT-Leistungsbezieherinnen und Leistungsbezieher, insofern ist dies keine 
Problemstellung der Finanzierung. Auf einzelne Aspekte des BuT-Paketes wird daher wie folgt 
eingegangen: 
 
 
Kein konkreter zusätzlicher Bedarf bezogen auf öffentliche Einrichtungen, 
Sportvereine, mehrtägige Klassenfahrten, eintägige Ausflüge oder bzgl. der 
Schülerbeförderung 
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Vor dem Hintergrund, dass öffentliche Einrichtungen und Sportvereine aufgrund der 
Coronavirus-Krise derzeit für niemanden zugänglich sind, ist es unmöglich, auch dem in dem 
Antrag benannten Personenkreis diese Angebote zur Verfügung zu stellen. Dem könnte auch 
durch ein Notfallfonds nicht abgeholfen werden. Dies gilt auch für Klassenfahrten oder 
eintägige Ausflüge. Wurden diese zum jetzigen Zeitpunkt dennoch z. B. von den Schulen 
geplant und entstehen den Betroffenen durch Absagen hierdurch Aufwendungen, so werden 
diese Bedarfe weiterhin wie gewohnt über das BuT-Paket abgewickelt. Auch bei der 
Übernahme der Kosten für die Schülerbeförderung entstehen den Leistungsbezieherinnen und  
Leistungsbeziehern keine finanziellen Nachteile. 
 
Sofern im Antrag aufgeführt wird, dass Mädchen und Jungen zwar grundsätzlich Anspruch auf 
Zusatzleistungen durch das BuT-Paket haben, aber durch die Schließungen von öffentlichen 
Einrichtungen und Sportvereinen diese Kinder keinen Zugang mehr zu dem BuT-
Bundesprogramm bekommen, so ist diese Feststellung unzutreffend. 
 
Zwar wäre der Zugang zu einer geschlossenen Sporteinrichtung tatsächlich versperrt (wie für 
alle anderen Betroffenen auch), insbesondere vor dem Hintergrund der Teilhabe-Bedarfe muss 
aber darauf hingewiesen werden, dass Teilhabe-Leistungen auch trotz der Corona-Pandemie 
weiterhin in Anspruch genommen werden können. Insofern ist der Zugang zu dem BuT-Paket 
auch weiterhin gegeben. So kann das Teilhabe-Budget (15 Euro monatlich) auch für weitere 
Aufwendungen ausgegeben werden, die in Zusammenhang mit gemeinschaftlichen 
Teilhabeaktivitäten in Verbindung stehen. Dies betrifft beispielhaft die Anschaffung von 
Musikinstrumenten oder auch Sportbekleidung (z. B. Fußballschuhe). Da das Teilhabebudget 
sowohl angespart als auch im Voraus ausgegeben werden kann, ist auch nicht ausgeschlossen, 
dass das BuT-Teilhabe-Budget für den aktuellen Bewilligungszeitraum bereits voll 
ausgeschöpft wurde (z. B. für die Entrichtung eines Jahresbeitrags eines Sportvereins) und 
ohnehin keine Ansprüche mehr geltend gemacht werden können. 
 
 
Mittagsverpflegung 
Die gesetzliche Regelung zur Übernahme der mit der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung 
entstehenden Aufwendungen zielt darauf ab, eine drohende Exklusion von bedürftigen Kindern 
und Jugendlichen zu vermeiden. Diese sozialintegrative Funktion kann derzeit aufgrund der 
überwiegend immer noch vorhandenen Schließungen von Schulen und Kindertagesstätten 
zwar nicht erfüllt werden, dennoch hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 
mit Schreiben vom 20.04.2020 die häusliche Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung 
temporär akzeptiert.  
 
Danach können unter bestimmten Voraussetzungen die Mahlzeiten für die Zeit, in der diese 
aufgrund von Schließungen z. B. nicht in der Schulmensa eingenommen werden können, den 
bedürftigen Kindern alternativ nach Hause gebracht und über das BuT-Paket abgewickelt 
werden. Nicht übernahmefähig wären lediglich Kosten für die Anlieferung, sofern diese 
überhaupt in Rechnung gestellt werden würden.  
 
Nach Auffassung des BMAS soll vorübergehend zunächst bis zum 30.06.2020 eine sehr weite 
Auslegung der Fördervoraussetzungen für die BuT-Mittagsverpflegung vorgenommen werden. 
Diesbezüglich befindet sich eine entsprechende Rundverfügung des Rhein-Kreis Neuss zur 
entsprechenden Umsetzung in der internen Abstimmung. Sofern im Antrag aufgeführt wird, 
dass es keinen Ersatz für die weggefallene Gemeinschaftsverpflegung in Schulen oder 
Kindergärten geben würde, so tragen die temporären BuT-Auslegungshinweise des BMAS 
diesem Umstand Rechnung. 
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Zwischenzeitlich wurde der Kreisverwaltung ein Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung der 
Funktionsfähigkeit der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit während der COVID 19-Epidemie 
sowie zur Änderung weiterer Gesetze (COVID-19 ArbGG/SGG-AnpassungsG) der 
Koalitionsfraktionen bekannt (Stand: 24.04.2020). Danach soll eine Übergangsregelung im 
o. g. Sinne eine Leistungsgewährung kraft Gesetzes nach § 28 Abs. 6 SGB II bzw. § 34 Abs. 6 
SGB XII sicherstellen. 
 
Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass Aufwendungen für Nahrungsmittel im Regelbedarf 
enthalten sind, so dass an dieser Stelle durch das BMAS bzw. dem Bundesgesetzgeber eine 
zeitweise Überkompensation dieser Bedarfe eingeführt wird. Da nicht alle bedürftigen 
Schülerinnen und Schüler vor der Coronavirus-Krise an einer gemeinschaftlichen 
Mittagsverpflegung in ihren Schulen teilnehmen konnten (z. B. weil die Mittagverpflegung vor 
Ort nicht angeboten wurde oder weil kein Ganztagsbetreuungsplatz belegt wurde) und auch 
deren Mittagsverpflegung in häuslicher Umgebung weiterhin aus dem Regelbedarf finanziert 
werden muss, stellt die vom Gesetzgeber anvisierte Gesetzeslösung mithin eine 
Schlechterstellung dieser Personen zu den BuT-Bezieherinnen- und Beziehern dar. Diese 
Besserstellung der BuT-Bezieherinnen- und Beziehern erscheint vor dem Hintergrund des 
Art. 3 GG bedenklich.  
 
Nach einer aktuellen Auswertung des Monats Dezember 2019 waren im Jobcenter Rhein-Kreis 
Neuss 5.071 Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 15 Jahren im Leistungsbezug. Davon 
haben 2.036 Kinder und Jugendliche im Monat Dezember 2019 BuT-Leistungen für die 
Mittagsverpflegung erhalten. Die Schlechterstellung würde demnach alleine im SGB II-Bereich 
rund 60 % der schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen zwischen 6 und 15 Jahren betreffen. 
 
 
Lernförderung 
Im Antrag wird aufgeführt, dass es keinen Ersatz für Schulaufgabenhilfen geben würde. 
Tatsächlich wird die Übernahme der mit der Lernförderung entstehenden Aufwendungen im 
Rhein-Kreis Neuss im derzeit möglichen Rahmen seit Mitte März 2020 insoweit sichergestellt, 
dass auch Online-Angebote der entsprechenden Leistungsanbieter akzeptiert werden. Das 
nordrheinwestfälische Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS NRW) hat die 
Anerkennung von Online-Lernförderung Anfang April 2020 anerkannt und mit seinem 
Schreiben vom 27.04.2020 allen kreisfreien Städten und Kreisen bestätigt. Die Anerkennung 
von Online-Lernförderung wird seitens des MAGS NRW vorübergehend bis zum 
Schuljahresende 2019/2020 ermöglicht. 
 
In der Praxis melden die Nachhilfeanbieter die Schülerinnen und Schüler zum Online-Verfahren 
an. Die BuT-Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter nehmen in Einzelfällen Kontakt 
mit den betroffenen Eltern bzw. Schülerinnen und Schülern auf, um diese unter anderem auch 
bei der Inanspruchnahme des Online-Angebotes zu unterstützen. Nach Wahrnehmung der 
BuT-Koordinatorin der Kreisverwaltung wird dieses Angebot des Rhein-Kreises Neuss in 
Zusammenarbeit mit den BuT-Schulsozialarbeiterninnen und Schulsozialarbeitern rege in 
Anspruch genommen; eine steigende Nachfrage wird zudem registriert.  
 
Auch hier befindet sich eine entsprechende Rundverfügung der Kreisverwaltung zur 
entsprechenden Umsetzung in der internen Abstimmung. 
 
 
Digitales Lernmaterial 
Im Antrag wird aufgeführt, dass viele Kinder keinen Zugang zu digitalen Geräten haben. Home-
Schoolings erfolgt jedoch nicht ausschließlich onlinebasiert. So werden insbesondere in den 
Grundschulen in den einzelnen Fächern von den Lehrerinnen und Lehrern zusätzliche 
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Arbeitsblätter ausgeteilt, die Schülerinnen und Schüler zu Hause bearbeiten müssen. Auch 
erfolgt die Abarbeitung der Schulbücher, die im Zuge des Lehrplans zu Schulbeginn 
angeschafft wurden. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass durch die unter dem 
vorgenannten Punkt „Lernförderung“ dargestellte Verfahrensweise hinsichtlich des Einsatzes 
der BuT-Schulsozialarbeiterinnen Schulsozialarbeiter sichergestellt wird, dass sie den 
betroffenen Familien auch in Fragen des Home-Schoolings beratend zur Seite stehen. 
 
Die Bundesregierung beabsichtigt zudem hinsichtlich der Erledigung schulischer Aufgaben in 
digitaler Form weitere Unterstützung zu leisten. Nach dem Ergebnis des Koalitionsausschusses 
vom 22.04.2020 ist der Bund bereit, die Schulen durch ein Sofortausstattungsprogramm in die 
Lage zu versetzen, bedürftigen Schülerinnen und Schülern einen Zuschuss von jeweils 150 
Euro für die Anschaffung entsprechender Geräte für den digitalen Unterricht zu gewähren. 
Darüber hinaus soll durch den Bund die Ausstattung der Schulen gefördert werden, die für die 
Erstellung professioneller online-Lehrangebote erforderlich ist. 
 
Die Umsetzung des Sofortausstattungsprogramms ist derzeit offen und bis auf die Kreisschulen 
in der finalen Erbringung durch die Kreisverwaltung auch nicht beeinflussbar. Insofern wäre 
die spätere Verrechnung von Leistungen Dritter, die der Notfallfonds berücksichtigen soll, 
schwerlich umzusetzen. Es ist zum einen offen, wem der Bund die Mittel zur Verfügung stellt 
und zum anderen hätte dieser die Leistungen des Notfallfonds aufgrund gedeckten Bedarfes 
als anspruchsverneinend zu werten. Zudem kann auch nicht sichergestellt werden, dass die 
förderberechtigten Personenkreise des beantragten Notfallfonds und des 
Bundessofortausstattungsprogramms deckungsgleich ausfallen. 
 
Inwieweit durch die Förderung des Bundes hinsichtlich der Ausstattung der Schulen für die 
Erstellung professioneller online-Lehrangebote auch eine evtl. Zurverfügungstellung der 
Endgeräte an die betroffenen Schülerinnen und Schüler auf Leasingbasis ermöglicht wird, 
bleibt zudem abzuwarten.  
 
Die Kreisverwaltung hat mit Schreiben vom 28.04.2020 die Schuldezernentinnen und 
Schuldezernenten im Rhein-Kreis Neuss angeschrieben und um Mitteilung gebeten, in welchem 
Umfang u. a. im Zuge des „DigitalPakts Schule“ Schülerinnen und Schüler mit digitalen 
Endgeräten bereits ausgestattet wurden. Aussagekräftige und für die Kreislandschaft 
repräsentative Antworten liegen noch nicht vor. 
 
Für die Anschaffung von Neugeräten erscheinen nach erster Einschätzung die anvisierten 150 
Euro des o. g. Sofortausstattungsprogramms je nach Ausstattungswunsch zwar als 
unzureichend, in der Anschaffung von für den Zweck erforderlichen Gebrauchtgeräten jedoch 
als auskömmlich. 
 
 
Finanzielle Belastung der Haushalte in der Coronavirus-Krise 
Bezogen auf die durch die Coronavirus-Pandemie verursachten finanziellen Probleme in den 
Haushalten der betroffenen Kinder und Jugendlichen, wird auf die bereits zur Verfügung 
stehenden Leistungssysteme verwiesen sowie auf den derzeit erleichterten Zugang zu den 
Sozialleistungen (z. B. teilweise Aussetzung der Vermögensprüfung), welcher übergangsweise 
durch das Sozialschutzpaket gewährleistet wird. 
 
 
 
Einsatz beim LKT NRW für weitere zusätzliche Sofortleistungen des Bundes 
Gegebenenfalls mag die antragstellende Kreistagsfraktion in der Sitzung des Kreisausschusses 
ihr Anliegen dahingehend konkretisieren, welche Sofortleistungen den Kommunen zur 
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Verfügung gestellt werden sollen, um damit welche ungedeckten Bedarfe außerhalb des BuT-
Paketes anderer bedürftiger Personen, die Leistungen nach dem SGB II und SGB XII beziehen, 
zu finanzieren. 

 
 
 
Anlagen: 

2020-04-20_BMAS zu BuT-Mittag zu Hause in der Corona-Zeit 
Grüne Antrag KreisAS Notfallfonds 





Bundesministerium
^v für Arbeit und Soziales

Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 11017 Berlin

Für das SGB II zuständige
Landesministerien

Deutscher Landkreistag
Deutscher Städtetag
Deutscher Städte- und Gemeindebund

Bundesagentur für Arbeit

nur erE-Mail

Vanessa Ahuja

Ministerialdirektorin

Leiterin der Abteilung
Arbeitsmarktpolitik. Ausländerbeschäftigung,
Arbeitslosenversicherung, Grundsicherung
für Arbeitsuchende

Wilhelmstraße 49, 10117 Berlin
Postanschrift: 11017 Berlin

Tel. +493018527-6670
Fax +493018527-5243

vanessa. ahuja@bmas. bund. de

Berlin, 20. April 2020

llcS-29515

Umsetzung der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 Absatz 6 SGB II

Sehr geehrte Damen und Herren,

in den vergangenen Tagen erreichen mich verschiedene Vorschläge und Planungen von

Kommunen zum Angebot des Schulmittagessens und dessen Tragung aus dem Bildungs-

paket nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch. Für die Zeit, in der regulärer Unterricht

an der betreffenden Schule infolge entsprechender Regelungen der Bildungsverwaltung

wegen der Pandemie-Situation nicht stattfindet, sehen die Planungen vor, die Mahlzeit zu

den bedürftigen Kindern nach Hause bringen.

Diesen Planungen soll entsprochen werden mit der Folge, dass die Kosten für das Mittag-

essen aus dem Bildungspaket zu übernehmen sind. Insoweit kann der Erbringungsweg

vorübergehend angepasst werden. Im Rahmen Ihrer Verantwortung für die Umsetzung
der Regelung des § 28 Absatz 6 SGB II halte ich es daher für vertretbar, wenn Schulmit-

tagessen vorübergehend dezentral angeboten wird. Das bedeutet: wenn das Schulmittag-

essen aufgrund von Schließungen nicht in der Schulmensa abgegeben werden kann, eine

Anlieferung zu den betroffenen Familien möglich ist.
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tenrahmen einzuhalten. Eine Nutzung der bestehenden Anbieterstrukturen und der beste-

henden Lieferverträge böte zudem den Vorteil, dass Umstellungsaufwand gering gehalten
werden kann.

Angesichts der Auswirkungen der Corona-Pandemie bei Kindern und Jugendlichen bis

zur Vollendung des 18. Lebensjahrs, die bis zur Schließung ihrer Kindertagesstätte, Kin-

dertagespflege oder Schule Mittagessen erhalten haben, ist vorübergehend bis zunächst

zum 30. Juni 2020 eine sehr weite Auslegung der Fördervoraussetzungen des § 28 Ab-

satz 6 SGB II angezeigt. Allerdings möchte ich betonen, dass auch bei einer dergestalt

weiten Auslegung der Aufwand für die dezentrale Anlieferung nicht umfasst ist.

Ich gehe davon aus, dass dies eine Grundlage ist, die Leistungen in der dargestellten

Form zu erbringen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

(^ö^/^^
Vanessa Ahuja
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Sehr geehrter Herr Petrauschke, 

 

zur Sitzung des Kreisausschusses am 06. Mai 2020 stellt die Kreistagsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN folgenden Antrag zur Tagesordnung. 

 

Beschlussvorschlag:  

 

1. Der Kreisausschuss beschließt, einen Notfallfonds für besonders bedürftige Personen - 

insbesondere für von Armut betroffene Kinder und Jugendliche (BuT-Leistungsbezieher*innen) 

- einzurichten. Der Hilfsfonds besteht solange, bis der Bund diese Leistungen direkt auszahlt. 

 

2. Der Landrat wird beauftragt, sich im Rahmen seiner Funktion im Landkreistag dafür 

einzusetzen, dass der Bund zusätzliche Sofortleistungen den Kommunen zur Verfügung stellt, 

damit auch andere bedürftige Personen, die SGB II/SGB XII beziehen, zusätzlich unterstützt 

werden. 

 

Begründung: 

 

Mittlerweile ist öffentlich bekannt geworden, dass auch SGB-Leistungsbeziehende unter der Corona-

Pandemie besonderen Belastungen ausgesetzt sind. Insbesondere Familien mit Kindern kommen 

schnell in finanzielle Notlagen, die sie ohne zusätzliche Hilfen kaum überwinden können. 

Armutsbetroffene Mädchen* und Jungen haben zwar grundsätzlich Anspruch auf Zusatzleistungen 

durch das BuT, aber durch die Schließungen von öffentlichen Einrichtungen und Sportvereinen 

bekommen Kinder keinen Zugang mehr zu diesem Bundesprogramm. Zum Beispiel gibt es keinen 

 

An den Vorsitzenden des 

Kreisausschusses im Rhein-Kreis Neuss 

Herrn Landrat 

Hans-Jürgen Petrauschke  

landrat@rhein-kreis-neuss.de 

Neuss, den 22.04.2020 
 

 



Ersatz für die weggefallene Gemeinschaftsverpflegung in Schulen oder Kindergärten oder für 

Schulaufgabenhilfen, zumal viele dieser Kinder keinen Zugang zu digitalen Geräten haben. 

 

In schwierigen Situationen bedarf es auch für diese Zielgruppe schnelle und unbürokratische Hilfen, 

ohne langen und komplizierten Rechtsweg. Der Hilfeantrag sollte auch mit einem Abtretungsanspruch 

verbunden werden, um spätere Zahlungen von Dritten verrechnen zu können. 

 

Die Verwaltung wird gebeten eine einfache Verwaltungsrichtlinie für den Fonds zu entwickeln. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Erhard Demmer      gez. Manfred Haag    gez. Angela Stein-Ulrich 

Fraktionsvorsitzender  Kreistagsabgeordneter  Kreistagsabgeordnete 

 

 

 

       

 

 

 
 

per E-Mail an: Kreistagsbüro und Fraktionsgeschäftsstellen im Rhein-Kreis Neuss 
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Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Kreisausschuss 06.05.2020 öffentlich 

 
Tagesordnungspunkt:   
 

Resolution der SPD Kreistagsfraktion vom 04.05.2020 zum Thema: 
„Kommunale Handlungs-fähigkeit erhalten – Kommunen und kommunale 
Unternehmen unter den Rettungsschirm„ 
 
 
 
 
 
Anlagen: 

SPD Resolution Rettungsschirm Kommunen 
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An den Landrat  
des Rhein-Kreises Neuss 
Herrn Hans-Jürgen Petrauschke 
 
Kreisverwaltung 
41460 Neuss 
 
 
 
 
 
                               4. Mai 2020 
 
 
Sitzung des Kreisausschusses am 6. Mai 2020:  

Resolution: Kommunale Handlungsfähigkeit erhalten – Kommunen 
und kommunale Unternehmen unter den Rettungsschirm  
 
Sehr geehrter Herr Landrat Petrauschke, 
 
die Corona-Pandemie, ihre Bekämpfung und die Folgen werden zuallererst in den Kommunen 
relevant. Diese sind – wie in vielen Bereichen – im Gesundheitsschutz das Fundament und 
die Stützen unseres Landes und stehen nun vor großen Herausforderungen. 
 
Die Kommunen in NRW haben in den vergangenen Jahren große Anstrengungen 
unternommen – teilweise mit Hilfe des Stärkungspaktes Stadtfinanzen – um ihre Haushalte 
auszugleichen und ihre hohen Kassenkredite abzubauen. Unterstützt wurden sie durch eine 
gute Konjunkturlage und hohe Steuereinnahmen. Das dürfte sich dramatisch ändern. 
 
Angesichts der nunmehr zurecht erleichterten Möglichkeit Vorauszahlungen auf die 
Gewerbesteuer zu stunden, von der viele Unternehmen Gebrauch machen müssen, ist zu 
befürchten, dass Kommunalhaushalte nicht nur im Rhein-Kreis Neuss, sondern 
flächendeckend im Land unter Druck geraten. Dass die Städte und Gemeinden weiterhin über 
70 Prozent der Kosten für die Geflüchtetenversorgung tragen müssen und es keine Lösung 
für die drängende Altschuldenproblematik gibt, erschwert die Lage von vornherein. 
 
Angesicht der eingebrochenen Nachfrage in vielen Wirtschaftsbereichen ist von nachhaltig 
sinkenden Steuereinnahmen auszugehen. Die Einkommensteueranteile, die Anteile an der 
Umsatzsteuer und insbesondere die Gewerbesteuer werden deutlich sinken, was 
insbesondere die Kommunen treffen wird. Zudem werden sie über den kommunalen 
Finanzausgleich mittelbar durch wegbrechende Steuereinnahmen geschädigt. Sinkt das 
Steueraufkommen insgesamt, sinkt auch die Summe der Verbundsteuern, an denen die 
Kommunen über das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) mit 23 Prozent beteiligt werden. 
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Gleichzeitig werden sich die Städte und Gemeinden steigenden Kosten ausgesetzt sehen, 
auf deren Höhe sie keinerlei Einfluss haben – vor allem in den Bereichen Gesundheit und 
Soziales. Kommunale Einrichtungen wie Schwimmbäder, Bibliotheken oder Museen können 
derzeit keinerlei Deckungsbeitrag zu den weiterlaufenden Kosten erwirtschaften. 
 
Der Landtag hat in seltener fraktionsübergreifender Einmütigkeit am 24. März 2020 einen 
Nachtragshaushalt und einen Rettungsschirm („Sondervermögen zur Finanzierung aller 
direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise“) beschlossen, mit dessen 
Hilfe 25 Milliarden Euro zur Abfederung der Corona-Folgen eingesetzt werden sollen.  
 
Das Land will das Sondervermögen auch nutzen, um eigene Steuermindereinnahmen 
auszugleichen. Die Kommunen brauchen eine gleichgeartete Möglichkeit, um sich ihre 
finanziellen Möglichkeiten zu erhalten. Denn genau diese, die jetzt verlorenzugehen drohen, 
werden zur Überwindung der Krise dringender denn je benötigt. Unsere Städte und 
Gemeinden stellen den größten öffentlichen Auftraggeber in NRW dar und tragen in 
erheblichem Maße zur wirtschaftlichen Nachfrage bei heimischen Unternehmen bei. Dies zu 
erhalten, bedeutet zugleich, einen positiven wirtschaftlichen Impuls setzen zu können.  
 
Gerade jetzt sind auch die Kommunen gefordert, mit gezielten Maßnahmen den von der Krise 
existenziell betroffenen Menschen, Unternehmen und Selbständigen, insbesondere im für 
unsere Innenstädte und Stadtteilzentren strukturell bedeutsamen Einzelhandel und der 
Gastronomie, aber auch z.B. den Kulturschaffenden und Vereinen, zu helfen. Wenn dies nicht 
gelingt, werden sich unsere örtliche Gesellschaft, unser Wirtschaftsleben vor Ort und unsere 
Innenstädte und Stadtteilzentren in dramatischer Weise negativ verändern.   
 
Die Kommunen brauchen eine echte Förderung und nicht nur haushaltsrechtliche 
Erleichterungen oder weitere Schulden, die den übergroßen Schuldenberg weiter erhöhen. 
 
Konkret fordert der Kreistag des Rhein-Kreises Neuss die Landesregierung auf,  

 Mittel aus dem Sondervermögen zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen 
der Bewältigung der Corona-Krise zur Kompensation kommunaler Steuerausfälle zur 
Verfügung zu stellen, 

 kommunale Unternehmen in den Rettungsschirm des Landes einzubeziehen, 
 in den Kommunen zusätzlich benötigte Liquidität sicherzustellen und in diesem 

Zusammenhang auch die Altschuldenfrage zu klären. 
 
In dieser schweren Zeit kommt es auf alle politischen Kräfte aller staatlichen Ebenen an, um 
den Wohlstand, den Fortschritt und den sozialen Frieden im Land zu wahren und zu mehren. 
Die Corona-Krise darf nicht zur Verschärfung der gesellschaftlichen Folgen ungleicher 
Lebensverhältnisse in den Kommunen beitragen und somit zur weiteren Spaltung unserer 
Gesellschaft sowie der kommunalen Familie führen. 
 
Mit freundlichen Grüßen

Rainer Thiel, Vorsitzender
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Tischvorlage 
Sitzungsvorlage-Nr. 68/3906/XVI/2020 

 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Kreisausschuss 06.05.2020 öffentlich 

 
Tagesordnungspunkt:   
 

Anfrage der Kreistagsfraktion BÜNDNIS90/Die GRÜNEN vom 29.04.2020: 
"Anfrage zu Grundwasserschutz bei Gülleausbringung" 
 

Sachverhalt: 

Mit Schreiben vom 29.04.2020 hat die Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die 
„Anfrage zu Grundwasserschutz bei Gülleausbringung“ gestellt. 
 
Vorbemerkungen:  
 
Die Überwachung der ordnungsgemäßen Ausbringung landwirtschaftlicher Düngemittel und 
der Einhaltung der düngerechtlichen Regelungen liegt in Nordrhein-Westfalen in der 
Zuständigkeit des Direktors der Landwirtschaftskammer - als Landesbeauftragter.   
 
 
Am 31.03.2020 ist die Verordnung zur Änderung der Landesdüngeverordnung vom 
24.03.2020 und am 01.05.2020 sind wesentliche Regelungen der Verordnung zur Änderung 
der Düngeverordnung und anderer Vorschriften des Bundes (DüVÄndV 2020) vom 
28.04.2020 in Kraft getreten. Die zusätzlichen Verpflichtungen in den besonders nitrat- und 
phosphatbelasteten (roten) Gebieten gelten ab dem 01. Januar 2021. Darunter fällt zum 
Beispiel eine Reduzierung der Düngung um 20%.  
 
Die aufgeworfenen Fragen werden wie folgt beantwortet: 

1. Wie wird im Rhein-Kreis Neuss der Dünge- und konkret der Güllebedarf für 
die einzelnen Flächen ermittelt und nachgewiesen (differenziert nach 
kreiseigenen, öffentlichen und privaten Flächen)? 
 
Grundlage der Düngeplanung ist die Ermittlung des Dünge-/Güllebedarfs durch den 
landwirtschaftlichen Betrieb, und zwar auf der Grundlage von § 4 DüV. Die 
Düngemengen werden aufgrund einer schlaggenauen Aufzeichnungspflicht der 
tatsächlich ausgebrachten Düngemengen erfasst. 
Für die Überwachung zuständig ist der Direktor der Landwirtschaftskammer NRW.  
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2. Ist der Schutz des Grundwassers in jedem Fall der Düngeausbringung 
gewährleistet? 
 
Trotz Intensivierung der Überwachungsmaßnahmen konnten die Vorgaben der EU-
Nitratrichtlinie, nach der je Liter Grundwasser nicht mehr als 50 mg Nitrat auftreten 
dürfen, nicht überall eingehalten werden. Aus diesem Grunde war eine Verschärfung 
des  Düngerechts sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene erforderlich. 

3. Wie wird die Gülleausbringung und insbesondere auch die Ausbringung der 
Import-Gülle – jenseits des Verweises auf Gesetzes- und 
Kontrollzuständigkeiten der Landesebene  - im Rhein-Kreis Neuss 
gewährleistet? 
 
Die Verbringungen von organischen Nährstoffen aus dem Ausland in 
landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland und zwischen den landwirtschaftlichen 
Betrieben innerhalb von Deutschland wird durch ein Lieferscheinverfahren und ein 
digitales Meldeverfahren dokumentiert. Die Kontrolle hierüber liegt ebenfalls bei der 
Landwirtschaftskammer NRW. In Absprache zwischen dem Bundesland NRW und den 
Niederlanden kann das Land NRW, hier die Stabsstelle 04 der Landwirtschaftskammer 
NRW (Kontrolle der düngerechtlichen Vorschriften beim Direktor der 
Landwirtschaftskammer als Landesbeauftragter), zusätzlich das digitale Dossier der 
Niederlande einsehen, in dem alle Güllelieferungen etc. aus den Niederlanden nach 
NRW aufgezeigt sind. Per GPS gekennzeichnete Abladepositionen für die 
angelieferten Dünger werden der Landwirtschaftskammer übermittelt, die so  
betriebsspezifisch die  angelieferten Nährstoffmengen kontrollieren kann. 
 

4. Ist die Kontrolle auch am Wochenende gewährleistet?  
 
Die Landwirtschaftskammer hat keinen „Wochenenddienst“. Für den Fall, dass 
Auffälligkeiten oder gar Havarien im Zusammenhang mit der Ausbringung von 
Düngemitteln eintreten, wird der Bereitschaftsdienst der unteren Wasserbehörde des 
Rhein-Kreises Neuss tätig. 
 
 
Anlage: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Anfrage Grundwasserschutz Gülleausbringung 

 
 
 
 
 
Anlagen: 

20200506 Anfrage KreisAS Gülleausbringung 
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Sehr geehrter Herr Petrauschke, 

 

in jüngster Zeit – insbesondere Ende März/Anfang April 2020 - mehren sich die Beschwerden über 

extreme Dünge bedingte Geruchsbelastungen. Zudem werden die Gülleimporte aus den Niederlanden 

seitens diverser Mitbürger*innen kritisiert und die Notwendigkeit der als übermäßig empfundenen 

Gülleausbringung bezweifelt und die Zulässigkeit der Ausbringung angesichts der faktischen 

Niederschlagsfreiheit hinterfragt. Die Kritik an der Kontrolle Gülleausbringung auf (privaten) 

landwirtschaftlichen Flächen des Rhein-Kreises Neuss wird auch mit der Sorge um die aktuelle und 

zukünftige Qualität des Grundwassers in Verbindung gebracht. Sie geschieht in einer Zeit, in der 

Deutschland wegen der hohen Nitratbelastung von Flächen und Grundwasser von der EU gerügt wird. 

Auch nach einer erneuten Novellierung der DüngeVO kommt die Diskussion nicht zur Ruhe. Teile der 

Landwirtschaft drohen bereits jetzt ihrerseits mit weiteren Protestaktionen sollte die DüngeVO, so 

wie sie nun bei der EU-Kommission vorgelegt wurde, Bestand haben. 

Wir bitten Sie daher um die Beantwortung folgender Fragen zur nächsten Kreisausschusssitzung am 

06. Mai 2020:  

 

1. Wie wird im Rhein-Kreis Neuss der Dünge- und konkret der Güllebedarf für die einzelnen 

Flächen ermittelt und nachgewiesen (differenziert nach kreiseigenen, öffentlichen und 

privaten Flächen)? 

2. Ist der Schutz des Grundwassers in jedem Fall der Düngeausbringung gewährleistet? 

3. Wie wird die Gülleausbringung und insbesondere auch die Ausbringung der Import-Gülle – 

jenseits des Verweises auf Gesetzes- und Kontrollzuständigkeiten der Landesebene – im 

Rhein-Kreis Neuss gewährleistet?  

4. Ist die Kontrolle auch am Wochenende gewährleistet? 

 

 

 

An den Vorsitzenden des 

Kreisausschusses im Rhein-Kreis Neuss 

Herrn Landrat 

Hans-Jürgen Petrauschke  

landrat@rhein-kreis-neuss.de 

Neuss, den 29.04.2020 
Hans Christian Markert/Jenny Olpen 

 



Wir bedanken uns im Voraus und verbleiben 

mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

    

Erhard Demmer     Hans Christian Markert 

Fraktionsvorsitzender     Kreistagsabgeordneter  
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Tischvorlage 
Sitzungsvorlage-Nr. 010/3907/XVI/2020 

 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Kreisausschuss 06.05.2020 öffentlich 

 
Tagesordnungspunkt:   
 

Anfrage der SPD Kreistagsfraktion vom 05.05.2020 zum Thema 
"Wöchnerinnen im Rhein-Kreis Neuss" 
 

Sachverhalt: 

Eine aktuelle Abfrage bei den geburtshilflichen Abteilungen der Kliniken im Rhein-Kreis Neuss 
erbrachte keine Versorgungsengpässe oder klinische Notwendigkeit vorzeitiger Entlassungen. 
Insofern geht die SPD von einer unzutreffenden Ausgangslage aus.  
 
1. Vorstellbar ist, dass der Rhein-Kreis Neuss die Kosten für die Einrichtung einer Hotline für 
Wöchnerinnen sowie Werbemaßnahmen zur Förderung des Bekanntheitsgrades dieser 
Rufbereitschaft fördert. Letztere soll montags bis samstags von 10-12 Uhr betrieben werden. 
Die Aktivierung der Hotline erfolgt durch die Vorsitzende der Hebammen im Kreisgebiet Frau 
Annette Reimers.    
 
2. Der Rhein-Kreis Neuss stellt im Bedarfsfall Schutzausrüstung für eine Task-Force zur 
Verfügung. Als Task-Force fungieren freiwillige Hebammen, die notwendige dringende 
Hausbesuche in den jeweiligen Kommunen durchführen. Für diese Fachkräfte wurde bereits 
ein Leitfaden entwickelt. Ein Hausbesuch, der keinen Aufschub zulässt, lässt sich mit 38 € 
brutto gemäß Hebammengebührenordnung NRW abrechnen. Der Kostenschuldner ist die 
Krankenkasse der jeweiligen Mutter.  
 
 
 
 
 
Anlagen: 

SPD Anfrage Wöchnerinnen 
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An den Landrat  
des Rhein-Kreises Neuss 
Herrn Hans-Jürgen Petrauschke 
 
Kreisverwaltung 
41460 Neuss 
 
 
 
 
 
                               5. Mai 2020 
 
Sitzung des Kreisausschusses am 6. Mai 2020 

Anfrage: Wöchnerinnen im Rhein-Kreis Neuss  
 
Sehr geehrter Herr Landrat Petrauschke, 
 
Ende März hat die SPD-Kreistagsfraktion im Rhein-Kreis Neuss die Versorgung der 
Wöchnerinnen thematisiert. Zum damaligen Zeitpunkt merkten wir an:  
 
„Die Versorgung von Wöchnerinnen ist derzeit nicht gewährleistet. Die Situation wird sich 
zuspitzen, da die Krankenhäuser Wöchnerinnen zeitiger aus dem stationären Bereich 
entlassen werden, um Krankenhauskapazitäten vorzuhalten.“ 
 
Wir regten seinerzeit zwei Maßnahmen an: 
 

1. Die Einrichtung einer separaten Hotline für Wöchnerinnen für zwei Stunden am Tag 
an sechs Tagen in der Woche (Mo. bis Sa.) zur telefonischen Erstberatung. 

2. Einsatz einer Hebammen Task-Force zur Versorgung von Wöchnerinnen im 
häuslichen Bereich. 

 
Dazu sollte die Task-Force mit Schutzausrüstung versorgt werden. Auch wurde unsererseits 
die Sicherstellung einer gesonderten Vergütung des Einsatzes und auch ein 
„Gefahrenzuschlag“ mit Mitteln aus dem Kreishaushalt vorgeschlagen. 
 
Wir bitten die Kreisverwaltung um Bericht darüber, welche Maßnahmen im Hinblick auf die 
durch die SPD geschilderte Situation von Wöchnerinnen im Rhein-Kreis Neuss ergriffen 
wurden und wie sich die derzeitige Lage gestaltet. 
 
Mit freundlichen Grüßen

- Vorsitzender -      - Vors. SPD-Fraktion Dormagen -

SPD-Kreistagsfraktion 
Fraktionsgeschäftsstelle 

 
Willy-Brandt-Haus 
Platz der Republik 11 
41515 Grevenbroich 

 
Tel: 02181 / 2250 20 
Fax: 02181 / 2250 40 

Mobil: 0173 / 7674919 
Mail: kreistagsfraktion@ 

spd-kreis-neuss.de
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Tischvorlage 
Sitzungsvorlage-Nr. 010/3911/XVI/2020 

 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Kreisausschuss 06.05.2020 öffentlich 

 
Tagesordnungspunkt:   
 

Anfrage der SPD Kreistagsfraktion vom 05.05.2020 zum Thema "Konzepte 
des Rhein-Kreises Neuss in der Corona-Krise" 
 

Sachverhalt: 

zu Frage 1 
Gibt es ein Konzept des Kreises, Infektionsrisiken bei Lockerungen der Anti-Corona- 
Maßnahmen so gering wie möglich zu halten, um erreichte Erfolge nicht zu gefährden? 
 
Die größte Bedeutung kommt der Umsetzung der Empfehlungen des RKI zu. Auch nach der 
Lockerung von Kontaktbeschränkungen ist es entscheidend weiterhin Abstände einzuhalten, 
die gegenseitige Ansteckung durch Alltagsmasken zu reduzieren, Husten und Niesetikette 
einzuhalten und sensibel auf mögliche Krankheitssymptome zu reagieren.  
Neben der Ausstattung der Einrichtungen der Kreisverwaltung (Schutzwände, 
Desinfektionsmittel, etc.) ist die Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig.  
Über das Intranet Portal des Kreises können aktualisierte Information von jedem abgerufen 
werden.  
 
Zur Information der Öffentlichkeit wurden zahlreiche Veranstaltungen durchgeführt. Die Live 
Sendung von Kreisdirektor Brügge und ÄLRD Zellerhoff bei News 89.4, oder die 
verschiedenen Anleitungen zum Umgang mit Alltagsmasken seien hier genannt.  
Zusammen mit den stationären Einrichtungen und den niedergelassenen Ärzten wird an 
einer möglichst reibungslosen Zusammenarbeit in der Patientenversorgung gewährleistet. 
Hier seien auch unter Verweis auf die umfassende Tischvorlage die COVID19-Testzentren 
und die Fieberambulanz genannt. So können unnötige Wege und damit verbunden erhöhte 
Ansteckungen vermieden werden.  
 
Wesentlich bleibt weiterhin die Testung auf COVID19 und die konsequente 
Kontaktnachverfolgung einschließlich der konsequenten Absonderung der positiv getesteten 
sowie der Kontaktpersonen 1. Grades in häusliche Quarantäne.  Diese Konsequenz 
gewährleistet zudem, dass Hotspots erkannt werden können und durch 
Umfelduntersuchungen diesen begegnet wird. Ein besonderes liegt dabei auf den 
Senioreneinrichtungen, den Einrichtungen der Eingliederungshilfe und den übrigen in §§ 33, 
36 Infektionsschutzgesetz genannten Einrichtungen u8nd Unterkünften.   
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Wesentlich ist zudem die Überwachung der Einhaltung der Quarantäneanordnungen durch 
die nach § 28 Infektionsschutzgesetz zuständigen örtlichen Ordnungsbehörden, also durch 
die Städte und die Gemeinde.  
 
Essentiell ist die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger, sich an die 
Hygienevorschriften, die Kontaktreduzierung zu halten. Der Rhein-Kreis Neuss sensibilisiert 
hierzu fortwährend  (s. dazu auch zur Frage 3).  
 
 
 
Zu Frage 2:  
Wie kommuniziert der Kreis mit den Kommunalen Entscheidungsträgern und finden die 
Maßnahmen dort auch das Einvernehmen der Beteiligten? 
 
Regelmäßige HVB Konferenzen 
Der Landrat steht in engem Kontakt zu den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern im 
Rhein-Kreis Neuss. Um kurzfristig über neue Erlasse / Entwicklungen/ Vorgehensweisen 
entscheiden zu können, fanden daher vom 16.03.2020 bis  24.04.2020  alle zwei Tage 
Videokonferenzen untereinander statt. Seit dem 24.04.2020 finden solche Konferenzen 1-2-
mal / Woche sowie bei Bedarf kurzfristig statt. Darüber hinaus besteht eine Whatsapp 
Gruppe, in der alle neuen Entwicklungen sofort untereinander kommuniziert werden.   
 
Videokonferenz der Fraktionsvorsitzenden  
Am 06.04.2020, 20.04.2020 und am 04.05.2020 fanden jeweils Videokonferenzen mit den 
Fraktionsvorsitzenden statt, um über die aktuelle Lage zu informieren und sich untereinander 
auszutauschen.   
 
Lageberichte 
In jeder HVB-Konferenz sowie in jeder Fraktionsvorsitzenden Konferenz wurde die aktuelle 
Lage im Rhein-Kreis Neuss im Hinblick auf Corona dargestellt. Darüber hinaus erhalten die 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister jeden Morgen um 05:00 Uhr eine automatische E-
Mail des Kreisgesundheitsamtes, in der die relevanten Kerndaten des Tages dargestellt sind 
(Anzahl Infizierte, Anzahl Genesene, Anzahl häusliche, stationäre Quarantäne etc.).  
 
Dringlichkeitsentscheidungen 
Damit die Verwaltung auch in der Coronakrise handlungsfähig bleibt, wurden wichtige 
Entscheidungen im Wege der äußersten Dringlichkeit gefasst. Insgesamt wurden (neben den 
Beschlüssen des Kreisausschusses und Kreistag) weitere 8 Dringlichkeitsbeschlüsse im 
Zusammenhang mit Corona gefasst, um schnellstmöglich auf Entwicklungen reagieren zu 
können. Die Fraktionsvorsitzenden wurden bei jeder Dringlichkeitsentscheidung um 
Genehmigung gebeten und über das Verfahren informiert.  
 
 
 
 
 
Zu Frage 3 
Gibt es ein Konzept des Kreises, die Öffentlichkeit zu informieren und die Akzeptanz zur 
Einhaltung der Maßnahmen aufrechtzuerhalten und zu erhöhen? 
 
Im Rahmen der Kommunikation in der Corona-Pandemie können eine Akzeptanz der 
Maßnahmen zur Einschränkung der Verbreitung des Coronavirus in der Bevölkerung sowie 
eine positive Grundstimmung zum Befolgen der Handlungsempfehlungen beitragen. Hierzu 
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hat der Kreis ein Crossmediales Medienkonzept erstellt, welches laufend umgesetzt wird. Es 
wird stetig auf notwendige Maßnahmen und Handlungsempfehlungen hingewiesen, für ein 
gemeinsames Weitermachen geworben und insbesondere auch allen Personen gedankt 
werden, die in diesem Bereich unverzichtbare Arbeit leisten.  
 

Pressearbeit 

Im Rahmen der Pressearbeit wird regelmäßig sowohl über die aktuelle Entwicklung, 
notwendige Verhaltensregeln sowie über Angebote des Kreises zur Unterstützung der Bürger 
berichtet. Hiermit soll ein zuverlässiger Überblick über die Lage gegeben und Bürgern die 
weitere Notwendigkeit der Beachtung von Verhaltensregeln vermittelt werden. Insgesamt 
wurden durch die Kreis-Pressestelle im Kontext der Corona-Pandemie seit dem 26. Februar 
bislang 149 Pressemitteilungen veröffentlicht. 
 
Mit dem Lokalradio News 89,4 wurden Live-Sprechstunden durchgeführt und regelmäßig 
Höreranfragen in Statements beantwortet. Mit der Neuss-Grevenbroicher-Zeitung wurden 
themenbezogene Interviews zur Verdeutlichung der Entwicklung und der notwendigen 
Einschränkungen durchgeführt. 
 

Social-Media 

Über die Social-Media Kanäle des Rhein-Kreis Neuss wird ebenfalls intensiv und zeitnah über 
die Situation informiert. Hierbei wird neben regelmäßigen Informationen zum Verlauf der 
Erkrankungszahlen im Kreisgebiet auch intensiv und verständlich über 
Unterstützungsangebote, notwendige Verhaltensregeln und rechtliche Änderungen 
informiert. 
 

 Regelmäßige, positiv formulierte Hinweise auf Verhaltensregeln, verbunden mit der 
Botschaft „Gemeinsam halten wir durch“. Hierzu wurden eigene Grafiken entwickelt, 
die seit dem 7. April regelmäßig auf dem Facebook und Instagram-Kanal des Kreises 
gepostet wurden und an neue Gegebenheiten angepasst wurden. 

 wöchentliche Dankes-Posts für unterschiedliche Berufsgruppen. Bisher berücksichtigt 
wurden Pflegekräfte, Ärzte, Mitarbeiter im Einzelhandel, den öffentlichen 
Verwaltungen, der Logistik und im Handwerk. Am kommenden Sonntag (Muttertag) 
wird allen Müttern gedankt, die oftmals neben der Arbeit im Home-Office auch 
Kinderbetreuung und Vermittlung von schulischen Lerninhalten sicherstellen. Weitere 
Berufsgruppen (z.B. Lehrer, Erzieher) sind in Vorbereitung.  

 Erstellung eines Profilbild-Rahmens auf Facebook unter dem Motto „Wir halten 
zusammen Abstand“ (Umsetzung ist erfolgt am 25. März). Hierzu wurde auch das 
Profilbild der Kreis-Seite am 26. März in diesem Design angepasst. 

 Seit dem 28. März werden immer sonntags Bastel- und Beschäftigungstipps für 
Familien gepostet um dort Anregungen zur Beschäftigung und Ablenkung zu bieten.  

 Umsetzung des jährlichen Fotowettbewerbes unter dem Motto „nutzt Eure 
Spaziergänge an der frischen Luft“. (Gestartet am 29. März, wird regelmäßig 
wiederholt) 
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Anzeigen und Radiospots 

Um für Zuversicht sowie Verständnis für die Maßnahmen in der Bevölkerung zu werben, 
wurde zudem eine crossmediale Anzeigenkampagne entwickelt. Die Anzeigen wurden aus 
dem laufenden Budget der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in folgenden Medien geschaltet: 

- Neuss-Grevenbroicher-Zeitung 
- Stadt-Kurier 
- Erft-Kurier 
- Top-Kurier 
- Schaufenster Dormagen 
- TOP-Magazin 
- Port01 
- Der Neusser 
- Stadtblatt Grevenbroich 
- Korschenbroich IN 
- News 89,4 
- Rhein-Kreis Neuss Nachrichten 

 
Mit den Pressestellen der kreisangehörigen Kommunen findet ein enger und individueller 
Austausch über Presseaktivitäten, insbesondere bei aktuellen Lageentwicklungen, statt. 
 
Was hat der Rhein-Kreis Neuss bisher getan, um die medizinische Infrastruktur im Kreis zu 
stärken? 
 
Zum Spiegelstrich 1: 
 
Steigerung der Anzahl der Intensivbetten (die sind bisher unterdurchschnittlich): Wie haben 
sich die Zahlen in den letzten acht Wochen entwickelt? 
Es wird auf die Anlagen „Beatmungsmöglichkeiten Rhein-Kreis Neuss“ und Übersicht 
Intensivbetten Rhein-Kreis Neuss 
 
 
Zum 2. Spiegelstrich:  
 
Mehr Pflegepersonal: Wie haben sich die Zahlen in den letzten acht Wochen entwickelt? Mit 
welchen Maßnahmen wird Pflegepersonal geworben, z. B. mit Angeboten für preisgünstigen 
Wohnraum 
 

 In der Corona-Krise kann es nicht Ziel sein und war es nicht das Ziel, den medizinischen 
und pflegerischen Sektor „zu stärken und auszubauen“, sondern die vorhandenen 
Strukturen zu schützen. Dies ist ein Kernpunkt der Arbeit des Krisenstabes sowie der 
beteiligten Fachämter der Kreisverwaltung. Dies ist dem Rhein-Kreis Neuss gelungen, 
da es zu keinerlei Ausfällen in der medizinischen und pflegerischen Infrastruktur 
gekommen ist. 
 

 Bei den Pflegeeinrichtungen und den ambulanten Pflegediensten gab es innerhalb der 
letzten acht Wochen keine negativen Auffälligkeiten. Dies gilt insbesondere für die 
unmittelbar betroffenen Einrichtungen.  
 
 

 Durch den Rhein-Kreis Neuss ist ein Ehrenamtler-Online-Portal auch mit dem Ziel 
gebildet worden, freiwillige Helfer auch für den medizinischen und pflegerischen 
Bereich zu gewinnen. Hierauf musste allerdings nicht zurückgegriffen werden, da der 
Bedarf nicht gegeben war (siehe oben). Das Konzept liegt bei. 
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 Für den Betrieb einer kreiseigenen Isolier- und Quarantänestation kann der Rhein-Kreis 

Neuss im Rahmen der Amtshilfe auf Pflegefachpersonal des Medizinischen Dienstes der 
Krankenkassen (MDK) zurückgreifen. Dieses Angebot des MDK besteht noch bis zum 
30.09.2020. Weitere Betreuungskräfte, wie z. B. Betreuungsassistenten und 
Pflegehelfer können über das TZG bezogen werden können.  
 

 Im Zuge der Planungen des Behelfskrankenhauses hat der Rhein-Kreis Neuss ein 
Konzept zur Akquise von Pflegepersonal erarbeitet, welches den Rückgriff auf 
Zeitarbeitsfirmen, Einsatzeinheiten des Katastrophenschutzes, Lehrpersonal am 
Pflegeschulen, Rückkehrer aus dem Ruhestand, erfahrenes Pflegepersonal des MDK als 
Leitungskräfte, Arzthelferinnen und Artzhlefer aus geschlossenen Arztpraxen, 
Medizinstudentinnen und -studenten, Airlines und Ehrenamtlerrinnen und Ehrenamtler 
zum Gegenstand hat.  
 

 Im Rahmen von Übungen des Krisenstabes hat die Kreisverwaltung am 
Forschungsprojekt REBEKA teilgenommen, welches maßgeblich von einem Mitarbeiter 
der Johanniter-Unfallhilfe aus dem Rhein-Kreis Neuss gestaltet worden ist. Es wurden 
Gespräche dahingehend geführt, dass dieses Konzept im Bedarfsfalle im Rhein-Kreis 
Neuss zur Anwendung gekommen wäre. Das Konzept beinhaltet die Akquise, die 
Einarbeitung und den laufenden Einsatz von ehrenamtlichen Kräften und 
Spontanhelfern in Krisenlagen. Das Konzept ist auf die Unterstützung von Pflege 
anwendbar.  
 
 

 Ein Sachzusammenhang zwischen der Bewältigung einer pandemischen Krisensituation 
und der Schaffung von preisgünstigem Wohnraum zur Akquise von Pflegepersonal wird 
seitens der Kreisverwaltung nicht gesehen. Auf die bereits geführte politische 
Diskussion im Kreissozial- und Gesundheitsausschuss wird verwiesen. 

 
 
 
Zu Spiegelstrich Nr. 3 
Koordinierung bei der Beschaffung von Schutz- und Hygieneausstattung: Gibt es z. B. 
o Kooperationen mit den Städten und Gemeinden? 
o Kooperationen mit regionalen Unternehmen? 
 
 
Mit zahlreichen Maßnahmen ist des Rhein-Kreis Neus gelungen, in Zusammenarbeit mit 
Partnern die medizinische Infrastruktur im Kreisgebiet aufrecht zu erhalte und zu stärken. 
Bereits zu Beginn der Corona-Krise zeigte sich, dass Schutzkleidung Mangelware ist und zum 
Nadelöhr für das Gesundheitssystem wurde. Der Grund dafür liegt darin, dass die 
Herstellung von Einmal-Schutzkleidung bereits vor Jahren ins Ausland (vorzugsweise nach 
Asien) verlagert wurde und es wegen der spontanen Unterbrechung von Lieferketten sowie 
der gleichzeitigen weltweiten Nachfrage zu Engpässen gekommen ist. So hat der Rhein-Kreis 
Neuss bereits vor den landesweiten Notlieferungen der Landesregierung von 
Schutzmaterialien begonnen, Pflegeeinrichtungen, Ambulanten Pflegedienste und den 
kompletten Rettungsdienst mit Schutzausrüstung aus den eigenen Pandemie-
Lagerbeständen zu unterstützen. Parallel wurde mit der zentralen Beschaffung von weiteren 
Schutzmaterialien begonnen. Koordiniert im Dezernat VI sind mehrere Mitarbeiter des Amtes 
für Gebäudewirtschaft an sieben Tagen in der Woche mit dem Einkauf von Schutzausrüstung 
beauftragt. Leider waren zu Beginn der Krise über 90 Prozent der Angebote dubios und 
unseriös (keine oder gefälschte Zertifikate, Vorkasse, unklare Lieferbedingungen usw.). Der 
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Rhein-Kreis Neuss hat sich daher in vielen Bereichen mit dem zentralen Einkauf der 
Rheinland-Kliniken Neuss und mit dem benachbarten Kreis Heinsberg abgestimmt. Regionale 
Anbieter mit vorhandener Ware in Deutschland wurden bevorzugt berücksichtigt. Auch 
innerhalb der Kreisgemeinschaft haben sich Kreis und Kommunen gegenseitig bei 
Schutzmaterialen und Desinfektionsmitteln unterstützt.  
 
Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) NRW hat seit Ende März mit 
regelmäßigen Auslieferungen von Schutzausrüstung an die Kreise und kreisfreien Städte zur 
Weiterverteilung an Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen der 
Eingliederungshilfe und Pflegedienste begonnen. Rund 160 Einrichtungen wurden 
wöchentlich im Rahmen der MAGS-Lieferungen über das Amt für Gebäudewirtschaft mit 
Schutzausrüstung versorgt. Diese Unterstützung des Landes war sehr willkommen und 
hilfreich für die Einrichtungen. Landrat Petrauschke hat den Gesundheitsminister in einem 
Schreiben daher für diese Unterstützungsleistung des Landes gedankt. Zwischenzeitlich hat 
sich der Markt hinsichtlich der Beschaffung von Schutzausrüstungen wieder entspannt, so 
dass selbständige Beschaffungen durch die Einrichtungen wieder möglich sind. Daher hat 
das MAGS NRW angekündigt, die Notlieferungen von Schutzausrüstungen in Kürze wieder 
einzustellen. Die Kreisverwaltung hat vorsorglich Rückstellungen für eine mögliche zweite 
Infektionswelle im Herbst gebildet, so dass die Krankenhäuser und Einrichtungen bei der 
Betreuung und Versorgung von Covid 19-Patienten weiter versorgt werden können.  
 
 
Zu Spiegelstrich 4: 
Kooperationen mit der örtlichen Ärzteschaft: 
Gibt es ein gemeinsames Konzept zur Einschränkung der Verbreitung? 
 
Um Kliniken und niedergelassene Ärzte zu entlasten hat sich der Kreis intensiv an Aufbau 
und Betrieb der kreisweiten Corona-Testzentren in Neuss und Grevenbroich und der 
kreisweiten Fieber-Notfall-Praxis in Neuss beteiligt. Auch das Corona-Testzentrum Dormagen 
wurde bis zur Schließung Ende März vom Rhein-Kreis Neuss intensiv unterstützt. 
Praxisschließungen und ein Überlauf in den Notfall-Ambulanzen der Kliniken konnte durch die 
zentralen Einrichtungen verhindert werden. Koordiniert wurden die Einrichtungen durch 
Dezernat VI. Die sehr gute Zusammenarbeit mit den beteiligten Kommunen, den 
niedergelassenen Ärzten, Rettungsorganisationen und der Kassenärztlichen Vereinigung ist 
der Grundstein für die bisherigen Erfolge im Infektionsgeschehen im Rhein-Kreis Neuss.  
Mehr als 5.000 Testungen und über 8.200 Isolier- und Quarantänemaßnahmen des 
Gesundheitsamtes haben dazu beigetragen, frühzeitig Infektionsketten zu unterbrechen und 
die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Ein runder Tisch und zahlreiche 
Abstimmungsgespräche mit allen Beteiligten sorgen weiterhin für einen einwandfreien 
Ablauf. 
 
Unter Verweis auf die ausführliche Tischvorlage wird darauf hingewiesen, dass die vielfältigen 
Maßnahmen mit den niedergelassenen Ärzten, vertreten durch die Kassenärztliche Vereinigung 
und der Ärztekammer sowie dem stationären Bereich abgestimmt wurden. Neben dem 
montäglichen Jour-Fix mit den stationären Einrichtungen und der KV sowie der Ärztekammer, 
wird intensiv z. B. bei meldepflichtiger Sachverhalten, der Beratung und Ermittlungstätigkeit 
des Gesundheitsamtes sowie im Zusammenhang mit infektiologischen Fragestellungen aus den 
Praxen der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte zusammengearbeitet.   Die in der 
Tischvorlage dargestellten Konzepte wurden im Wesentlichen mit dem stationären und 
ambulanten Gesundheitsbereich abgestimmt. Im Einzelnen wir dazu auf die umfassende 
Tischvorlage verwiesen.  
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 Die Anfrage gibt die willkommene Gelegenheit allen Akteuren sehr herzlich für die jederzeit 
konstruktive und vertrauensvolle, vom gegenseitigen Respekt geprägte Zusammenarbeit zu 
danken.   
 
Zu Spiegelstrich 5: 
Unterstützung aufsuchender Heil- und Pflegeberufe sowie der freien Hebammen durch 
Schutzausrüstung und durch potenzielle Hotline- und Beratungsangebote? 
Die nichtakademischen Gesundheitsberufe erhalten Schutzmasken. Im Übrigen wird auf die 
Beantwortung der Anfrage der SPD-Fraktion „Wöchnerinnen im Rhein-Kreis Neuss“ vom 
5.05.2020 verwiesen. 
 
 
 
 
 
Anlagen: 

Beatmungskapazitäten_Rhein-Kreis_Neuss_06_05_2020 
Prozess_Ehrenamtsportal_20200327 
Stand 29.03.2020 Berechnung Beatmungskapazitaaet RKN 
 





Übersicht Intensivbetten Rehein-Kreis Neuss

Meldungen COVID-19 - Stand: 06.05.2020 11:52
Krankenhaus Aufstellung ICU low care 01.03.2020 Aufstellung ICU low care aktuell Aufstellung ICU high care 01.03.2020 Aufstellung ICU high care aktuell

Kreiskrankenhaus Dormagen (Dormagen) 7 0 10 17

Kreiskrankenhaus Grevenbroich (Grevenbroich) 3 3 13 13

St. Elisabeth-Hospital Meerbusch-Lank (Meerbusch) 6 6 0 0

St. Mauritius Therapieklinik (Meerbusch) 20 24 8 8

Johanna-Etienne-Krankenhaus (Neuss) 4 8 10 14

Lukas Krankenhaus GmbH (Neuss) 10 1 18 37

50 42 59 89

Intensivbetten mit BeatmungIntensivbetten ohne Beatmung
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Prozess „Ehrenamtsportal“   Stand: 27.03.2020 

 

 

 

Onlineerfassung durch  

 „Ehrenamtler“ 

Online-Formular: 

- Haushaltsnahe Dienstleistungen 

- Med. / gesundheitliche 

Unterstützung 

- Pflegerische Unterstützung 

- sonstiges 

Autom. Export per Mail in Funktionspostfach  

 Empfänger: 014 (2 Personen benannt) 

Übertragung der Daten 

aus Dateianhang nach 

excel (manuell, 014) 

Auswertung der Datei nach Kriterien, 

vgl. Formular (Makro, 014) 

Datei  

haushaltsnahe 

Dienstleistungen 

Datei  

med. / gesundh. 

Unterstützung  

Datei 

 pflegerische 

Unterstützung  

Übersendung an Amt 50 

(50.3 / Pflegesachverständige) 

Weiterleitung an 

Wohlfahrtsverbände Caritas / 

Diakonie entsprechend 

Aufteilung nach Städte und 

Gemeinde 

Übersendung an Amt 50 

(50.3 / Pflegesachverständige) 

ENDE 

Bedarf? 

Eignung? 

Übersendung an PG 32.2 

 

Bedarf? 

Eignung? 

nein 

ja 
ja 

Rückmeldung an 014;  

Aufnahme in „Pool“ 

Kontaktaufnahme und 

ggf. Einsatz durch 50 
Kontaktaufnahme und 

ggf. Einsatz durch 32.2 

ENDE ENDE 

ENDE / neuer 

Prozess 





Beatmungsmöglichkeiten Rhein-Kreis Neuss 

ÄLRD RKN 29.03.2020 

Aktuell Berechnung 29.03.2020 

 

Damit lässt sich eine Spitzenbelastung von 124 benötigten Intensivplätzen ableiten.  

Die aktuelle Situation ohne Notkapazitäten: 

• St. Elisabeth-Krankenhaus Grevenbroich: 12 Intensivbetten 

• Kreiskrankenhaus Dormagen 8 Intensivbette plus 6 Überwachungsbetten 

• Lukaskrankenhaus 16 Intensivbetten plus 10 Überwachungsbetten 

• Johanna-Etienne-Krankenhaus 12 plus 10 Überwachungsbetten 

In den Gesprächen mit den Akut Krankenhäusern wurde eine Verdoppelung der 

Beatmungskapazitäten zugesichert.  

Bei einer Verdoppelung der Kapazitäten sieht die Situation so aus: 

Beatmungskapazitäten: 

Johanna Etienne 24 

Lukas 32 

Grevenbroich 24 

Dormagen 16 

 96 

Mauritius Therapie Klinik 12 

Rheinisches Rheuma Zentrum 8 

 20 

Rettungswagen 22 



Beatmungsmöglichkeiten Rhein-Kreis Neuss 

Notarzteinsatzfahrzeuge 5 

Abrollbehälter MANV 8 

  35 

 

Damit bestehen aktuell im Rhein-Kreis Neuss ca. 150 Beatmungsmöglichkeiten.  

 

Zusätzlich besteht in den Krankenhäusern die Möglichkeit zur Notfallbeatmung in Operationssälen 
und in sogenannten Funktionsabteilungen (Gastroenterologie, Kardiologie, etc.) 

 

Zusätzlich bestehen Beatmungsmöglichkeiten bei niedergelassenen Ärzten die ambulanten 

Operationen durchführen. Auch wenn es sich in aller Regel um einfache Geräte zur Beatmung 

währen kleinerer Operationen handelt, können auch diese Kapazitäten genutzt werden.  

 

Die beiden letztgenannten Möglichkeiten sind aktuell noch nicht planerisch erfasst, so dass ich keine 

Zahlen nennen kann. Dese Abfrage hole ich in den kommenden Tagen nach.  

 

Fazit: 

In der aktuellen Situation lässt sich die Notwendigkeit zur zeitgleichen Beatmung von COVID19 

Patienten nur schwer in Zahlen fassen. Die aktuelle Berechnung geht von einer Spitzenbelastung von 

124 Beatmungspatienten aus. Hierzu sind angenommene Grundlagen (Verlauf der Infektionen, Zahl 

der Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, Zahl der Patienten, die auf einer 

Intensivstation behandelt werden müssen, Erkrankungs- und Beatmungsdauer) notwendig, die die 

Prognose verändern können.  

 

Engpässe in der Versorgung entstehen dann, wenn die Anzahl der Beatmungspatienten die zur 

Verfügung stehenden Behandlungsplätze übersteigt, ohne dass eine Möglichkeit zur Verlegung 
außerhalb des Rhein-Kreis Neuss besteht.  

 

Es ist daher aktuell notwendig eine möglichst große Kapazität zur gleichzeitigen Beatmung von 

Patienten vorzuplanen. Neben der Bündelung der Kapazitäten der Krankenhäuser, der 

Rettungsdienst und Katastrophenschutz, kommen hier zusätzliche Möglichkeiten in den 

Krankenhäusern und in ambulanten Operationszentren in Betracht.  

 

Der aktuelle Verlauf muss engmaschig überwacht werden, um auf veränderte Rahmenbedingungen 

reagieren zu können.  
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